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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
  
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

ordentlichen Erträge auf 17.502.300  € 

ordentlichen Aufwendungen auf 18.864.800  € 

 

außerordentlichen Erträge auf 0  € 

außerordentlichen Aufwendungen auf 0  € 

 

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
 

Einzahlungen auf 16.782.900  € 

Auszahlungen auf 17.925.900  € 

 
festgesetzt. 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: 
 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.953.400  € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.274.700  € 

  

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 829.500  € 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  1.651.200  € 

  

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0  € 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0  € 

  

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0  € 

Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0  € 

 
 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
festgesetzt. 

 
 



§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und 
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 
 

2.770.000  € 
festgesetzt. 

 

 

§ 4 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 250 v. H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 

 

 

§ 5 
 
 

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von 
wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 

 20.000  € 

 festgesetzt. 

  

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 

 20.000  € 

 festgesetzt. 

  

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 

 20.000  € 

 festgesetzt. 

  

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: 

 a)   der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000  € und  

 b)   bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder  

      Einzelauszahlungen auf 400.000  € 

 festgesetzt. 

 
 



§ 6 
 

- entfällt – 
(Haushaltssicherungskonzept) 

 
 
 
 

Birkenwerder, den 14.12.2021 
 
 
 
 
 
    
Stephan Zimniok 
Bürgermeister 
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Nr. An‐
zahl

Titel (wörtliche 
Wiedergabe)

Beschreibung 
(wörtliche Wiedergabe des Antrages)

zust. FA Stellungnahme Verwaltung

1 1 Sitzgelegenheiten im 
Außengeländes des 
Jugendklubs

2 Bänke mit Lehne, es sind für die Eltern/Großeltern der Kinder, die dort auf dem öffentlichen Spielplatz spielen, zu wenig Sitzgelegenheiten 
vorhanden

BA/Ge‐
bäude‐
manage‐
ment

Platz, Wartung, Pflege durch Hausmeister ist zu beachten. 

2 1 Verlängerung der 
Weihnachts‐
beleuchtung

Wenigstens bis LIDL, Birkenwerder Nord ist so "abgehängt" BA Lichtmaste müssten einen umgerüstet werden für den Anschluss der 
Weihnachtsbeleuchtung.

3 1 Gießpatenschaften für 
Straßenbäume

analog zu den Blühwiesen, die betreffenden Bäume bekommen einen Gießsack und der Anwohner verpflichtet sich, diesen zu befüllen. Das 
entlastet den Bauhof und die Straßenbäume vertrocknen in der Sommerzeit nicht.

BA Die Verwaltung bittet auch bisher schon in den trockenen und heißen 
Sommermonaten regelmäßig die Bevölkerung, die Arbeit des Bauhofes zu 
unterstützen, in dem der Straßenbaum vor dem eigenen Grundstück durch 
den Anwohner gegossen wird. Dies würde möglicherweise die Bürger 
stärker dazu motivieren, da die Säcke nur maximal einmal pro Woche 
gefüllt werden müssen. Analog zu den Muldenpatenschaften würde ein 
kleines Schild am Baum angebracht werden, die Kosten dafür liegen im 
unteren dreistelligen Bereich pro Jahr. Die Gießsäcke werden wie bei allen 
anderen Bäumen durch den Bauhof befestigt und auch wieder 
abgenommen. Die Verwaltung befürwortet den Vorschlag, weil hier mit 
relativ geringem finanziellem Aufwand möglicherweise viel erreicht 
werden kann.

4 1 Einrichtung eines 
Kontrollpunktes für 
Navigationsgeräte / 
Geodätischer 
Referenzpunkt für 
Touristen

Immer mehr Wanderer, Radfahrer und auch Menschen, die sich mit Geocaching unterhalten, benutzen Navigationsgeräte unterschiedlichen 
Alters und Bauart zur Orientierung im Gelände und auf vorgeschlagenen Routen.
Viele Städte und Gemeinden bieten neuerdings dafür eine Möglichkeit, Navigationsgeräte, Smartphones und andere GPS‐Empfänger auf 
Empfindlichkeit und Genauigkeit des Satellitenempfanges zu überprüfen.
Die Gestaltung dieses geodätischen Referenzpunktes kann sehr einfach aber auch aufwendiger gestaltet werden (einfache Edelstahlplatte ‐ 
eventuell mit Birkenwerder Motiven).
Für Schulklassen könnte dieser Kontrollpunkt auch zur Erklärung der modernen Erdvermessung dienen, Im Jahr 2021 wird Deutschland au 
den Millimeter genau mit Hilfe verschiedener Satellitensysteme neu vermessen!
Die Aufstellung des Kontrollpunktes könnte am Bahnhof, am Rathaus oder auch an der Touristeninformation, gegenüber von "Kreuzer 
Schaltanlagen", wo sich ein TP (trigonometrischer Punkt) auf dem Bürgersteig befindet, erfolgen.
Für die anteilige Finanzierung könnte man eventuell Betriebe gewinnen?
Im Internet sind viele Beispiele von geodätischen Referenzpunkten in Deutschland zu finden. Als Beispiel habe ich den Flyer des 
Kontrollpunktes von Wandlitz des LGB angefügt!

Liegen‐
schaften

Mit einem Kontrollpunkt Navigation kann man die Genauigkeit seines 
Navigationsempfängers, z. B. eines Smartphones, überprüfen.  Eine 
Überprüfung kann ganz einfach an einem festen Punkt auf der Erde 
erfolgen, dessen Koordinaten bekannt sind. Durch Differenzbildung der 
digital angezeigten Koordinaten mit denen auf der Tafel angegebenen 
Koordinaten kann ein Eindruck von der Genauigkeit Ihres 
Navigationsempfängers gewonnen werden.
Die ”Kontrollpunkte für Navigationsgeräte” haben die Form einer 
quadratischen Bodenplatte in der Größe von 30 cm x 30 cm und befinden 
sich an einer leicht zugänglichen und touristisch attraktiven Stellen. Die 
Punktmarkierung auf den Bodenplatten wurden in hochpräzisen 
Messungen mit dem Satellitenpositionierungsdienst SAPOS der deutschen 
Landesvermessung zentimetergenau im amtlichen Referenzsystem ETRS89 
bestimmt. Die Genauigkeit Ihrer gemessenen Koordinaten hängt von der 
Satellitenkonstellation ab, die sich über den Tag stetig verändert. Es ist 
normal, dass sich die Anzeige des Empfängers im Rahmen der 
Messgenauigkeit mit der Zeit verändert.
Einen genauen Alltagsnutzen kann die Verwaltung nicht direkt erkennen. 
Es handelt sich vielmehr um einen Spezialanwendung für sehr spezielle 
Nutzungen bzw. einen touristischen Hotspot.
Voraussichtliche Kosten im mittleren vierstelligen Bereich.

5 1 Defibrillator für den 
Birkenwerder BC 1908 
e.V.

Um den Schutz unserer Mitglieder und Gäste zu verbessern, würden wir uns über die Anschaffung eines Defibrillators freuen. In der jüngsten 
Vergangenheit kam es bereits leider zu einem Fall, welcher zum Glück allerdings noch glimpflich ausging.

Soziales Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, denn es kann der entscheidende Baustein 
bei der Rettung sein. Sogenannte JedermannGeräte könnten auch an 
anderen Standorten wie im Rathaus, der TouristenInfo oder dem 
Jugendclub etabliert werden.

6 1 Flutlichtanlage 
Rasenplatz Regine‐
Hildebrandt‐Schule

Mittlerweile ist unser Kunstrasenplatz voll ausgelastet und um den Trainingsbetrieb auch zukünftig sicherzustellen, brauchen wir eine 
weitere Möglichkeit, welche wir nutzen können. Der Rasenplatz ist für uns so kaum nutzbar, da uns neben den Sperrzeiten auch die 
Dunkelheit in den Abendstunden zu schaffen macht. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der Kommunikation mit dem Landkreis sowie 
bei der Planung und Umsetzung der Erweiterung unterstützen könnten.

Soziales Die Sportanlage ist dem Landkreis OHV zuzuordnen. Die Verwaltung wird 
gern Verhandlungen mit dem LK bezüglich der Errichtung einer 
Flutlichtanlage durch den Kreis aufnehmen. Analog könnte der Verein 
diese Thematik auch an die Kreistagsabgeordneten und den Kreistag 
richten



Nr. An‐
zahl

Titel (wörtliche 
Wiedergabe)

Beschreibung 
(wörtliche Wiedergabe des Antrages)

zust. FA Stellungnahme Verwaltung

7 1 Industriedenkmal Mein Wunsch wäre es, den Industrieschornstein auf dem alten Sägewerksgelände (zuletzt Firma Haas) als Industriedenkmal zu retten. Die 
Idee gab mir die mecklenburgische Kleinstadt Malchow. Dort wurde so ein alter Industrieschornstein integrierend in das neu geschaffene 
Kurhaus eingebaut. Vielleicht gäbe es auch eine Chance für Birkenwerder zum Erhalt eines historischen Bauwerkes. 
Wenn sich die gemeinde mit dem neuen Eigentümer und der Mobilfunk‐Firma, die in Birkenwerder einen Standort such für ihre Antenne, 
zusammensetzen würden, könnten vielleicht Lösungswege gefunden werden. Sicher spielt auch der Denkmalschutz eine Rolle dabei.
Es wäre schön, wenn man ein kleines Stück historisches Birkenwerder erhalten könnte

Stadt‐
planung

Die Prüfung auf Erhalt ist durch die untere Denkmalschutzbehörde 
durchgeführt und eine zunächst positive Entscheidung später revidiert 
worden. Der Schornstein wird im Rahmen der Entwicklung des 
Grundstückes durch den Vorhabenträger abgetragen bzw. zurückgebaut.

8 1 Plätze für Jugendliche Ich denke, dass wir mehr Plätze für Jugendliche oder ältere Kinder brauchen. Zum Beispiel etwas mit Tischtennisplatten oder für Volleyball 
und Basketball oder zum Skaten. Vor allem, weil die Skaterrampe ja auch abgerissen wurde. Ich denke auch, dass es sonst nicht so viele Orte 
sonst zum Treffen gibt, vor allem für Jugendliche

Bauamt/ 
Liegen‐
schaften

gehört zum Spielplatzkonzept ‐ Umsetzung siehe auch Projekt Grenzweg. 
Unabhängig von der Konzeption bemüht sich die Gemeinde an 2 ‐ 3 
Standorten mit Tischtennisplatten und entsprechenden Verweilangeboten 
zusätzliche Plätze für Jugendliche zu schaffen.

9 1 Bus Seit über 10 Jahren warten die Einwohner auf die mehrfach angekündigte Buslinie als Anbindung an die S‐Bahn. Leider ist nichts Konkretes in 
Aussicht.
Vielleicht sollte man auch mal andere Alternativen prüfen. In vielen Kommunen in ländlichen Gegenden mit fehlenden Buslinien gibt es 
oftmals Ruf‐Busse, die die Anbindung von abgelegenen Wohngebieten an Bahnhöfe oder Bushaltestellen gewährleisten. Es gibt auch 
"Rundbus‐Linien", die durch die abgelegenen Wohngebiete fahren, was sehr gern von älteren Menschen genutzt wird, die nicht gut zu Fuß 
sind oder bei schlechtem Wetter nicht auf das Fahrrad steigen wollen. 
Natürlich benötigt man dazu kleinere Mini‐Busse, die sich besser auf den engen Straßen im Wohngebiet bewegen können. Ein großer 
Linienbus, der sich durch den Stau auf der B96 quälen muss, ist eigentlich wenig hilfreich. Es geht bei uns vor allem um die Anbindung der 
Wohngebiete, die weit vom Bahnhof entfernt sind.
Auch eine Zusammenarbeit mit Hohen Neuendorf wäre optimal. Unsere beiden Orte sind sehr zersiedelt. Die Einwohnerzahlt steigt 
permanent. Familien, die zur Arbeit pendeln, haben meist 2 Autos und verstopfen die Straße ständig mehr.

BM Die Verwaltung hat mit der Stellungnahme zum Nahverkehrsplan deutlich 
Stellung für ein Angebot bezogen. Die politische Entscheider haben sich 
ebenfalls für die Linie ausgesprochen. Aktuell laufen die vorbereitenden 
Maßnahmen für die Linie, die zum Fahrplanwechsel in 12/21 fahren soll. 
Die Verkehrssituation rund um den Ausbau der BAB 10 ist derzeit aber 
noch hinderlich. Parallel versucht die Verwaltung auch die Kostenfrage 
noch in Richtung des zuständigen LK zu schieben.

10 1 Errichtung von aktivem 
Schallschutz 
(Lärmschutzwände) 
entlang der Straße 
"Unter den Ulmen"

Bereits in der "Lärmaktionsplanung Stufe 3", die u.a. in der 1. Bürgerwerkstatt Birkenwerder am 14. September 2020 präsentiert wurde, 
wurde eine erhöhte Lärmbelastung für die Wohngebiete entlang der Schienen nördlich des Bahnhofs Birkenwerder festgestellt. Neben dem 
regulären S‐, Regional‐ und Güterverkehr finden auf den Abstell‐ und Verladegleisen des Bahnhofs Birkenwerder auch industrielle 
Verladearbeiten statt. Hier werden Baumaterialien (Sand, Steine, etc.) auf Zugwaggons zum Abtransport verladen, meist beginnend in frühen 
Morgenstunden, auch feiertags und sonntags. 
Gemäß dem gemeinsamen Infrastrukturplan "i2030" soll in den nächsten 9 Jahren (bis 2030) zudem der Bahnhof Birkenwerder um‐ und 
ausgebaut werden (zusätzliches Regionalgleis, 10‐Minuten‐Takt der S1, eventuell auch S8, bis Oranienburg). Dies ist wünschenswert, wird 
aber längerfristig zur Lärmbelästigung beitragen und diese noch erhöhen.

Um die Lärmbelästigung kurz‐, mittel‐ und langfristig zu reduzieren, sollte als längerfristige Maßnahme ein aktiver Schallschutz 
(Lärmschutzwände), prioritär entlang der Schienen an der Straße "Unter den Ulmen" errichtet werden, zwischen der Bepflanzung und den 
Abstell‐ bzw. Verladegleisen. Ausreichend Platz ist dafür vorhanden. Eventuell sind auch Lärmschutzwände auf der gegenüberliegenden Seite 
(An der Bahn / Akazienweg / Brieseallee) denkbar.

Dies könnte bereits 2022 umgesetzt werden, weshalb hierfür Haushaltsmittel eingeplant werden könnten und sollten.

Bauamt Liegt in der Zuständigkeit der DB‐AG.

11 1 Planung eines Kreisels 
am Rathaus

In den Hauptverkehrszeiten, dem Berufs‐ und Pendlerverkehr morgens ab ca. 8 Uhr und nachmittags ab ca. 15 Uhr, kommt es teilweise zu 
Stauungen und Wartezeiten an der Ampelkreuzung Hauptstraße / Bundesstraße B96a. Abhilfe würde ein einfacher Kreisverkehr vor dem 
Rathaus schaffen. So könnte sogar auf die Ampelanlage verzichtet werden. Genügend Platz für einen Kreisel ist vorhanden. Eine Fahrradspur 
könnte mitgedacht und mitgeplant werden.

Für die Machbarkeitsfeststellung und Planung könnten Gelder im Haushaltsplan 2022 vorgesehen werden

Bauamt Liegt in der Zuständigkeit des Bundes (Landesbetrieb für Straßenwesen) 
Die aktuellen Planungen des LS sehen nur eine Anpassung der Kreuzung 
keinen Umbau vor. 

12 1 Sanierung der denkmal‐
geschützten "Roten 
Brücke"

Die "Rote Brücke" ist ein wichtiger Verkehrsweg für Fußgänger und Radfahrer, insbesondere Pendler, die von der Straße "Unter den Ulmen" 
auf schnellstem Wege zum Bahnhof wollen sowie Schülerinnen und Schülern, die mit der Bahn kommen und auf schnellstem Weg zum 
Schulgelände wollen. Das Baudenkmal wurde im September 2009 in mehreren Abschnitten saniert. Nun, über eine Dekade später, zeigen 
sich deutliche Verwitterungserscheinungen. An den Steintreppen sind Stücke herausgebrochen, die Metallteile sind stark verrostet. Eine 
erneute Sanierung ist notwendig. 

Für die Sanierung der wichtigen Überquerung "Rote Brücke" sollten Gelder im Haushaltsplan 2022 eingeplant werden

Bauamt Nach der Brückenprüfung 2021 ergeben sich notwendige 
Sanierungsarbeiten, die in den nächsten Jahren planmäßig durchgeführt 
werden.



Nr. An‐
zahl

Titel (wörtliche 
Wiedergabe)

Beschreibung 
(wörtliche Wiedergabe des Antrages)

zust. FA Stellungnahme Verwaltung

13 1 Straßenbelag Einfahrt 
Margaretenstr. für 
Radfahrer gegen 
glattem Belag 
auswechseln

Der Kopfsteinpflaster‐Belag in der Margarethenstr. von der Einfahrt bis zur Nr. 1 lässt Radfahrer verbotenerweise den Gehweg benutzen. Der 
ist aber sehr schmal und es kommt oft zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern.
Ich schlage vor, einen Streifen der Straße mit einem glatten Belag zu versehen oder links (von der Hauptstraße aus) einen separaten 
Fahrradweg neben der Fahrbahn zu errichten (bisher unbefestigt).

Bauamt Fahrradwege können in einer Tempo 30 Zone nicht separat ausgewiesen 
werden. Umpflasterung der Fahrbahnränder in einer Breite von ca. 1,5 m 
möglich, dann ist aber kein Parken auf der Fahrbahn mehr möglich. 

14 1 Zebrastreifen zwischen 
Spielplatz August‐Bebel‐
Platz (Boule‐Anlage) 
und Heide Bäcker

Der Spielplatz und der Heide Bäcker sind durch die sehr viel befahrene B96 a voneinander getrennt. Gleichzeitig wird die Straße an dieser 
Stelle sehr häufig insbesondere von Familien gequert, um einerseits zum Bäcker und andererseits zum Kinderarzt zu gelangen, der sich neben 
dem Bäcker befindet. Die Situation verschärft sich im Sommer, wenn der Bäcker Eis anbietet. Zusätzlich zu der ohnehin schwierigen 
Überquerung der Straße durch die Vielzahl an Autos, fahren diese häufig zu schnell und die Sicht auf beide Spuren ist durch parkende Autos 
vor dem Bäcker stark eingeschränkt. Aus unserer Sicht stellt die Querungssituation eine große Gefahr vor allem für Kinder dar. Aus diesem 
Grund fordern wir, die Anlage eines Zebrastreifens oder einer Ampelanlage zu prüfen.

Bauamt  Die Neuplanung der B96a sieht an der S‐Bahn‐Brücke eine 
Fußgängerbedarfsampel vor. Der Abstand zwischen der Ampel und dem 
gewünschten Zebrastreifen wäre zu gering, eine Anordnung daher nicht 
möglich. Es ist in der Neuplanung jedoch eine abgesenkte Bordanlage auf 
Höhe der Bäckerei vorgesehen, um eine Querungsmöglichkeit anzubieten.

15 1 Aufstellung eines 
Verkehrsspiegels in der 
Kurve Geschwister‐
Scholl‐Straße/Am 
Briesewald

Die oben benannte Kurve in der Geschwister‐Scholl‐Straße auf Höhe der Hausnummer 47 ist für Autos aber auch für Fußgänger bzw. 
Radfahrer auf dem Fußweg extrem schlecht einsehbar. Zudem ist die Straße nicht besonders breit, so dass man sehr bedacht und langsam 
auf seiner Spur in die Kurve fahren muss. Leider machen das nicht alle Autofahrer, so dass es dort häufig zu gefährlichen Situationen kommt.
Befinden sich zusätzlich noch Radfahrer auf der Straße, ist die Situation noch schwieriger. Aber auch für Radfahrer (Kinder) auf dem Fußweg 
ist die Kurve nicht einsehbar. Ein Spiegel könnte dieser Gefahrenstelle Abhilfe schaffen.

Bauamt / 
Ord‐nungs‐
amt

Aus Sicht der Verwaltung keine Notwendigkeit bei angemessener 
Fahrweise.
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 

 

1. Allgemeines 

 

 

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der 

Gemeinde (§ 66 Brandenburgische Kommunalverfassung [BbgKVerf]). 

Er enthält alle voraussichtlich für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 

 

- anfallenden Erträge/Einzahlungen 

- entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen 

- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

 

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten vom 03.09.2021 herangezogen, 

die Werte entsprechend der Berechnungsgrundlagen des Brandenburgischen Finanzausgleichs-

gesetzes (BbgFAG) berechnet. Leider haben diese wie befürchtet aus verschiedenen Gründen zur 

Verschlechterung des Ergebnisses um ca. 600 T€ geführt (im Vergleich zur Prognose aus den 

Vorjahreswerten). Dies hat verschiedene Ursachen: Zum einen wurden die Zahlungen aus dem 

Kommunalen Rettungsschirm in 2020 zum Ausgleich von Steuerausfällen vollumfänglich auf die 

eigene Steuerkraft angerechnet (ca. 510 T€). Zweitens wurde der Grundbetrag pro Einwohner 

nicht wie sonst üblich um durchschnittlich 70 €, sondern nur um knapp 10 € im Vergleich zum Vor-

jahr erhöht. Zum Dritten ist die zu verteilende Verbundmasse auch absolut gesunken, da 

zahlreiche Vorwegabzüge zur Abfederung der Pandemiefolgen im FAG verankert wurden. Auch 

wurde der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer weiter angehoben, auf diesen werden die 

tatsächlich vorhandenen Einnahmen hochgerechnet – es werden also für die Berechnung der Zu-

weisung höhere Steuereinnahmen unterstellt. Die im Haushalt 2022 eingepreiste Erhöhung des 

Hebesatzes für die Grundsteuer B wirkt sich entsprechend der Berechnungsgrundlagen des FAG 

erst im übernächsten Jahr aus. Und schlussendlich sind auch die Einwohnerzahlen nicht so stark 

gestiegen, wie prognostiziert, sondern sind nahezu gleich geblieben – auch das wirkt sich min-

dernd auf den gemeindlichen Finanzbedarf lt. FAG aus. 

Die Allgemeine Schlüsselzuweisung ist mit mehr als 15 % der Gesamterträge eine der wichtigsten 

Einnahmequellen und muss die jährlich immer weiter steigenden Kosten in allen Bereichen der 

Verwaltung zum Großteil abfangen. Deshalb machen sich Einbußen hier natürlich ganz besonders 

schmerzhaft bemerkbar, diese können daher auch nur sehr begrenzt im Rahmen der Haushalts-

planung aufgefangen werden. Die getroffenen Maßnahmen (Vorwegabzüge, Anrechnung der 



Billigkeitsleistungen usw.) waren zwar zum Teil angekündigt worden, jedoch war deren tatsächli-

che finanzielle Auswirkung vorab nicht genau ermittelbar. 

  

Die Kreisumlage wurde mit dem Beschluss der Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für 

die Jahre 2022/2023 vom 08.12.2018 auf 32,3 v.H. gesenkt und mit diesem Wert wurde ebenfalls 

entsprechend der Berechnungsgrundlagen der Ansatz für 2022 ff. berechnet. 

 

In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Jahre der doppischen Haushalts- und Buch-

führung wurden Erfahrungen mit der Untergliederung der Produkte und Konten gesammelt. 

Aufbauend auf diesen Erfahrungen und bedingt durch personelle Neubesetzung der Kämmereilei-

tung 2016 wurden in den letzten Jahren weitere Optimierungsmaßnahmen eingeleitet: So stehen 

beispielsweise an vielen Stellen bei der sehr detaillierte Aufgliederung von Kostenstellen und Kos-

tenarten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Hier wurden interne Zusammenfassungen und 

Neuzuordnungen durchgeführt, die zwar in den ersten drei Jahren eine Umstellung erforderten, 

aber langfristig zur Arbeitserleichterung in der Verwaltung und zu einer besseren Lesbarkeit und 

Verständlichkeit des Haushaltes und der Jahresrechnung bei Politik und Öffentlichkeit führen. 

Insofern kann es bei einzelnen Tabellen und Übersichten zu Abweichungen in den Jahren 2017 – 

2019 kommen.  

 

Die Änderungen, die ab 2017 im Bereich der Deckungskreise (Budgets) vorgenommen wurden, 

haben zur höheren unterjährigen Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung (besonders in den Berei-

chen der Unterhaltung und Bewirtschaftung) geführt und werden daher beibehalten bzw. 

ausgebaut. 

 

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2020 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresab-

schlusses. Änderungen können sich hier noch im Bereich der (nicht zahlungswirksamen) 

Abschreibungen durch noch ausstehende Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und (nicht zah-

lungswirksamen) Erträgen aus Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit diesen noch 

ausstehenden Aktivierungen ergeben. Ebenso ist die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des 

Jahresabschlusses 2020 noch nicht abgeschlossen. 

 

Auch für den Haushaltsplan 2022 gab es wieder die Möglichkeit für die Einwohner der Gemeinde, 

Vorschläge und Ideen in den Haushaltsplan einzubringen. Damit soll den Bürgerinnen und Bürgern 

von Birkenwerder der Haushalt als wichtigstes finanzielles Element und damit die Entwicklung ihrer 

Gemeinde näher gebracht werden, auch die Akzeptanz für Verwaltungs- und politische Entschei-

dungen kann hierdurch möglicherweise verbessert werden. Es kommt zu einer Verstärkung des 



Dialogs zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung und vor allem werden möglicherweise 

neue, gute Ideen in die politische Diskussion eingebracht. 

Über ein Formblatt (veröffentlicht im Amtsblatt und auf der Homepage) oder formlos können Vor-

schläge eingereicht werden. Es wird ein Zeitraum festgelegt, in dem die Vorschläge eingereicht 

werden können. Alle Vorschläge werden von der Verwaltung gesammelt, die Verwaltung bezieht 

dazu Stellung (liegt die Zuständigkeit bei der Gemeinde, Möglichkeit der Umsetzung, möglicher-

weise schon eingeplant, evtl. geschätzter Finanzbedarf). Beim Entwurf des Haushaltsplanes 

werden diese Vorschläge eingearbeitet und in den Haushaltsdiskussionen mit besprochen und 

darüber entschieden.  

Die Verwaltung hat sich bewusst gegen die sonst übliche Variante des „Bürgerhaushaltes“ ent-

schieden, da dabei zum einen das Budget begrenzt ist, zum anderen sind die Bürgerhaushalte 

meist auf den freiwilligen Bereich beschränkt, was beides dazu führen könnte, dass mögliche gute 

Ideen nicht vorgeschlagen oder realisiert werden können. Letztendlich ist aber auch das Verfahren 

sehr arbeits- und zeitintensiv und wäre deshalb personell nicht durchführbar. 

 

Es wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, zunehmend schwieriger, einen Haushalt-

sausgleich ohne Zugriff auf die allgemeine Rücklage vorzunehmen. Dies ist auch für die 

Finanzplanungszeiträume derzeit nicht darstellbar. Die Planung des Haushalts 2022 stellt zusätz-

lich aufgrund der noch weiter wirkendenden Folgen der Corona-Pandemie eine besondere 

Herausforderung dar. Ebenso ist die Gesamtkonjunktur nach wie vor bei weitem nicht auf dem 

Niveau, das vor der Pandemie erreicht war. Dazu kommen noch weitreichende wirtschaftliche Fak-

toren, deren Dauer und Auswirkung bereits jetzt das Ausgabeniveau mindestens mittelfristig sehr 

stark belasten: Preise für Rohstoffe im Baubereich, Erdöl und –gas, Bodenpreise, Mieten, Mindest- 

und Tariflöhne, gesetzliche Änderungen im Bereich Klimaschutz usw. Da die öffentliche Hand den 

wirtschaftlichen Charakter eines Endverbrauchers hat und dies auch nach der gesetzlichen Ände-

rung der Umsatzbesteuerung 2023 an vielen Stellen so bleiben wird, gehen die meisten der 

genannten Preissteigerungen vollumfänglich zu Lasten der Gemeindefinanzen.   

 

Diese Problematik erfordert deshalb nicht nur die weiterhin sehr kritische Betrachtung aller Ausga-

bepositionen, besonders im Bereich der freiwilligen Aufwendungen, sondern auch die Generierung 

bzw. Verbesserung von dauerhaften Erträgen wie Steuern, Gebühren, Beiträge, Mieten und Pach-

ten. Als ein erster Schritt wurde mit dem Haushaltsjahr 2022 die Grundsteuer auf den aktuellen 

Nivellierungshebesatz von 410 v.H. angehoben, zumal der Nivellierungshebesatz des Finanzaus-

gleichsgesetzes für die Berechnung der Umlagezahlungen alle Brandenburger Kommunen 

ohnehin auf derzeit 410 v.H. gleichstellt. Die Anpassung des Grundsteuerhebesatzes entspricht 

einer Erhöhung um 60 Prozentpunkte bzw. ca. 17% und bedeutet eine absolute Erhöhung des 

Ansatzes um ca. 145 T€ auf 990 T€ p.a. Bei einer derzeitigen Anzahl von Steuerveranlagungen 



von 3.922 bedeutet es eine durchschnittliche Erhöhung der Jahressteuer um 37 € auf einen 

Durchschnittswert von ca. 252 € p.a. Zuletzt wurde der Hebesatz im Jahr 2002 von 300 auf 350 % 

angehoben. Einen Einfluss auf die ab 2025 durchzuführende Grundsteuerreform hat die Erhöhung 

nicht, da das Aufkommen jeder Kommune nach der Grundsteuerreform genauso so hoch ist wie 

zuvor. 

Weiterhin ist die notwendige Neukalkulation der Kita-Beiträge derzeit in Arbeit, ebenso müssen die 

Kalkulationen im Bereich Friedhofsgebühren und Feuerwehreinsätze überarbeitet werden. Für die 

Umlegung der Reinigung der gemeindlichen Straßen auf die Anwohner wird eine Gebührensat-

zung notwendig und zur Erzielung von Erbbaupachten werden die dafür geeigneten Grundstücke 

vermarktet werden. Diese Maßnahmen sollen mittelfristig zu Verbesserung der Einnahmesituation 

der Gemeinde führen. 

 

Im investiven Bereich ist vor allem die geplante notwendige Kreditaufnahme zu betrachten. Auf-

grund von zeitlichen Verzögerungen der für die Maßnahme notwendigen Vorarbeiten und 

Beschlüsse wurde diese um ein Jahr nach 2023 verschoben. Zu beachten sind hierbei immer die 

noch ausstehenden Ausgaben für übertragene Haushaltsermächtigungen i.H.v. ca. 8,9 Mio. €. Da 

nach allen bisherigen Erfahrungen aber nicht damit zu rechnen ist, dass diese in 2021/2022 voll-

umfänglich benötigt werden, ist eine Kreditaufnahme frühestens in 2023 zu planen. 

Die Tilgung des Kredites wird damit erst in 2025 notwendig und ist ebenfalls entsprechend im Fi-

nanzplan veranschlagt. 

 

  



1.1 Ergebnishaushaltsplan 

 

Der Gesamtüberschuss bzw. der Gesamtfehlbetrag des Ergebnishaushaltes setzt sich aus den 

Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis sowie dem außerordentli-

chen Jahresergebnis zusammen.  

Dabei werden jeweils Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. 

 

Der Ergebnisplan ist der wichtigste Teil des Haushaltes, da er den gemeindlichen Ressourcenver-

brauch darstellt. Er zeigt, ob die Gemeinde Birkenwerder alle ihre pflichtigen und freiwilligen 

Aufgaben erfüllen kann und sich diese wirtschaftliche Stabilität in den Werten des Finanzplanzeit-

raums ebenfalls widerspiegelt.  

Nach § 63 (4) BbgKVerf müssen die ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendun-

gen in Plan und Rechnung mindestens erreichen, um eine dauerhafte wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.  

 

 
Abbildung 1 

 
Tabelle 1 

 

 

Gesamtergebnisplan Werte in TEUR

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

Summe Erträge 16.640 17.341 14.857 17.502 17.970 18.227 18.404

Summe Aufwendungen 16.846 18.391 13.696 18.865 18.528 18.644 18.799

Ergebnis -206 -1.050 1.160 -1.363 -559 -417 -395



 

 

1.1.1 Gesamtübersicht 

 

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-

tigkeit einen Fehlbetrag von ./. 1.402.500 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses 

verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein ordentliches Jahresergebnis von 

./. 1.362.500 € ergibt. Die ordentlichen Erträge decken somit die ordentlichen Aufwendungen nicht.  

 

Dieser Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach § 26 (2) KomHKV aus den gebildeten 

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre (einschließlich des ge-

prüften Jahresergebnisses 2017 knapp 15,8 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der 

Ergebnishaushalt 2021 durch eine Abschmelzung der ordentlichen Rücklage i.H.v. 8,6 % formell 

ausgeglichen.  

 

Im Jahr 2022 sind keine außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge geplant, damit bleibt 

das Gesamtergebnis des Haushaltes bei ./. 1.362.500 €. 

 

Bereits im achten Jahr in Folge kann im Rahmen der Haushaltsplanung kein Ausgleich des or-

dentlichen Ergebnisses erreicht werden. Nachdem im Jahr 2020 der Fehlbetrag des Haushaltes 

auf ca. 650 TEUR reduziert werden konnte, liegt er in 2022 (ähnlich wie auch 2021)  wieder bei 

über 1 Mio. €. Auch im Finanzplanungszeitraum kann nach derzeitigem Stand kein Ausgleich 

prognostiziert werden, so dass die Rücklage bis einschließlich 2025 um weitere rund 2,7 Mio. € 

(das entspricht ca. 17 % des Rücklagenbestandes 2017) abnehmen würde, wenn keine Gegen-

maßnahmen getroffen werden. Somit ist zwar innerhalb des betrachteten 

Finanzplanungszeitraums noch keine finanzielle Gefährdung absehbar, es ist aber auch klar zu 

erkennen, dass diese Entwicklung aufgehalten werden muss.  

Bis zum Jahr 2018 standen den Haushaltsdefiziten positive Jahresabschlüsse entgegen, dies war 

vorrangig dadurch begründet, dass zu viele Projekte im Haushalt enthalten waren, deren Verwirkli-

chung die personellen Kapazitäten der Verwaltung bei Weitem überstiegen. Da die angemeldeten 

Haushaltsmittel immer stärker intern auf Umsetzbarkeit und Notwendigkeit geprüft wurden und 

werden, konnte hier entgegengewirkt werden. Auch das inzwischen eingeführte Projektcontrolling 

führte intern und extern zur besseren Prüfbarkeit der Projektstände und damit zur schnelleren Ge-

gensteuerung bei Problemen oder Verschiebung von Prioritäten. Das und die bereits erwähnten 

nicht beeinflussbaren Ausgabensteigerungen führten dazu, dass die Jahresabschlüsse 2019 und 

2020 tatsächlich ein negatives Ergebnis vorweisen werden. 

 



1.1.2 Analyse des Defizits 

 

Zu dem genannten Defizit des Ergebnishaushaltes tragen vor allem zahlreiche einmalige bzw. 

kurzfristige Aufwendungen bei, die nicht über die laufenden Erträge gedeckt werden können: 

 

Produktkonto Summe Bezeichnung 

11102.5261200 20.000 € Zusätzliche Weiterbildungen der Verwaltung auf den Gebie-
ten Klima und Ökologie 

11102.5291500 15.000 € Umsetzung gesetzlicher Anforderungen IT-Sicherheit und 
Datenschutz (jeweils für die nächsten 4 Jahre) 

11104.5431190 15.000 € Kosten im Rahmen geplanter Wohnungsbau z. B. für Aktuali-
sierung Gutachten, Begleitung Ausschreibung 

11105.5211100 25.000 € Trockenlegung Treppenmauer Rathaus (Haupt- und Seiten-
eingang) 

12205.5493000 87.000 € Nachzahlung DL EMA/Standesamt HN 2020/2021 

12601.5431190 10.000 € Fortschreibung Gefahrenabwehrplan (GAP) 

21102.5211100 65.000 € Arbeiten Schulgebäude aus Sicherheitsbegehungsprotokoll 
2021 

27202.5211100 50.000 € Instandsetzung Wasserschaden, Treppenläufe außen, Vor-
gartenanlage, Putzfassade in Absprache und Vorgabe des 
Denkmalschutzes. Die geschätzten Ausgaben werden über 
die Jahre 2022, 2023, 2024 mit jeweils 100 T€ gestreckt, bis 
genauere Werte (Planung 2022) vorliegen. 

36521.5231100 65.000 € Miete Kita-Zwischenlösung (verlängert bis 2024) 

36521.52xxxxx 20.000 € Unterhalt und Bewirtschaftung Container-Kita (verlängert bis 
2024) 

36521.5211100 20.000 € Lackierungen Fußböden um Ausfärbungen zu verhindern 
und Grundreinigung zu verbessern 

51101.5431190 45.000 € Verkehrsgutachten, Hydrologisches Gutachten, Schallgut-
achten für B-Plan Krugsteig 

51101.5431210 20.000 € B-Plan Kompostieranlage (Gesamtaufwand 40 T€, verteilt auf 
zwei Jahre) 

52201.5211100 70.000 € Sanierung von frei gewordenen Wohnungen 2022-2023 je 70 
T€ (Paradiesgarten, Hauptstraße 47, Frankestraße) zur Wei-
tervermietung notwendig 

52204.5211100 25.000 € Abriss Bungalow Sachsenstraße wegen SchrRAnpG 

53801.5493000 128.800 € Nachzahlung Kostenerstattung Niederschlagswasser an den 
ZV (2019 und 2020) 

54103.5221000 50.000 € Planung und Priorisierung notwendiger Arbeiten an der Ro-
ten Brücke entsprechend Prüfprotokoll 2021 

54700.5317000 320.000 € Evaluierung Buslinie Birkenwerder (822), nachdem der Be-
schlussantrag auf sofortige Aufnahme in den NVP im 
Kreistag abgelehnt wurde. Gesamtkosten ca. 670 T€, Rest-
mittel aus 2021 sind vorhanden. 

55101.5221000 15.000 € Erhebliche Kostenerhöhungen bei der Reparatur der Wan-
derwegsbrücken 

56101.5431190 15.000 € Energiesparmodell 2022-2023 

57501.5431170 18.000 € Druck Fortsetzung Ortschronik 

   

Gesamt 1.098.800 €  

 

Tabelle 2 



Durch diese zeitlich befristeten Maßnahmen wird ein Großteil des Defizits in 2022 verursacht.  

Da es sich aber fast ausschließlich um notwendige und pflichtige Aufgaben handelt, müssen diese 

Aufwendungen über die angesparte Rücklage der Vorjahre gedeckt werden. 

 

Die Corona-bedingten Mindererträge der letzten beiden Jahre, die vor allem in der Gewerbesteuer 

sowie der Einkommens- und Umsatzsteuerumlage zu verzeichnen waren, werden sich hoffentlich 

in den nun folgenden Jahren wieder normalisieren. Da diese Erträge aber maßgeblich von der 

konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden, konnte hier nur eine sehr vorsichtige Steigerung 

angenommen werden.  

 

Zur Analyse und Beseitigung des Defizits im Ergebnishaushalt wurden im Rahmen der Erstellung 

des Haushaltsplanes zum einen wieder die geplanten Werte mit der bisherigen Ergebnisentwick-

lung verglichen und nötigenfalls angepasst. Auch in diesem Planungsjahr muss dabei konstatiert 

werden, dass die Kosten im Bereich der baulichen Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung von 

Gebäuden, Grundstücken und auch Fahrzeugen noch stärker gestiegen sind als im Vorjahr. Dies 

ist zum einen durch tatsächliche Preiserhöhungen verursacht (z.B. Tariferhöhungen bei Dienstleis-

tungsfirmen, Erhöhung des Mindestlohns, höhere Angebotswerte bei Ausschreibungen durch die 

gestiegene Rohstoffpreise und die anhaltend hohe Nachfrage am Markt) als auch durch die Erhö-

hung von Wartungs- und Instandhaltungsanforderungen. Hinzu kommt der immer höhere 

Technisierungsgrad der Gebäude und Anlagen. Durch den Abschluss von Wartungs-

Rahmenverträgen wurden Inhalte und Wartungszyklen auf den aktuell vorgeschriebenen Stand 

gebracht und das führte teilweise zu erheblichen Kostensteigerungen, die dauerhaft von der Ge-

meinde getragen werden müssen. 

 

Ebenso steigen die Kosten im sozialen Bereich permanent an (Lebensmittel, Bewirtschaftung und 

Unterhaltung der Einrichtung, Personalkosten). Der Jahresabschluss 2020 weist ein vorläufiges 

Defizit von ca. 1,6 Mio. € aus, für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Verlust im Teilhaushalt 36 von 1,8 

Mio. € geplant, der für 2022 etwas geringer ausfallen sollte (ca. 1,7 Mio. €) weil in 2021 zahlreiche 

Unterhaltungsmaßnahmen in den Einrichtungen durchgeführt wurden.  

 

Letztendlich erhöhen auch die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögenswerten die Aufwen-

dungen durch Abschreibungen (2020 ca. 1,5 Mio. €, 2022 ca. 1,7 Mio. € geplant), auch wenn diese 

nicht zahlungswirksam sind, so müssen sie doch über die laufenden Erträge erwirtschaftet werden. 

 

Zur dauerhaften Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit tragen im 

Zusammenhang mit den Investitionen im Bereich Infrastruktur auch die reduzierten Einnahmen im 

Bereich Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderpos-



ten) bei. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie und in welcher Höhe ein Ersatz dieser 

Einnahmen konkret erfolgen wird und ob dieser die bisher erzielten Einnahmen durch Spitzab-

rechnungen erreichen wird. 

 

 

1.1.3 Reduzierung und Deckung des Defizits 

 

Im Zuge der Erstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfes wurden wie auch schon in den letz-

ten Jahren die Ansätze der Aufwendungen detailliert auf ihre personelle und zeitliche 

Durchführbarkeit geprüft, auch und gerade im Hinblick auf die noch abzuarbeitenden Projekte der 

Vorjahre, die (nach über 11 Mio. € in 2019) leicht gesunken sind, aber immer noch bei fast 9 Mio. € 

liegen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden gemeinsam mit den politischen Gremien 

diese noch vorhandenen Übertragungen geprüft und gegebenenfalls gestrichen um hier zu realisti-

scheren Werten zu gelangen. Die meisten der gebundenen Mittel sind allerdings tatsächlich in 

laufenden Projekten gebunden und mussten daher übertragen werden. Die Hälfte der Summe der 

Mittelübertragung betrifft die beiden Großprojekte Kita-Neubau sowie Bildungscampus.  

 

Auch die Erträge wurden geprüft und ggf. an die Entwicklung der Vorjahreswerte angepasst. Be-

sonders bei der Gewerbesteuer haben die letzten Jahre immer wieder Mehreinnahmen ergeben, 

die zwar jeweils immer (nicht planbare) Einzelfälle durch Nachveranlagungen sind, aber bei opti-

mistischer Planung und bei Annahme der weiteren positiven wirtschaftlichen Entwicklung könnten 

auch zukünftig die Vorjahreswerte erreicht werden. Allerdings ergibt sich durch den konjunkturellen 

Einbruch im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie ein Knick, der sich sicherlich frühestens 2023 

wieder normalisiert. Dazu kommen noch verschiedene Gewerbeabmeldungen von einigen größe-

ren Steuerpflichtigen, so dass hier also die Werte in den nächsten Jahren wohl nur in sehr 

geringem Umfang steigen werden. Daher wurde hier von einer Erhöhung der Gewerbesteuerhe-

besätze vorerst abgesehen, zumal diese sich auf einem normalen Niveau im Vergleich zu 

ähnlichen Nachbarkommunen und auch innerhalb des Landes bewegen. 

 

Das Problem, das sich bereits in den letzten beiden Haushaltsplanungen herauskristallisiert hat, ist 

nach wie vor der immer noch an vielen Stellen vorhandene Rückstau an Investitionen und Unter-

haltungsmaßnahmen. Daher wurden mit dem Planungszeitraum 2017 im Rahmen der 

Haushaltsdiskussion in den politischen Gremien festgelegt, dass zum einen das Personal an den 

betreffenden Stellen aufgestockt werden soll und parallel dazu erhöhte Mittel in diesen Bereichen 

zur Verfügung gestellt wurden. Zum anderen werden die noch offenen Projekte mit den zu über-

tragenden Mitteln systematisch abgeglichen und möglichst nur in solchem Umfang veranschlagt, 

der tatsächlich umgesetzt werden kann. Des Weiteren wurden beginnend mit dem Jahr 2017 zahl-



reiche Rahmenverträge abgeschlossen, um anstehende Arbeiten zu bündeln und zu beschleuni-

gen, da die Auftragsvergabe im Bau- und Dienstleistungsbereich für Einzelaufträge aufgrund der 

guten Wirtschaftslage äußerst schwierig und sehr zeitaufwendig ist. 

 

In den letzten Jahren wurden auf diesem Weg zahlreiche längst überfällige Aufgaben in Angriff 

genommen und zum Großteil auch abgearbeitet.  

 

Daher werden auch in diesem Haushalt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, um mit Hilfe 

der angesparten Rücklagen der Vorjahre diese Defizite zu beseitigen. Die Entstehung der ordentli-

chen Rücklagen der Gemeinde ist ja gerade dadurch begründet, dass in den vergangenen Jahren 

vor allem im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung viele Aufgaben nicht im gewünschten 

Umfang wahrgenommen werden konnten. So müssen beispielsweise bei der Unterhaltung der 

gemeindlichen Infrastruktur Straßen- und Gehweg-Reparaturen nachgeholt werden, Baumpflan-

zungen mussten nachgeholt werden, die gemeindeeigenen Immobilien (Miethäuser und auch 

Einrichtungen) müssen an vielen Stellen saniert werden. Weiterhin stehen verschiedene konzepti-

onelle Maßnahmen noch aus (Energie –und Verkehrskonzepte), da hier ebenfalls grundsätzliche 

Strategien für die Zukunft entwickelt werden müssen. Und nicht zuletzt muss die Gemeinde noch 

zahlreiche planerische Maßnahmen umsetzen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Land-

schaftspläne usw.), für die ebenfalls in der Vergangenheit die personellen Kapazitäten nicht 

ausgereicht haben.  

Parallel zur Aufarbeitung dieser „Altlasten“ gibt es natürlich immer auch die laufenden regelmäßi-

gen Aufgaben, zu denen aus verschiedenen Richtungen immer wieder neue Projekte 

hinzukommen (Politik, Bevölkerung, Gesetzgeber, Verwaltung). 

 

Daher wird im Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums mittelfris-

tig weiter planmäßig die angesparte Ergebnisrücklage ebenso wie die liquiden Mittel langsam 

etwas reduziert werden, vor allem für langfristig geplante, umfangreiche Maßnahmen wie die Ge-

staltung der Ortsmitte, Ortsmarketing, Spielplätze, Straßenbau nach standardisierten Vorgaben, 

ÖPNV, Wohnungssanierungen, Planungsunterlagen usw.  

Hierbei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass langfristig die dauerhafte Wirtschaft-

lichkeit und Leistungsfähigkeit gesichert ist, dass also ein ausgeglichenes Einnahmen-/Ausgaben-

Niveau möglich wird. Voraussetzung dafür sind nicht nur die laufende Kontrolle und Reduzierung 

von Ausgaben, allerdings ist dies in vielen Bereichen nicht oder in nur sehr geringem Maße mög-

lich. Viele Ausgaben sind zwingend erforderlich und in ihrer Höhe kaum beeinflussbar – im 

Gegenteil, bei Ausschreibungen werden zunehmend Ergebnisse erzielt, die weit über den geplan-

ten oder den bisherigen Werten liegen. Dazu kommen hohe ökologische Standards, die zwar in 



der Zukunft voraussichtlich die Kosten reduzieren werden, die aber in der Gegenwart die Ausga-

ben nach oben treiben. 

All das führt auch zur bereits in der Einführung beschriebenen dringenden Notwendigkeit der Ge-

nerierung/Erhöhung von dauerhaften Einnahmen, so dass die Erträge die andauernden 

Kostensteigerungen kompensieren können.  

 

Hier eine (nicht abschließende) Darstellung der größten dauerhaften Belastungen des Ergebnis-

haushaltes, um den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes unter den genannten Bedingungen 

trotzdem so gering wie möglich zu halten, wurden hier bereits Streichungen oder zeitliche Stre-

ckungen der Ansätze vorgenommen:  

 

- Kostenerhöhung DL EMA/Standesamt HN um 60 auf 180 T€ 

- Aufwandsentschädigungen insgesamt ca. 107 T€ 

- Dienstleistungen GIS, beantragt 40 T€, gekürzt auf 30 T€ als Budget 

- Abrisse zur Grundstücksfreimachung (für Erbbaupacht bzw. aufgrund SchRAnpG) 100 T€ über 

die nächsten Jahre verteilt, in 2022 10 T€ für Abriss der Halle Industriestraße 

- Straßenunterhalt 342 T€ beantragt, Budget auf 150 T€ gekürzt 

- Unterhaltung IT (Softwarepflege, Wartungsarbeiten, Dienstleistungen usw.) für alle Einrichtun-

gen ca. 158 T€ 

- Reinigungskosten für alle Einrichtungen ca. 271 T€ 

- Stromkosten für alle Einrichtungen inkl. Straßenbeleuchtung 187 T€ 

- Unterhaltung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude ca. 416 T€ (Maßnahmen ge-

kürzt/gestreckt um ca. 250 T€) 

- Unterhalt Straßenbeleuchtung 49 T€ beantragt, Budget auf 40 T€ gekürzt 

- Unterhalt Wanderwege und Biotope 41,5 T€ 

- Gebühren Straßenentwässerung an Zweckverband 143 T€ 

- Baumpflege 100 T€ beantragt, auf 80 T€ p.a. als Budget gekürzt 

- Baumpflanzungen 65 T€ beantragt, auf 33 T€ gekürzt (ca. 20 Bäume, inkl. der beschlossenen 

10 großkronigen Bäume)) 

- Dienstleistung zur IT-Unterstützung Schule 46 T€ - FM sind hier noch nicht eingepreist, weil 

noch nicht bekannt, ob und wie hoch gefördert wird 

- Erhöhung der Kosten im Bereich Straßenreinigung in verschiedenen Positionen durch die 

Übernahme der Laubbeseitigung und der Straßenreinigung – hier muss eine Straßenreini-

gungsgebühr zur Kostendeckung angestrebt werden (derzeitiges Defizit im Produkt 54501 ca. 

66 T€) 

- Kontoführungsgebühren sind durch die nun nicht mehr vermeidbaren Verwahrentgelte auf über 

12 T€ p.a. gestiegen 



- Die Abschreibungen liegen inzwischen bei 1,8 Mio. €, da die Aktivierung der alten Maßnahmen 

nachgeholt werden konnte. Auch die Anschaffung der Feuerwehrautos kommt hier ab 2022 mit 

ca. 100 T€ p.a. zum Tragen 

- Personalkosten Steigerung um 154 T€ (das entspricht 2% des Vorjahreswertes) auf ca. 7,86 

Mio. € 

- Anstieg der Stromkosten der Gemeinde durch vertragsgemäße jährliche Anpassung neu ca. 

187 T€  



 

1.2  Finanzhaushaltsplan 

 

1.2.1 Gesamtübersicht 

 

Im Finanzplan werden alle zahlungswirksamen Vorgänge des laufenden Verwaltungsgeschäftes 

(Ein- und Auszahlungen) dargestellt sowie die Zahlungen für Investitionstätigkeiten aufgezeigt und 

deren Finanzierungsquelle (z.B. Finanzierung durch liquide Mittel oder Kredite).  

 

Die Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterscheidet sich deshalb hauptsächlich durch die 

Summen der Investitionstätigkeiten, die sich im Ergebnishaushalt nicht finden. Wiederum sind im 

Ergebnishaushalt Positionen aufgeführt, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösungen von 

Sonderposten und Abschreibungen) und die damit im Finanzhaushalt nicht zu finden sind. 

 

 
Abbildung 2 

 
Tabelle 3 

Gesamtfinanzplan Werte in 

TEUR

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

Summe Einzahlungen 15.394 18.012 15.193 16.783 26.035 20.006 21.123

Summe Auszahlungen 18.425 20.437 15.943 17.926 22.005 19.704 20.272

Ergebnis -3.031 -2.425 -749 -1.143 4.030 302 851



Der Finanzhaushaltsplan zeigt die Veränderung des Bestandes der Finanzmittel der letzten Jahre 

an und die geplante Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Auch hier zeigt sich das gleiche Bild 

wie im Ergebnishaushalt – aufgrund von zeitlichen und personellen Kapazitätsproblemen konnten 

nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, so dass die liquiden Mittel in den letzten 

Jahren stetig gestiegen sind. Nun läge hier der Schluss nahe, dass man dieses Manko durch die 

Erhöhung des Personalbestandes beseitigen könnte, allerdings würde das wiederum zu einer wei-

teren und vor allem dauerhaften Steigerung der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt 

führen und ist daher nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Stattdessen sollten Personal und Um-

fang der Projekte mittelfristig ausgeglichen aufeinander abgestimmt werden. Die übertragenen 

Haushaltsermächtigungen, die für noch offene Projekte oder Aufträge stehen, werden in der mittel-

fristigen Finanzplanung – bei ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme – nahezu alle liquiden Mittel 

verbrauchen. 

 

 
Abbildung 3 

Würden also alle noch offenen Projekte umgesetzt werden, würde sich der Zahlungsmittelbestand 

auch ohne neue Ausgaben im Rahmen der nächsten Haushaltspläne so verringern, dass weitere 

Investitionen nicht mehr eigenfinanziert werden können. Daher müssen die Übertragungsermäch-

tigungen dringend auf ihre tatsächliche Durchführung überprüft werden, um entweder diesen 

„Parallelhaushalt“ so weit wie mögliche aufzulösen oder entsprechende Konsequenzen für die 

Folgehaushalte zu ziehen. Mittel- und vielleicht auch langfristig sind Investitionsmaßnahmen nur 

noch mit Zuschussfinanzierungen durch Bund oder Land möglich. Das betrifft auch Maßnahmen 

im Infrastrukturbereich, weil hier ja bereits die Eigenanteile der Anwohner im Bereich der Ausbau-

beträge weggefallen sind – die Erschließungsbeiträge stehen derzeit im Land politisch ebenfalls 



auf dem Prüfstand. Die vom Land ermittelten Mehrbelastungsausgleiche können diese fehlenden 

Einnahmen nur zu einem geringen Teil decken.   



 

1.2.2 Kreditaufnahme 

 

 

Die Gemeinde Birkenwerder ist zwar seit vielen Jahren schuldenfrei, aber eine Kreditaufnahme für 

die beiden großen Maßnahmen Bildungscampus und Kitaneubau muss vorgesehen werden, da 

die Eigenmittel durch laufende Projekte und Verpflichtungen aus übertragenen Haushaltsermächti-

gungen gebunden sind.  

Das in 2021 erstellte Finanzierungskonzept hat eine maximal mögliche Kredithöhe von 6,2 Mio. 

Euro ergeben. Diese ist abhängig zum einen von der Deckelung durch die Verschuldungsober-

grenze von 750 € pro Einwohner und zum anderen durch die maximal mögliche Tilgung pro Jahr 

(ca. 800 T€). Die Zinsen spielen als Belastung des Ergebnishaushaltes bei einer Tilgung über die 

Zinsbindungsdauer von 10 Jahren keine Rolle, sie belaufen sich dank der Niedrigzinskonditionen 

über den Gesamtzeitraum lediglich auf 3.800 €. Bei den Angeboten der Kreditunternehmen stellte 

sich die KfW eindeutig als finanziell lohnend heraus, weil durch die staatliche Subventionierung der 

Kredite und deren Verbindung mit Förderungsmöglichkeiten zum einen die Zinsen sehr niedrig 

sind (0,01% über 10 Jahre Zinsbindungsfrist), zum anderen auch noch ein nicht unerheblicher 

Tilgungszuschuss die Rückzahlung verringert. Der Tilgungszuschuss kann in Anspruch genommen 

werden, weil die Bedingungen (Energieeffizienz) beim Bau in jedem Fall eingehalten werden. 

Mit diesem Kreditangebot wurde also vorerst weiter geplant. Aufgrund von Tilgungsfreiheit in den 

ersten beiden Jahren, finden sich erst im Finanzplanjahr 2025 des vorliegenden Hauhaltplans Kre-

ditrückzahlungen.  

 

Im Zuge der Diskussion des Finanzierungskonzeptes stellte sich zwingend die Problematik der 

Deckelung der Ausgaben für das Projekt BCB. Diese und weitere politische Diskussionen zu Art 

und Form der Bauwerke BCB und Kitaneubau haben zu Verzögerungen im Ablauf geführt. Daher 

wird die Kreditaufnahme nicht - wie im Haushalt 2021 prognostiziert - in 2022 notwendig, sondern 

frühestens im Jahr 2023. 

 

Um die Höhe des aufzunehmenden Kredites möglichweise reduzieren zu können, wurden und 

werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ff. die vorhandenen übertragenen Haushaltser-

mächtigungen dahingehend überprüft werden, ob eine weitere Übertragung tatsächlich noch 

notwendig, sinnvoll und politisch gewollt ist. Sollte hierbei entschieden werden, einige Haushalts-

ermächtigungen nicht mehr weiter zu übertragen, weil die Projekte nicht weiterverfolgt werden, 

würde das die verfügbaren Eigenmittel erhöhen. 

 



Erwähnt werden muss an dieser Stelle auch, dass eine Kreditaufnahme der Gemeinde im Rahmen 

des Haushaltplanes (voraussichtlich also 2023) der Genehmigungspflicht durch die Kommunalauf-

sicht des Landkreises Oberhavel unterliegt.  

Gemäß § 64 Absatz 3 BbgKVerf darf eine Gemeinde Kredite nur dann aufnehmen, wenn eine an-

dere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Näheres dazu regelt 

dann weiterführend § 74 der Kommunalverfassung. 

 

 

  

Tabelle 4 

  

Darstellung der 

Finanzierungstätigkeit in €

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

'= Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit -314.281,68 48.300,00 870.161,65 -321.300,00 586.900,00 726.900,00 933.600,00

'= Saldo aus 

Investitionstätigkeit -2.716.782,39 -2.473.200,00 -1.619.443,43 -821.700,00 -2.756.900,00 -425.200,00 688.300,00

'= Finanzmittelüberschuß/-

fehlbetrag (16 ./. 33) -3.031.064,07 -2.424.900,00 -749.281,78 -1.143.000,00 -2.170.000,00 301.700,00 1.621.900,00

Einzahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.000,00

'= Saldo aus der 

Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 -771.000,00

'= Veränderung des 

Bestandes an 

Zahlungsmitteln -3.031.064,07 -2.424.900,00 -749.281,78 -1.143.000,00 4.030.000,00 301.700,00 850.900,00



 

1.3  Teilhaushalte 

 

Nach § 6 der Brandenburgischen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind 

für jeden Produktbereich Teilhaushalte zu bilden und im Haushaltsplan darzustellen. Folgende 

Teilhaushalte wurden gemäß Produktplan gebildet: 

 

 
Tabelle 5 

 

Die jeweiligen Teilhaushalte haben recht unterschiedliche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis 

– so ist der Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) der Bereich, in dem Steuern und Zu-

weisungen dargestellt werden und damit auch der Teilhaushalt, der als einziger ein signifikantes 

positives Ergebnis aufweist. Dieser Teilhaushalt finanziert damit alle anderen Bereiche, die natur-

gemäß defizitär sind (z.B. Straßenbau und –unterhaltung, soziale Bereiche und auch die 

Verwaltung selbst), sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. 

 

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Teilhaushalte - Werte in EUR Ertrag Aufwand Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis

11 Zentrale Verwaltung 87.400 2.995.700 -2.908.300 50.900 2.866.000 -2.815.100

12 Sicherheit & Ordnung 124.100 927.700 -803.600 117.800 781.400 -663.600

21 Schulträgeraufgaben 100.200 923.500 -823.300 531.600 1.376.800 -845.200

27 Kultur und Wissenschaft 900 170.900 -170.000 900 168.400 -167.500

28 Heimatpflege 2.700 121.200 -118.500 2.700 121.000 -118.300

36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe 4.083.200 5.796.000 -1.712.800 3.426.400 5.609.500 -2.183.100

42 Sportförderung 20.600 156.200 -135.600 1.400 90.500 -89.100

51 Räumliche Planung und Entwicklung 3.500 161.300 -157.800 3.500 161.300 -157.800

52 Bauen und Wohnen 200.500 190.600 9.900 200.500 170.500 30.000

53 Ver- und Entsorgung 240.000 277.300 -37.300 240.000 272.800 -32.800

54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 419.700 1.989.400 -1.569.700 154.800 1.780.900 -1.626.100

55 Natur - und Landschaftspflege 68.300 235.700 -167.400 67.000 464.700 -397.700

56 Umweltschutz 55.600 304.800 -249.200 55.600 309.200 -253.600

57 Wirtschaft und Tourismus 1.000 114.500 -113.500 1.000 112.900 -111.900

61 allgemeine Finanzwirtschaft 12.094.600 4.500.000 7.594.600 11.928.800 3.640.000 8.288.800

Gesamt 17.502.300 18.864.800 -1.362.500 16.782.900 17.925.900 -1.143.000

2022
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1.4  Produktbereiche und Produkte (Produktplan) 

 

 

Gem. § 6 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist der Haushalt nach dem 

vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Für jeden Produktbe-

reich wurde ein Teilergebnis- und -finanzhaushalt aufgestellt. Die vorhandenen Produkte werden 

im Produktplan dargestellt: 
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Name Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung    

11 Innere Verwaltung    
111 Verwaltungssteuerung und ‐service    

1110 Kernverwaltung    
11101 Gemeindeorgane    
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten    
11104 Liegenschafts‐ und Gebäudemanagement    

11105 Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)   
11107 Ratskeller    

1111 Finanzverwaltung und Steuerwesen    
11111 Finanzverwaltung    

1112 Bauhof    
11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)    
11122 Laubdeponie    
11123 Immobilie Bauhof    

12 Sicherheit und Ordnung    
121 Statistik und Wahlen    

1210 Wahlen    
12101 Wahlen    

122 Ordnungsangelegenheiten    
1220 Ordnungsangelegenheiten    

12201 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht    
12202 Gewerbe    
12204 Schiedsstelle    
12205 Melde‐ und Personenstandswesen    

126 Brandschutz    
1260 Brandschutz    

12601 Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)   

12602
Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)   

2 Schule und Kultur    
21 Schulträgeraufgaben    

211 Grundschulen    
2110 Grundschule    

21101 Schulleistungen (ohne Immobilie)   

21102 Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)  
27 Kultur und Wissenschaft    

272 Bibliotheken    
2720 Bibliothek    

27201 Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)   

27202 Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)   
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Name Bemerkung
28 Heimatpflege    

281 Heimat‐ und sonstige Kulturpflege    
2811 Heimat‐ und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung   

28111 Heimat‐ und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung   
2812 Heimat‐ und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung   

28121
Heimat‐ und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung ‐ 
Ortsfeste   

28122
Heimat‐ und sonstige Kulturpflege sonstige 
Interessengemeinschaften   

3 Soziales und Jugend    
36 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe    

361
Förderung von Kindern in Tageseinrich‐ tungen und 
Tagespflege   

3610
Förderung von indern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege  

36101 Förderung Tagespflege    
365 Tageseinrichtungen für Kinder    

3651 KITA (ohne Immobilie)   
36511 KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)   
36512 KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)   
36513 KITA Summter Straße (ohne Immobilie)   
36514 KITA Geschwister‐Scholl‐Straße    

3652 KITA Immobilien (Instandhaltung & Bewirtschaftung)   

36521
Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & 
Bewirtschaftung))   

36522
Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)   

36523
Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)   

3653 Hort    
36531 Hort‐Leistungen (ohne Immobilien)   
36532 Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)   

366 Einrichtungen der Jugendarbeit    
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit    

36601 Jugendarbeit (ohne Immobilie)   

36602 Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)   
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Name Bemerkung
4 Gesundheit und Sport    

42 Sportförderung    
421 Förderung des Sports    

4211 Förderung des Sports    
42111 direkte Förderung    

424 Sportstätten und Bäder    
4242 Immobilien Sportstätten    

42421 Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)   
42422 Immobilie Sportplatz Rathaus    
42423 Immobilie Sportplatz Summter Straße    
42424 Immobilie MC Birkenwerder     neu ab 2020

5 Gestaltung der Umwelt    
51 Räumliche Planung und Entwicklung    

511 Räumliche Planungs‐ und Entwicklungs‐ maßnahmen   
5110 Räumliche Planungs‐ und Entwicklungsmaßnahmen   

51101 Räumliche Planungs‐ und Entwicklungsmaßnahmen   
52 Bauen und Wohnen    

521 Bau‐ und Grundstücksordnung    
5210 Bau‐ und Grundstücksordnung    

522 Wohnbauförderung    
5220 Wohnbauförderung    

52201 Wohnhäuser    
52204 Pachtflächen    
52205 Erbbaupacht incl. SachenRBerG    

53 Ver‐ und Entsorgung    
531 Elektrizitätsversorgung    

5310 Elektrizitätsversorgung    
53101 Elektrizitätsversorgung    
53102 BgA Photovoltaikanlage    

532 Gasversorgung    
5320 Gasversorgung    

53201 Gasversorgung    
538 Abwasserbeseitigung    

5380 Abwasserbeseitigung    
53801 Abwasserbeseitigung    
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Name Bemerkung
54 Verkehrsflächen und ‐anlagen, ÖPNV    

541 Gemeindestraßen    
5410 Gemeindestraßen    

54101 Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)   

54103
Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen 
(Neu‐, Ergänzungs‐ und Erweiterungsbau)  

54104 Straßenbeleuchtung    
545 Straßenreinigung    

5450 Straßenreinigung    
54501 Straßenreinigung    
54502 Winterdienst    

547 ÖPNV    
5470 ÖPNV    

54700 ÖPNV     neu
55 Natur‐ und Landschaftspflege    

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau    
5510 Öffentliches Grün ‐ Landschaftsbau    

55101 Grünflächen und Wanderwege    
55102 Spielplätze    

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen   
5520 Öffentliches Gewässer ‐ wasserbauliche Anlagen   

55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen   
553 Friedhofs‐ und Bestattungswesen    

5530 Friedhofswesen    
55301 Friedhöfe (ohne Immobilie)   

55302 Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)   
56 Umweltschutz    

561 Umweltschutzmaßnahmen    
5610 Umweltschutzmaßnahmen    

56101 Umweltschutz    
56102 Baumschutz    

57 Wirtschaft und Tourismus    
575 Tourismus    

5750 Tourismus    
57501 Tourismusförderung/Ortsmarketing    

6 Zentrale Finanzleistungen    
61 Allgemeine Finanzwirtschaft    

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    
61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    



 

1.5  Statistische Angaben 

 

Die Gemeindegröße beträgt 18,1 km². 

 

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen (übermittelt vom Einwohnermeldeamt Hohen Neuendorf): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 6 

 

Der Zuwachs an Einwohnern entsprach 2017 und 2018 annähernd wieder den üblichen Werten, in 

2019 war die Zuwachsrate allerdings rückläufig und ist inzwischen sogar negativ. Durch die ent-

standenen und noch geplanten Baugebiete wird sich voraussichtlich die Einwohnerzahl der 

Gemeinde aber mittelfristig langsam wieder etwas erhöhen. 

 

Jahr  Einwohner Entwicklung zum Vorjahr 

  Stand am 31.12. Anzahl in v.H. 

1998 6.055     

1999 6.290 + 235 + 3,9 

2000 6.518 + 228 + 3,6 

2001 6.632 + 114 + 1,7 

2002 6.800 + 168 + 2,5 

2003 6.961 + 161 + 2,4 

2004 7.108 + 147 + 2,1 

2005 7.219 + 111 + 1,6 

2006 7.360 + 141 + 2,0 

2007 7.492 + 132 + 1,8 

2008 7.640 + 148 + 2,0 

2009 7.774 + 134 + 1,7 

2010 7.783     + 9 + 0,2 

2011 7.802   + 19 + 0,3 

2012 7.827   + 25 + 0,3 

2013 7.894   + 67 + 0,8 

2014 7.931   + 37 + 0,5 

2015 8.123 + 192 + 2,4 

2016 8.093 - 30 - 0,4 

2017 8.184 +91 +1,1 

2018 8.216 +32 +0,39 

2019 8.226 +10 +0,12 

2020 8.222 - 4 - 0,05 



 

Die Entwicklung der Kinderzahlen in den gemeindlichen Einrichtungen (inkl. Tagespflege): 

 

 
Abbildung 5 

  



 

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025 

 

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 

 

2.1.1 Erträge 

 

 
Tabelle 7 

 

 
Abbildung 6 

 

Der Großteil der Einnahmen der Gemeinde liegt, wie in Abbildung 6 zu erkennen ist, in den ge-

meindlichen Steuern und den allgemeinen Umlagen und Zuweisungen. Steuern sind nach § 3 der 

Abgabenordnung (AO) Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung 

darstellen und demnach nicht zweckgebunden sind. Bei den allgemeinen Zuweisungen, die nach 

dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz umgelegt werden, ist dies ebenso – hier wird die 

Kommune im vertikalen Finanzausgleich an den Einnahmen von Bund und Land beteiligt. Aller-

dings werden im Gegenzug auch Umlagen von der Gemeinde erhoben. Hier eine Übersicht über 

Entwicklung der Erträge in TEUR

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

Steuern und ähnliche Abgaben 7.760 8.352 8.524 8.728 8.903 9.098 9.293

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.870 6.981 5.146 6.889 7.174 7.218 7.222

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 825 1.032 554 1.025 1.025 1.024 1.022

Privatrechtliche Leistungsentgelte 348 406 216 373 371 390 388

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205 116 104 94 99 106 94

Sonstige ordentliche Erträge 547 408 282 351 355 358 358

Zinsen und sonstige Finanzerträge 86 45 31 43 43 33 28

Summe 16.640 17.341 14.856 17.502 17.970 18.227 18.404



die wichtigsten nicht zweckgebundenen Ertragsarten sowie den Mittelabfluss durch Kreis- und 

Gewerbesteuerumlage: 

 

 
Tabelle 8 

 

Einnahmeart

vorläufiges 

Ergebnis

2020 in TEUR

Planung

2021 in TEUR

Planung

2022 in TEUR

Planung

2023 in TEUR

Planung

2024 in TEUR

Planung

2025 in TEUR

Grundsteuer A 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Grundsteuer B 834,1 845,0 990,0 995,0 1.000,0 1.005,0

Hundesteuer 35,6 35,5 36,0 36,5 36,5 36,5

Gewerbesteuer 1.669,1 2.000,0 2.100,0 2.150,0 2.200,0 2.250,0

Summe 

gemeindliche 

Steuern 2.540,6 2.882,3 3.127,8 3.183,3 3.238,3 3.293,3

Allgemeine 

Schlüssel-

zuweisung 2.237,5 2.604,0 2.624,0 2.950,0 3.018,0 3.020,0

2.237.511,0 2.604.000,0 2.624.000,0 2.950.000,0 3.018.000,0 3.020.000,0

Gemeindeanteil 

an der 

Einkommen-

steuer 4.210,4 4.500,0 4.600,0 4.700,0 4.800,0 4.900,0

4.210.365,0 4.500.000,0 4.600.000,0 4.700.000,0 4.800.000,0 4.900.000,0

Gemeindeanteil 

an der 

Umsatzsteuer 468,0 410,0 450,0 470,0 500,0 530,0

468.032,0 410.000,0 450.000,0 470.000,0 500.000,0 530.000,0

Familien-

leistungs-

ausgleich 540,6 560,0 550,0 550,0 560,0 570,0

540.579,0 560.000,0 550.000,0 550.000,0 560.000,0 570.000,0

Zuweisung für die 

Wahrnehmung 

übertragener 

Aufgaben 852,0 650,0 370,0 380,0 390,0 400,0

851.985,5 650.000,0 370.000,0 380.000,0 390.000,0 400.000,0

Summe 

Einnahmen (zur 

allgemeinen 

Verwendung) 10.849,0 11.606,3 11.721,8 12.233,3 12.506,3 12.713,3

Kreisumlage -3.391,9 -3.509,1 -3.432,0 -3.457,0 -3.574,0 -3.513,5

-3.391.878,5 -3.509.100,0 -3.432.000,0 -3.457.000,0 -3.574.000,0 -3.513.500,0

Gewerbesteuer-

umlage -163,5 -190,0 -205,0 -210,0 -215,0 -220,0

-163.529,0 -190.000,0 -205.000,0 -210.000,0 -215.000,0 -220.000,0

Summe Ausgaben 

Umlagen -3.555,4 -3.699,1 -3.637,0 -3.667,0 -3.789,0 -3.733,5

verbleibende 

freie Finanzmittel 7.293,6 7.907,2 8.084,8 8.566,3 8.717,3 8.979,8



Aus diesen verbleibenden Mitteln müssen demnach alle regelmäßigen, ordentlichen, pflichtigen 

und auch freiwillige Aufgaben finanziert werden. Da diese Ausgaben wie bereits beschrieben stetig 

ansteigen (durch Tarif- und Preissteigerungen, wachsende Aufgaben, neue Gesetzeslagen usw.) 

müssen notwendigerweise auch die Einnahmen mindestens im gleichen Maße steigen. 

Hier eine graphische Darstellung der Entwicklung dieser Kennzahl: 

 

 

 
Abbildung 7 

 

Der Trend dieser Finanzmittel geht, wenn auch nicht stark ansteigend, nach oben. In 2017 kam es 

durch einzelne überdurchschnittlich hohe Nachveranlagungen zu einem Anstieg der Gewerbe-

steuereinnahmen, daher sank zwangsläufig 2019 die (auf den Einnahmen des Vorvorjahres 

beruhende) Schlüsselzuweisung. Das Jahr 2020 brachte, trotz Mindereinnahmen durch die 

Corona-Pandemie, einen leichten Anstieg der verfügbaren Finanzmittel, ebenso 2021. Das ist vor 

allem durch die Billigkeitsleistungen des Notlagenpakets begründet, die die gemeindlichen Steu-

ermindereinnahmen zumindest teilweise abgefangen haben.  

Weitaus stärker wird der Einfluss der Pandemie im aktuellen Haushaltsjahr sichtbar – die Allge-

meinen Schlüsselzuweisungen sind nahezu gleich geblieben, dies reicht nicht aus, um die 

steigenden Aufwendungen des Gesamthaushaltes auszugleichen. Es steht zu befürchten, dass 

dieser Effekt auch in den Folgejahren noch auftreten wird, da die Folgen der Corona-Pandemie 

und damit die Vorwegabzüge der Verbundmasse sicher erst in ein oder zwei Jahren beendet wer-

den können. 

 

 



Alle weiteren Zuschüsse und Abgaben, die die Gemeinde erhält, dienen der Deckung ohnehin 

vorhandener Kosten (z.B. Personalkostenzuschüsse, Fördermittel, Beiträge usw.), stehen also 

nicht für andere Aufgaben der Gemeinde frei zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

Erläuterung zur Entwicklung der Ertragsarten: 

 

Die Ertragslage bei den gemeindlichen Steuereinnahmen blieb über die letzten Jahre grundsätzlich 

stabil. Der bei der Grundsteuer B bereits ab 2019 erwartete Anstieg (durch Neubau, Zuzug, Neu-

bewertungen usw.) ist nach derzeitigem Stand bisher nicht im geplanten Umfang eingetreten. Je 

nach Entwicklung der derzeitigen Bautätigkeit (Havelstraße, Birkenwerder Nord) werden die Fi-

nanzplanzahlen in den folgenden Planjahren evtl. noch nach oben korrigiert werden können.  

Durch die im Haushalt 2022 eingepreiste Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 410 % sind 

die Grundsteuererträge ab dem aktuellen Haushaltsjahr um ca. 145 T€ im Vergleich zum Vorjahr 

gestiegen. 

Die anstehende gesetzliche Änderung des Grundsteuergesetzes wurde für die Zukunft nicht ein-

gepreist, da es sich laut Vorgabe um (für die Gemeinde) ertragsneutrale Änderungen handeln soll.  

 

Die Gewerbesteuer verändert sich in den planbaren Einnahmen immer nur geringfügig (Voraus-

zahlungen 1,6-1,7 Mio. €), allerdings hängt die abschließende Gewerbesteuerveranlagung der 

Jahresabschlüsse der Unternehmen von zahlreichen Faktoren ab (allgemeine konjunkturelle Ent-

wicklung, Art der hier angesiedelten Gewerbebetriebe und die Anzahl der hier Beschäftigten u.ä.). 

Die Ergebniswerte schwanken von Jahr zu Jahr, das liegt aber in der Natur der Gewerbesteuer 

(Ertragsschwankungen von 1,3 bis 2,9 Mio. € in den letzten 10 Jahren) und ist daher nicht konkret 

vorhersehbar. Hier werden deshalb normalerweise regelmäßig Erträge von mindestens 2 Mio. € 

geplant, leider konnte in 2020 durch Ausfälle bedingt durch die Corona-Pandemie dieser Wert bei 

weitem nicht erreicht werden. Für 2021 wurde dennoch wieder einen Ertrag von 2 Mio. eingeplant, 

Ende September war dieser Wert auch erreicht und wird hoffentlich durch negative Nachveranla-

gungen bis zum Jahresende auch nicht mehr unterschritten werden. 

Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage bald wieder erholt, es wurde 

daher für 2022 und Folgejahre wieder eine geringfügige Steigerung eingeplant. Die Gemeinde 

musste allerdings in letzter Zeit eine Reihe von Steueraufhebungen zur Kenntnis nehmen, in deren 

Folge einige Steuerzahler im oberen Bereich wegfallen. Auch wenn sich im Anschluss neue Ge-

werbesteuerzahler wieder ansiedeln, bleibt nur zu hoffen, dass die weggefallenen 

Steuereinnahmen annähernd kompensiert werden können.  



 

Die bisherigen Steigerungen in den Zuweisungen und Umlagen sind ebenfalls auf die Erhöhung 

der Einwohnerzahlen, vor allem aber auf die anhaltend gute konjunkturelle Wirtschaftssituation 

zurückzuführen, die die aufzuteilende Schlüsselmasse des Landes sowie den Grundbetrag pro 

Einwohner steigen lässt. Dies ist, wie eingangs erwähnt, in 2022 nunmehr nicht der Fall, da auf-

grund von Vorwegabzügen zum Ausgleich der Pandemiefolgen in verschiedenen Bereichen die zu 

verteilende Verbundmasse gesunken ist. Dies wird voraussichtlich auch mindestens noch für 2023 

der Fall sein. Damit steht eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde nicht im gewohnten 

Umfang zur Verfügung.  

 

Konjunkturabhängig sind vor allem auch die Gemeindeanteile an der Umsatz- und an der Ein-

kommenssteuer, die ebenfalls ein sehr wichtiges finanzielles Standbein der Kommunalfinanzen 

sind. Diese wurden nach einem pandemiebedingten Einbruch in 2020 auch in 2021 etwas vorsich-

tig geplant – da nach dem Stand zum Ende des dritten Quartals 2021 der Planansatz aber fast 

erreicht werden konnte, wurde für das Jahr 2022 eine entsprechende leichte Steigerung ange-

nommen.  

 

In den Erträgen aus Zuschüssen ist die ersparte Kreisumlage lt. neuem Kita-Vertrag des Landkrei-

ses Oberhavel mit den Kommunen dargestellt (860 TEUR), die erfolgsneutral in Aufwand (TH 61 

als separate Kreisumlage) und Ertrag (TH 36 als separater Zuschuss zu den Personalkosten der 

Einrichtungen) dargestellt wird, damit eine rechtssichere und transparente Kostenkalkulation der 

Beiträge sichergestellt ist. 

 

Die öffentlich-rechtlichen Erträge sind nahezu gleich geblieben, hier spielen vor allem die El-

ternbeiträge eine Rolle, deren Ansatz etwas reduziert werden musste, da der Planwert 2021 zu 

hoch angesetzt war. Die Kinderzahlen sind annähernd auf ähnlich hohem Niveau geblieben. Paral-

lel dazu sind aber die (nicht zahlungswirksamen) Auflösungen aus Sonderposten etwas gestiegen, 

weil verschiedene Baumaßnahmen nun aktiviert werden konnten. 

 

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden vor allem die Erträge aus Vermietung der 

gemeindeeigenen Wohnungen dargestellt. Hier zeigt sich eine geringfügige Reduzierung der Er-

träge, da einige temporäre Leerstände für Reparaturen zur Weitervermietung notwendig sind. 

Ebenso sind die Pachteinnahmen rückläufig durch Kündigungen von Verträgen, die Grundstücke 

werden nun beräumt und wenn möglich der Vermarktung (Erbbaupacht) zugeführt, was wiederum 

dauerhafte (höhere) Erträge zur Folge haben wird. 

 



Der Ansatz für Kostenerstattungen unterliegt häufig Schwankungen durch die Erstattungen der 

Betreuungskosten von Kindern aus Birkenwerder in anderen Gemeinden.  

 

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Planwerte beispielsweise für Konzessionserträge 

sowie sonstige Sonderposten. 

 

Die Finanzerträge bleiben aufgrund der weiter vorherrschenden Niedrigzinslage auf einem sehr 

geringen Niveau. Hier sind auch die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer enthalten, die 

schlecht planbar sind. 

 

Eine detaillierte Übersicht über alle Abweichungen zum Ergebnis des Vorvorjahres, zum Vorjah-

resansatz und zum Finanzplanwert aus dem Haushaltsplan 2021 ab 20 TEUR mit Erläuterungen 

finden Sie im Abschnitt 2.1.3 

 

 

 

  



 

2.1.2 Aufwendungen 

 

 

 
Tabelle 9 

 
Abbildung 8 

 

Erläuterung zur Entwicklung der Aufwandsarten: 

 

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 154 TEUR (ca. 2 %) 

gestiegen. Hier ist lediglich der letzte Teil des Tarifabschlusses eingepreist sowie anstehende Stu-

fenaufstiege innerhalb der Entgeltgruppen enthalten. Diese sicher eintretenden Erhöhungen nicht 

abzubilden hat sich in 2020 als nicht praktikabel erwiesen. Es wurden aber, gemäß den Erfahrun-

gen der letzten Jahre, die Kosten auch weiterhin sehr knapp kalkuliert. 

 

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

Personalaufwendungen 7.332 7.704 6.689 7.858 8.011 8.117 8.206

Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.780 2.849 2.063 2.740 2.718 2.641 2.632

Abschreibungen 1.597 1.711 10 1.730 1.825 1.814 1.962

Transferaufwendungen 4.535 4.752 3.771 5.040 4.732 4.874 4.839

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.588 1.371 1.161 1.494 1.239 1.195 1.156

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 86 45 31 43 43 33 28

außerordentliche Aufwendungen 4 0 0 0 0 0 0

Summe 16.922 18.432 13.725 18.905 18.567 18.674 18.824



Lt. Stellenplan 2022 verringert sich die Anzahl der geplanten VZÄ um 1,975 – das sind aber vor 

allem Anpassungen technischer Natur (ATZ, OA) bzw. Korrekturen der Vorjahre (Sitzungsdienst), 

die keine Kostenänderung nach sich ziehen. 

 

Es folgt eine tabellarische verkürzte Darstellung der beschriebenen Entwicklung der genannten 

Werte – aus Gründen der Vereinfachung und des Datenschutzes wurden für die Darstellung 

durchschnittliche Lohnkosten (AG-Brutto) ermittelt, in dem der Planansatz des jeweiligen Jahres 

durch die Gesamtanzahl der geplanten Stellen lt. Stellenplan geteilt wurde. Hierbei ist ein Trend 

nach oben festzustellen, bedingt natürlich durch Tarifänderungen, Stellenbewertungen, Stufenauf-

stiege usw. Blickt man weiter in die Vergangenheit, so sind im Vergleich zu 2011 die AG-Kosten 

pro VZÄ von ca. 40 T€ pro Jahr um 43 Prozent auf ca. 57 T€ pro Jahr und VZÄ gestiegen. Be-

trachtet man allerdings den Anteil der Personalkosten an den jährlichen Gesamtaufwendungen, 

sind über die Jahre kaum Veränderungen festzustellen – von 37,1 % im Jahr 2011 sind diese mit 

42,9 % bis 2022 um nur insgesamt rund 15 % gestiegen. Ähnlich sieht es beim Anteil der Sach- 

und Dienstleistungskosten aus, hier ist liegt der Anteil an den Gesamtaufwendungen immer zwi-

schen 14 und 17 Prozent. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine Verlagerung der Kosten 

durch immer weiteres Auslagern der eigenen Leistungen in den Dienstleistungsbereich hier nur 

eine ebensolche Verlagerung der Kostenanteile im Haushalt zur Folge hätte.  



 
Tabelle 10 

 

 

 
Abbildung 9 

 

Analyse der Personalkostensteigerungen 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan

Ergebnis 6.005 T€ 6.304 T€ 6.921 T€ 7.332 T€ 7.704 T€ 7.858 T€

Anteil an den Gesamtaufwendungen 42,3% 41,9% 40,7% 43,6% 41,9% 42,9%

Differenz zum Vorjahreswert 641 T€ 299 T€ 617 T€ 411 T€ 372 T€ 154 T€

in Prozent 11,9% 5,0% 9,8% 5,9% 5,1% 2,0%

durchschnittliche Lohnkosten pro VZÄ pro 

Jahr in T€ 54 53 53 53 55 57

Anzahl VZÄ 110,30 118,50 130,70 137,88 139,10 137,13
Steigerung (VZÄ) durch geplante personelle 

Veränderungen lt. Stellenplan -0,60 8,20 12,20 7,18 1,22 -1,97
Änderungen in VZÄ Erzieher 5,6

KSM 1,0

Reinigungs-

kraft 0,75

Erzieher 

3,325

Hoch-/Tief-

bau 1,0

Gebäudesa-

nierung 1,0

Gerätewart 

FFW 0,5

Inte-

grations-

erzieher 1,0

Erzieher 1,6

EDV 

(+0,875); 

Ordnungs-

amt (+1,0), 

Bauhof / 

Brand-

schutz 

(+0,5) 

Erzieher 

(+4,805)

EDV Auf-

stockung 

auf 1 VZÄ 

(+0,125, in 

2020 falsch 

veran-

schlagt); 

Sitzungs-

dienst 

(+0,5), Ende 

ATZ (-0,9); 

Azubi 

(+1,5); 

2. 

Sitzungsdie

nst (-0,5); 

1. 

Sitzungsdie

nst 

(+0,125); 

Ende

ATZ (-1,9); 

Ersatz ATZ 

(+1,0); 3. 

Stelle OA (-

1,0); 

Betrieb

Cörnchen 

(+0,3)



Eine Gesamtbetrachtung der Entwicklung der Personalkosten zeigt diesen Aufwärtstrend – stellt 

man exemplarisch die drei großen Bereiche gegenüber, wird ersichtlich, dass der Hauptanteil der 

Aufwendungen und die deutlichsten Steigerungen im sozialen Bereich zu finden sind: 

Dies hängt zum einen mit steigenden Kinderzahlen und veränderten Betreuungsschlüsseln zu-

sammen, aber auch mit hohen Tarifabschlüssen bzw. Veränderungen in der Lohnstruktur. 

Allerdings ergeben sich im sozialen Bereich auch immer die größten Soll-Ist-Abweichungen, da es 

hier oft zu längerfristigen Beschäftigungsverboten oder Ausfallzeiten kommt und Stellen aufgrund 

des angespannten Arbeitsmarktes im Bereich der Erzieher/Sozialpädagogen nicht zeitnah nach-

besetzt werden können. Bis August 2023 wird stufenweise bis der Personalschlüssel im Kita-

Bereich von 1:5 auf 1:4 erhöht, das wird sich dann auch wieder in den Personalkosten im Sozial-

bereich niederschlagen. 

 

 
Abbildung 10 

 

 

 

Die Positionen für Sach- und Dienstleistungen enthalten vor allem Aufwendungen für Unterhal-

tung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauten, Straßen usw. nehmen (neben den 

Personalkosten) eine wichtige Stellung ein, da sie zur Substanzerhaltung des Vermögens und zur 

kommunalen Aufgabenerfüllung unabdingbar sind.  
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Hier zeigt sich wieder die eingangs beschriebene Problematik: In allen vergangen Jahren mussten 

Rückstellungen in Größenordnungen von 300 bis knapp 600 TEUR gebildet werden. Auch für die 

Planung 2022 wurden deshalb die Werte der vergangenen Jahre betrachtet und vor allem die 

Gründe für die Abweichungen in 2020 genau analysiert und der Ansatz 2022 daraufhin angepasst. 

Aber auch hier gab und gibt es immer wieder Gründe, die weder vorhersehbar noch in Zukunft 

änderbar sind. So müssen gerade in der Unterhaltung Ansätze z.B. für ungeplante Reparaturen 

oder Leistungen des Winterdienstes eingeplant werden, auch wenn diese möglicherweise nicht 

benötigt werden – die Verwaltung müsste sonst in zahlreichen Fällen eine überplanmäßige Ausga-

be beantragen oder gar einen Nachtragshaushalt aufstellen. Damit wäre die laufende 

Geschäftstätigkeit stark eingeschränkt, denn es käme immer wieder zu Verzögerungen im Ablauf. 

Oftmals liegen die Gründe aber auch in zeitlichen Verzögerung durch mangelnde Kapazitäten – 

sowohl bei der Verwaltung aber sehr häufig auch bei den benötigten Firmen - bei vielen Aus-

schreibungen von Bau- und Dienstleistungen gehen inzwischen keine Angebote ein. In einzelnen 

Fällen liegen Gründe für die Abweichungen auch in der Abgrenzung zwischen Unterhalt und Inves-

tition – wenn sich beispielsweise bei einer geplanten Zaunreparatur herausstellt, dass der Zaun 

wider Erwarten wirtschaftlich nicht mehr reparabel wäre und stattdessen neu errichtet werden 

muss. Damit bleiben die Mittel im Ergebnishaushalt verfügbar, da nur eine investive Auszahlung 

erfolgt – die Belastung des Ergebnishaushaltes erfolgt dann nur in Jahresscheiben über die Zeit 

der Nutzungsdauer als Abschreibung. 

Erhöhungen im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungen setzen sich auch in 2022 

und den Folgejahren noch weiter fort. Es müssen notwendige Arbeiten am Rathausturm und an 

der Fassade sowie an der Außentreppe durchgeführt werden. Weiterhin stehen im Bereich Lie-

genschaften auch immer noch Abrissarbeiten an, die entweder zu Vorbereitung der Vermarktung 

des Grundstücks oder zur Abwendung von Einsturzgefahren notwendig sind. In den Jahren 2022 

bis voraussichtlich 2024 müssen (budgetiert in Jahresscheiben) umfangreiche Sanierungsarbeiten 

an der Außentreppe der Clara-Zetkin-Gedenkstätte durchgeführt werden um die vorhandenen 

Wasserschäden denkmalschutzgerecht zu beseitigen. Die Kosten dafür (grob geschätzt derzeit auf 

Unterhaltung und Bewirtschaftung

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen 

Vermögens 775 1.097 855 1.055 1.053 967 1.002

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 

Anlagen 398 479 335 584 598 615 615

Fahrzeughaltung 60 67 60 73 74 77 75

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 

(u.a. Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen, 

Veranstaltungen, Repräsentationen, Medien 

Bibliothek) 123 257 121 259 237 251 229

Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.) 145 157 153 177 177 177 177

Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung) 153 602 385 376 384 394 404

Summe 1.655 2.658 1.910 2.524 2.522 2.480 2.502



300 T€) müssen erst durch ein Planungsbüro ermittelt werden, dieses soll in 2022 ausgeschrieben 

und beauftragt werden.  

Ebenso steigen die Kosten im Produkt der Wohnungsverwaltung – auch hier wurden und werden 

längst überfällige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten sukzessive durchgeführt, die nur teil-

weise investiv sind. Diese sind aber zur Weitervermietung zwingend erforderlich und werden ggf. 

durch moderate Mieterhöhungen wieder anteilig refinanziert. 

Aber auch die regelmäßigen vorgeschriebenen Wartungsarbeiten steigen für alle Objekte weiter 

an, Grund hierfür sind die steigenden Technisierungsgrade in allen Objekten sowie höhere gesetz-

liche Anforderungen in allen Bereichen (Heizung, Lüftung, Sicherheitsanlagen, Elektroanlagen, 

Brandschutz, Unfallschutz, Trinkwasserhygiene usw.). Gleichzeitig steigen auch die Bewirtschaf-

tungskosten in vielen Bereichen – Strom, Heizung,  und Dienstleistungen haben steigende 

Teuerungsraten. 

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten bleibt die Erhöhung um 65 TEUR für die notwendi-

ge Container-Zwischenlösung der Kindertagesstätte noch bis Mitte 2024, da sich der Bau der Kita 

verzögert. 

Auch die Kosten für Fahrzeughaltung steigen durch die Anschaffung neuer Fahrzeuge in der Feu-

erwehr und im Bauhof aber auch durch die allgemeine Kostensteigerung in den nächsten Jahren 

stetig. Das gleiche gilt für die Beschaffung von Vorräten und Lebensmitteln – höhere Kinderzahlen 

sowie Preiserhöhungen führt zu einem stetigen Anstieg. 

Die hohen Planwerte im Bereich der sonstigen Dienstleistungen in 2021 und der Zuschüsse in 

2022 bilden die Evaluierungsphase der beschlossenen Buslinie Birkenwerder ab, die durch die 

Gemeinde finanziert werden muss. Hier wurde in 2022 der Ansatz in der Höhe der Restsumme lt. 

Vertragsentwurf (insgesamt ca. 667 TEUR, abzüglich der Erstattung durch die Stadt Hohen Neu-

endorf) gebildet, da die sofortige Aufnahme der Buslinie in den Nahverkehrsplan des Landkreises 

Oberhavel leider vom Kreistag nicht wie beantragt beschlossen wurde. Damit muss diese Notwen-

digkeit der Aufnahme in den Nahverkehrsplan von der Gemeinde evaluiert werden, hierfür werden 

auch die bisher nicht benötigen Mittel aus 2021 verwendet. 

 

Auch in den Folgejahren bleiben die Ansätze deshalb weiter hoch, um die beschriebenen ausste-

henden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dies ist einer der wichtigsten 

Gründe für die derzeitige unausgeglichene Haushaltssituation. Die vorrangige Aufgabe der nächs-

ten Haushaltsjahre ist also weiter zum einen die Erledigung der überfälligen Instandhaltungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen um dann im zweiten Schritt zu einem Unterhaltungsvolumen zu fin-

den, dass einerseits keinen erneuten Rückstau verursacht, das aber anderseits dauerhaft 

finanzielle, personell und zeitlich leistbar ist. Die internen Maßnahmen dazu (Projektcontrolling, 

detaillierte Aufschlüsselung der Ansätze bei Planung und Jahresabschluss, Rahmenverträge, Per-

sonalaufstockung usw.) wurden in den letzten beiden Jahren bereits eingeleitet und werden in der 

Folgezeit evaluiert und nötigenfalls angepasst. Allerdings ist selbst mit Budgetierung zahlreicher 



Maßnahmen und Konten beim derzeitigen Einnahmeniveau kein Ausgleich des Haushaltes in 2022 

bis 2025 zu erzielen.  

 

Die Abschreibungen erhöhen sich planmäßig durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen 

und Vermögensgegenständen. Allerdings kommt es auch hier in vielen Fällen zu Abweichungen 

zum Plan, da die Maßnahmen nicht immer wie geplant fertiggestellt und damit aktiviert werden 

können oder Anschaffungen nicht im vorgesehenen Zeitraum erfolgen.  

 

Die Höhe der Transferaufwendungen wird hauptsächlich bestimmt durch die Kreisumlage: Durch 

deren Abhängigkeit von eigener Finanzkraft und Schlüsselzuweisung ergeben sich Veränderungen 

oft auch bei gleichbleibendem Prozentsatz. Wie im Abschnitt 2.1.1 beschrieben, wurde die Schlüs-

selzuweisung für 2022/2023 um 0,6 Prozentpunkte gesenkt, daher reduziert sich der Ansatz 2022 

um ca. 64 TEUR.  

 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten in 2022 87 TEUR, die als Nachzahlung an 

die Stadt Hohen Neuendorf geleistet werden müssen, da die Abrechnungen der Dienstleistungen 

im Bereich Einwohnermeldewesen und Standesamt deutlich höher waren als in den Vorjahren. 

Ebenso Nachzahlungen für die Niederschlagsentwässerung für die Jahre 2019 und 2020 an den 

Zweckverband Fließtal mussten in 2022 i.H.v. 128 TEUR eingeplant werden. 

Die Kosten für Telefon, Internet usw. sind aufgrund umfangreicherer Verträge (mehr Geräte und 

Anschlüsse, bessere Internetanschlüsse, Hotspots, Notfallbereitschaften usw.) gestiegen. Im Be-

reich von Gutachten, Planungen usw. werden in den nächsten Jahren weitere Kosten für die 

Vermarktung der Wohnungsbauflächen in Krugsteig und Erich-Mühsam-Straße notwendig, sowie 

mehrere Bebauungspläne und die Aktualisierung des Gefahrenabwehrplans der Feuerwehr.  

 

Bei den außerordentlichen Aufwendungen werden parallel zu den außerordentlichen Erträge 

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden abge-

bildet. Hier sind im Planungszeitraum keine Ansätze vorgesehen. 

 

 

 

Eine weitere wichtige Kennzahl sind Höhe und Anteil der freiwilligen Leistungen einer Gemein-

de, also Aufgaben und Aufwendungen zu denen sie nicht per Gesetz oder durch Weisung 

verpflichtet ist. Dazu gehören regelmäßig Ausgaben im Bereich Kultur und Sportförderung, aber 

auch Ehrungen und Repräsentationen, Städtepartnerschaften, Veranstaltungen und ähnliches. 

Hier eine Übersicht über die veranschlagten Ansätze: 



 
Tabelle 12 

Zuschüsse u.ä.

Ergebnis 

2020

Planung 

2021

Planung 

2022

Planung 

2023

Planung 

2024

Planung 

2025 Erläuterungen

Gemeindeorgane   2.665 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Zuschuss technische Ausstattung (eSU), Austausch für 4 

Personen, falls innerhalb der Wahlperiode ein Wechsel 

stattfindet

Liegenschafts- und 

Gebäudemanagement   82.777 0 50.000 50.000 50.000 50.000

Umbau Altes Wasserwerk zum Kulturpark. Deckelung auf 

50 T€ p.a., restliche Mittel müssen ggf. durch den Verein 

eingeworben werden (FM, Sponsoring u.ä.)

Laubdeponie   11.600 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 Zuschuss für Betrieb der Laubdeponie

Feuerwehrleistungen (ohne 

Immobilie)  10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr

Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000)

Zuschuss Alters- und Ehrenabteilung (2.000)

Schulleistungen (ohne 

Immobilie)  13.979 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013

Heimat- und sonstige 

Kulturpflege Vereinsförderung  14.195 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Erhöhung Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer 

Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten 

Förderungen noch unklar sind.

Heimat- und sonstige 

Kulturpflege sonstige 

Interessengemeinschaften  50.100 53.100 58.400 58.400 58.400 58.400

16.000 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag

  7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)

21.400 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt 

10.500 € Personalkosten Waldschule 

  2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage

  1.000 € Geschichtsstübchen

Förderung des Sports   19.600 29.000 28.000 28.000 28.000 28.000

  6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC

22.000 € nach Beantragung

Förderung des Sports   34.800 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Summter Straße

Wohnungsbau/-förderung   46.000 10.000 7.000 7.500 8.000 8.500

Unterhaltungskosten Kommunalgalerie, Einnahmeausfall  

durch Mietfreiheit

Grünflächen und Wanderwege   0 0 25.000 20.000 0 0

Teil des Wanderweges am alten Sportplatz, 2023 Outdoor-

Sportgeräte, sofern in 2022 Entscheidungen zu Art und 

Aufstellort getroffen werden.

Grünflächen und Wanderwege   0 0 110.000 20.000 0 0 Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz

Spielplätze   0 0 150.000 0 0 0 Spielplatz August-Bebel-Platz

Spielplätze   0 0 0 0 0 0 Spielplatz Erdebergstraße

ÖPNV   0 205.300 319.700 0 0 0 Evaluierung Buslinie (abzügl. Beteiligung HN)

Umweltschutz   0 0 5.000 0 0 0 Eichhörnchenseile für die B96

Summe Zuschüsse 285.716 390.000 847.700 278.500 239.000 239.500



 
Tabelle 13 

 

Der Anteil am Gesamthaushalt für beide Werte zusammen liegt damit in 2022 bei 1.031 TEUR, 

das entspricht ca. 3 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes. Dies ist deutlich mehr als im 

Vorjahr, weil in 2021 die Evaluierung der Buslinie noch unter Dienstleistungen veranschlagt war 

und erst in 2022 im Bereich Zuschüsse abgebildet wird (gemäß Vertragsentwurf). 

 

Betrachtet man hier nun noch Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel u.ä., deren Höhe ge-

setzlichen Gestaltungsspielraum hat, ergibt sich für 2022 ein weiteres Ausgabevolumen von ca. 

171 TEUR, das entspricht noch einmal knapp 1 %.  

 

 

Repräsentationen, 

Veranstaltungen u.ä. 

Ergebnis 

2020

Planung 

2021

Planung 

2022

Planung 

2023

Planung 

2024

Planung 

2025 Erläuterungen

Gemeindeorgane   10.108 25.300 22.600 22.600 25.300 25.300

- Städtepartnerschaft 2*5000,00= 10.000,00

- Babypaket 100 * 43,00= 4300,00

- Ehrungen Birkenpreis 500,00

- Rentner Geschenke 130 Rentner *25,00= 3250,00

- Ehrenamtsempfang 1900,00

- Ehrungen/Jubiläen 2.500 (Rentner, Hochzeiten u.ä.)

Gemeindeorgane 33.070 43.800 42.000 42.000 42.000 42.000

15.000 freie Redakteure Honorar (zzgl. 700 € KSK)

26.000 Amtsblatt+NBN

     600 Planspiel und Aktionen der Kinder-und 

Jugendbeauftragten je 300 €

Innere 

Verwaltungsangelegenheiten 1.092 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA 

Rathaus * 10,00 €

1000 € Weihnachtsfeier Personal (durchschnittlich 

nehmen 100 MA teil  * 10 €)

Weiterbildung/Teamtag: 2.000 € (50 MA x 40 €)

Geschenke zu Jubiläen o.ä.

Feuerwehrleistungen (ohne 

Immobilie)  3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Ehrungen für Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, Treue 

Dienste u.ä.

Bibliotheksleistungen (ohne 

Immobilie)  0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Veranstaltungen/Lesungen (neue Veranstaltungen geplant, 

z.B. Lesenacht mit Kindern)

Heimat- und sonstige 

Kulturpflege Sonstige 

Förderung - Ortsfeste  3.382 38.700 47.000 20.000 47.000 20.000

30.000 Birkenfest

  5.000 Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbaumschmücken

     500 Martinsumzug

     500 Volkstrauertag

  5.000 Kunstfest Skulpturenboulevard

  5.000 Konzert

     600 Abgabe KSK für Künstler bei Veranstaltungen

Jugendarbeit (ohne Immobilie)  1.161 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Open Air Conzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen

Tourismusförderung/Ortsmark

eting   7.375 25.500 10.400 10.400 10.400 10.400

10.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr 

für die Skulpturen

     400 Abgabe KSK

Jugendarbeit (ohne Immobilie)  2.448 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung 

LK

Umweltschutz   6.107 0 7.000 7.000 7.000 7.000

Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) 

Werbematerialien Aktion Stadtradeln (2.500)

Flyer, Poster und Broschüren für das 

Klimaschutzmanagement (1.500)

Umweltschutz   11.720 15.000 16.000 1.000 1.000 1.000

Energiesparmodelle an Schulen und Kitas 

Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-

Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops

Tourismusförderung/Ortsmark

eting   0 14.000 24.000 16.000 6.000 6.000

  6.000,00 Flyer, Stadtplan, Merchandising

18.000,00 Druck Chronik 1000 Stück

2023 10.000 Wanderkarten und Radwegekarten. 

Summe Repräsentationen und 

Veranstaltungen 79.963 177.400 183.100 133.100 152.800 125.800



Parallel dazu hier eine Darstellung der freiwilligen Aufgabenbereiche, deren Produkthaushalte ins-

gesamt dauerhaft defizitär sind. Diese Defizite müssen regelmäßig über die Gesamteinnahmen 

mitgedeckt werden: 

 

 
Tabelle 14 

 

 

 

 

 

2.1.3 Abweichungsanalyse 

 

Durch die Jahresergebnisse der letzten Jahre, die trotz negativer Planung ein erheblich positiveres 

ordentliches Ergebnis zu Tage brachten, konnte entgegen der Planung die ordentliche Rücklage 

immer weiter erhöht werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig und konnten zum Teil nicht beein-

flusst werden: So wurden aufgrund personeller Engpässe die Haushalte in 2015 bis 2017 erst zum 

Ende des ersten Quartals bestätigt, was in der Folge dazu führte, dass Maßnahmen erst später 

begonnen werden konnten und die eingeplanten Gelder nicht in voller Höhe umgesetzt werden 

konnten. Zum anderen wurden lange Zeit nach dem Grundsatz der vorsichtigen Planung zahlrei-

che Ansätze vorsorglich höher gewählt (Prozesskosten, Reparaturen, Personalkosten u.ä.) und 

Einnahmen sehr vorsichtig geplant. Und letztendlich entsprachen in vielen Fällen die geplanten 

Maßnahmen in ihrem Gesamtumfang oft nicht den personellen Kapazitäten. 

 

defizitäre Teilbereiche 

freiwilliger Aufgaben

Ergebnis 

2020

Planung 

2021

Planung 

2022

Planung 

2023

Planung 

2024

Planung 

2025

Bibliothek -104.350 -158.900 -169.700 -223.500 -222.000 -172.500

2020-2025 Beseitigung Nässe- und Dachschäden an 

Gebäude und Nebengebäude

Heimat- und Kulturpflege -64.326 -82.600 -118.500 -91.500 -118.300 -91.300

KJFH CORN -246.692 -271.800 -249.200 -249.000 -250.800 -252.000

Sportförderung -12.449 -150.200 -135.400 -135.500 -135.000 -148.200

ÖPNV 0 -205.300 -319.700 0 0 0 Evaluierung Buslinie

Wanderwege, Spielplätze, 

Gründflächen, Gewässer 120.132 -42.500 -77.100 -81.600 -81.600 -81.600

Umwelt- und Baumschutz -281.819 -230.800 -249.200 -236.300 -267.900 -270.100

Tourismus/Ortsmarketing -98.676 -117.800 -113.000 -106.200 -97.400 -97.600
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Seit dem Haushaltsplan 2017 wird deshalb versucht, diese Differenzen zwischen Planung und 

Jahresabschluss zu beseitigen: So wurden bei den Planansätzen für Unterhaltung die noch vor-

handenen Rückstellungen aus den Vorjahren berücksichtigt, die Personalkosten spiegeln 

tatsächlich nur alle im Planungszeitraum vorhandenen Stellen wider und alle Planansätze werden 

detailliert hinterfragt und mit den Vorjahren verglichen. Bei allen Ansätzen, die in Höhe oder Inhalt 

erklärungsbedürftig sind, wurden Erläuterungen zum besseren Verständnis und Analyse der Abar-

beitung hinterlegt. 

Trotz dieser Maßnahmen lagen in den Jahren 2017 und 2018 die vorläufigen Ergebnisse noch weit 

über dem Planungswert. Erst in den Jahren 2019 und 2020 ist das Jahresergebnis negativ. Auch 

in 2021 wird dies vermutlich der Fall sein, allerdings wird voraussichtlich die Differenz zum Planan-

satz wieder deutlich höher sein, weil der Haushaltsplan 2021 erst Ende April in Kraft trat. 

Das zeigt, dass die getroffenen Analyse- und Controllingmaßnahmen unbedingt weiterhin notwen-

dig sind, da sich ihre Wirkung verzögert entfalten kann und durch negative Einflüsse dennoch 

immer wieder an Wirksamkeit verlieren können.  

Ergebniswerte in TEUR 2015 2016 2017

2018

(vorläufig)

2019

(vorläufig)

2020

(vorläufig)

Erträge 13.320,2 14.256,7 15.568,1 16.782,8 16.307,2 16.640,0

Aufwendungen 12.071,3 12.843,4 14.179,9 15.037,7 16.994,3 16.803,2

Ergebnis 1.248,9 1.413,3 1.388,2 1.745,1 -687,1 -163,2 

Planwerte in TEUR 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Erträge 12.432,4 13.279,4 13.663,8 14.480,0 16.929,6 16.431,8

Aufwendungen 12.836,0 14.147,3 15.020,0 15.411,2 18.161,0 17.081,4

Ergebnis -403,6 -867,9 -1.356,2 -931,2 -1.231,4 -649,6 

Abweichung Plan/Ist 1.652,5 2.281,2 2.744,4 2.676,3 544,3 486,4



Das alles soll dazu führen, dass das Gesamtergebnis von Planung und Jahresabschluss in den 

Folgejahren nicht mehr so weit auseinanderliegen sollte, um sicherzustellen, dass die geplanten 

Projekte auch tatsächlich mit den vorhandenen Kapazitäten umgesetzt werden können.  

 

Darüber hinaus wurde ein internes Projektcontrolling eingeführt, das alle (inhaltlich und zeitlich) 

relevanten Maßnahmen darstellt – angefangen mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen, 

über die Maßnahmen die sich aus den Haushaltsplänen ab 2016 ergeben haben, bis hin zu Pro-

jekten, die sich aus dem Beschlusscontrolling oder aus externen Anfragen ergeben. Diese Projekte 

werden mit einem prozentualen Erfüllungsstand versehen, der sich nicht auf die finanzielle Erfül-

lung bezieht (diese wird ja bereits in den übertragenen Haushaltsermächtigungen abgebildet), 

sondern auf den noch ausstehenden Arbeitsaufwand. Damit soll nicht nur ein besserer laufender 

Überblick über den Projektstand erreicht werden (der Erfüllungsstand wird in regelmäßigen Ab-

ständen aktualisiert, neue Projekte werden laufend aufgenommen), sondern es soll auch im 

Rahmen der Haushaltsplanung eine Möglichkeit geschaffen werden, die Auslastung der personel-

len und zeitlichen Kapazitäten besser erkennen zu können um daraus auf den Umfang möglicher 

neuer Projekte schließen zu können. Das Projektcontrolling wird regelmäßig aktualisiert und den 

Gemeindevertretern zur Information vorgelegt. 

 

 

Ergänzend folgt hier eine detaillierte Aufstellung und Erläuterung aller Abweichungen zum Plan-

wert 2022, die größer als 20 TEUR sind, anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie die 

Bezugsgröße (Ergebnis 2020, Plan 2021, Finanzplanwert 2022 aus Plan 2021): 

 

 

  



Produktkonto Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Finanzplan‐wert 
2022 aus Plan 

2021

Ansatz 2022 Differenz zum 
Ergebnis 2020

Differenz zum 
Ansatz 2021

Differenz zum 
Finanzplanwert 
2022 aus Plan 

2021

Begründung der Abweichung

11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte: Gehalt (brutto)

395.627,85 424.000,00 435.400 445.700 50.072,15 21.700,00 10.300,00 Stellennachbesetzungen erfolgten nicht wie geplant, Krankschreibungen u.ä.

11102.5261200 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. Fortbildung

18.435,96 23.000,00 23.000 43.000 24.564,04 20.000,00 20.000,00 Im Rahmen der Haushaltsdiskussion wurden hier zusätzliche Aufwendungen für gezielte 
Weiterbildung der Verwaltung im Bereich Ökologie und Klima eingeplant.

11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

16.233,27 10.000,00 70.000 20.000 3.766,73 10.000,00 ‐50.000,00 in 2021 waren für 2022 verschiedene Abrisse geplant, die aber aus Zeit‐ und 
Kostengründen noch einmal verschoben werden müssen

11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen 
unterlassende Instandhaltung

‐40.250,00 0,00 0 0 40.250,00 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

11104.5291200 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen

40.027,78 15.000,00 10.000 10.000 ‐30.027,78 ‐5.000,00 0,00 Vereinfachte Umlegung, in 2020 konnten viele Fälle abgearbeitet werden

11104.5431190 Geschäftsaufwand: 
Sachverständigen‐, Gerichts‐ u 
ähnliche Kosten

12.299,69 52.500,00 5.000 26.000 13.700,31 ‐26.500,00 21.000,00 2021 Kosten für Grundstücksvermarktung enthalten, 2022 ebenso, dies war aber zum 
Zeitpunkt der Planung 2021 noch nicht in den Finanzplanwerten enthalten

11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

29.774,75 9.000,00 79.500 37.600 7.825,25 28.600,00 ‐41.900,00 in 2021 waren für 2022 Arbeiten an der Außenfassade des Rathauses geplant, diese 
wurden aber aus Kosten‐ und Kapazitätsgründen verschoben

11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen 
unterlassende Instandhaltung

‐65.251,05 0,00 0 0 65.251,05 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen

32.745,64 0,00 0 0 ‐32.745,64 0,00 0,00 Planung erfolgt in Summe im Produkt 11102

11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen

68.271,74 121.000,00 112.000 90.100 21.828,26 ‐30.900,00 ‐21.900,00 Ab 2021 AfA für Umbau Bauhof enthalten

11123.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen 
unterlassende Instandhaltung

‐20.000,00 0,00 0 0 20.000,00 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender 
Verkehr

33.732,25 60.000,00 60.000 60.000 26.267,75 0,00 0,00 erfolgsneutral, Erträge aus Verwarn‐ und Bußgeldern waren in 2020 durch Corona sehr 
niedrig

12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche 
Erträge

58.876,44 0,00 0 0 ‐58.876,44 0,00 0,00 2020 einmalige Erstattung der anteiligen Kosten Brandschaden MC Birkenwerder

12201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

102.077,62 0,00 0 0 ‐102.077,62 0,00 0,00 2020 einmalige Kosten zur Beseitigung des Brandschadens MC Birkenwerder

12201.5213000 Inanspruchnahme von 
Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung

‐213.818,15 0,00 0 0 213.818,15 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen 
an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit

33.732,25 60.000,00 60.000 60.000 26.267,75 0,00 0,00 erfolgsneutral, Erträge aus Verwarn‐ und Bußgeldern waren in 2020 durch Corona sehr 
niedrig

12205.5291400 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen: EMA & 
Standesamt Hohen Neuendorf

0,00 140.000,00 120.000 180.000 180.000,00 40.000,00 60.000,00 Kostensteigerung, die erst in 2021 bekannt wurde

12205.5493000 Periodenfremde ordentliche 
Aufwendungen

291.000,00 73.000,00 0 87.000 ‐204.000,00 14.000,00 87.000,00 nicht planbare Aufwendungen, hier Nachzahlungen für die Dienstleistungen EMA durch 
Hohen Neuendorf

12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen

50.611,48 70.000,00 122.000 154.200 103.588,52 84.200,00 32.200,00 Erhöhung der AfA durch Neuanschaffung zweier Fahrzeuge

21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte: Gehalt (brutto)

178.068,93 150.600,00 154.600 148.900 ‐29.168,93 ‐1.700,00 ‐5.700,00 Umwidmung in Dienstleistung zur IT‐Unterstützung, daher keine Personalkosten

21101.5291200 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen

115,00 46.000,00 46.000 46.000 45.885,00 0,00 0,00 Umwidmung in Dienstleistung zur IT‐Unterstützung, daher keine Personalkosten



Produktkonto Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Finanzplan‐wert 
2022 aus Plan 

2021

Ansatz 2022 Differenz zum 
Ergebnis 2020

Differenz zum 
Ansatz 2021

Differenz zum 
Finanzplanwert 
2022 aus Plan 

2021

Begründung der Abweichung

21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen

64.191,36 31.000,00 32.000 35.200 ‐28.991,36 4.200,00 3.200,00 Erhöhte Abschreibungen durch Nachaktivierung in 2020

21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus allgm. 
investiven Zuweisungen vom 
Bund

76.528,63 0,00 0 0 ‐76.528,63 0,00 0,00 Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den 
Kontengruppen 416, 437, 457

21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus objektkonkrete 
investive Zuweisungen vom Land

0,00 76.600,00 75.700 75.700 75.700,00 ‐900,00 0,00 Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den 
Kontengruppen 416, 437, 457

21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

152.675,12 107.000,00 34.000 65.000 ‐87.675,12 ‐42.000,00 31.000,00 Zum einen sind die umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen 2021 abgeschlossen, zum 
anderen wurde nach der Planung 2021 ein höherer Ansatz 2022 notwendig durch das 
Ergebnis der Sicherheitsbegehung.

21102.5213000 Inanspruchnahme von 
Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung

‐92.423,89 0,00 0 0 92.423,89 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung 
Gebäude & bauliche Anlagen: 
Reinigung

76.767,49 90.000,00 91.000 147.000 70.232,51 57.000,00 56.000,00 Steigerung der Reinigungskosten, durch Tariferhöhungen und voraussichtliche 
Neuausschreibung 2022

27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

5.704,96 52.000,00 6.000 55.000 49.295,04 3.000,00 49.000,00 2021 Ansatz für Instandsetzung Nebengebäude. Hohe Kosten für die Instandsetzung 
Treppe für 2022 ff. ergaben sich erst nach Abschluss des Plans 2021.

28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von 
Waren, unfertigen/ fertigen 
Erzeugnissen, unfertigen 
Leistungen

0,00 23.000,00 0 0 0,00 ‐23.000,00 0,00 Einnahmen Taschenlampenkonzert in 2021 geplant

28121.5271500 Besondere Verwaltungs‐ u. 
Betriebsaufwendungen: 
Ausstellungen u. kulturelle 
Veranstaltungen, Heimatfeste

3.381,69 38.700,00 52.500 47.000 43.618,31 8.300,00 ‐5.500,00 2020 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt

36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für 
laufende  Zwecke vom Kreis

77.318,03 100.000,00 100.000 80.000 2.681,97 ‐20.000,00 ‐20.000,00 2 TP‐Stellen weniger in 2022

36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für 
laufende  Zwecke vom Kreis  ‐ 
fiktive Kreisumlage ‐

72.410,07 43.200,00 43.200 43.000 ‐29.410,07 ‐200,00 ‐200,00 Umlagegrundlagen mussten geändert werden, daher in 2020 noch andere Abrechnung. 

36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von 
Gemeinden/ GV

0,00 30.000,00 30.000 0 0,00 ‐30.000,00 ‐30.000,00 Abrechnungen von anderen Gemeinden, die letzten Jahre haben gezeigt, dass es 
offensichtlich keine Fremdkinderbetreuung gibt, daher kein Ansatz

36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen 
an Gemeinden/ GV (Kinder in  
anderen Gemeinden in 
kommunalen Einrichtungen)

16.450,59 50.000,00 50.000 30.000 13.549,41 ‐20.000,00 ‐20.000,00 Kinder aus Birkenwerder werden in anderen Gemeinden betreut, Ansatz schwierig 
planbar, wurde an die letzten Jahreswerte angepasst

36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen 
an private Unternehmen (KITA‐
Betreuung: Asklepios, 
Tagesmütter, freie KITA`s)

279.985,45 350.000,00 350.000 310.000 30.014,55 ‐40.000,00 ‐40.000,00 Schwankungen durch Änderung der Tagespflegestellen, in 2022 zwei TP‐Stellen weniger 
als in den Vorjahren

36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für 
laufende  Zwecke vom Kreis

714.688,21 650.000,00 650.000 720.000 5.311,79 70.000,00 70.000,00 Mehr Personalkostenzuschüsse durch Erhöhung des Krippenschlüssels

36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren 
ähnliche Entgelte (einmalig)

137.208,60 200.000,00 200.000 160.000 22.791,40 ‐40.000,00 ‐40.000,00 2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre 
angepasst

36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte: Gehalt (brutto)

1.068.985,97 1.153.200,00 1.184.800 1.251.900 182.914,03 98.700,00 67.100,00 Personalschlüssel Krippenbereich wird auf 1:4 erhöht

36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur 
gesetzlichen SV: AG‐Anteil SV‐
Beiträge tarifl. Beschäftig

224.295,45 241.400,00 247.500 271.000 46.704,55 29.600,00 23.500,00 Personalschlüssel Krippenbereich wird auf 1:4 erhöht

36511.5271900 Besondere Verwaltungs‐ und 
Betriebsaufwendungen: Speisung

0,00 20.000,00 20.000 0 0,00 ‐20.000,00 ‐20.000,00 Korrektur Kontenzuordnung, ab 2022 in 5281100 veranschlagt
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36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb 
von Vorräten und 
Verbrauchsmitteln ‐ Lebensmittel ‐

46.607,13 50.000,00 50.000 68.800 22.192,87 18.800,00 18.800,00 Kontenzuordnung korrigiert bisher auf 5271900 veranschlagt

36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für 
laufende  Zwecke vom Kreis

504.742,64 450.000,00 450.000 510.000 5.257,36 60.000,00 60.000,00 Mehr Personalkostenzuschüsse durch Erhöhung des Krippenschlüssels

36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren 
ähnliche Entgelte (einmalig)

85.513,40 170.000,00 170.000 150.000 64.486,60 ‐20.000,00 ‐20.000,00 2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre 
angepasst

36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte: Gehalt (brutto)

742.752,11 842.600,00 865.600 817.500 74.747,89 ‐25.100,00 ‐48.100,00 Personalschlüssel Krippenbereich wird auf 1:4 erhöht

36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für 
laufende  Zwecke vom Kreis

417.157,80 350.000,00 350.000 420.000 2.842,20 70.000,00 70.000,00 Mehr Personalkostenzuschüsse durch Erhöhung des Krippenschlüssels

36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren 
ähnliche Entgelte (einmalig)

65.924,00 130.000,00 130.000 120.000 54.076,00 ‐10.000,00 ‐10.000,00 2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre 
angepasst

36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte: Gehalt (brutto)

622.592,21 669.800,00 686.800 640.700 18.107,79 ‐29.100,00 ‐46.100,00 mehrere Langzeiterkrankungen haben zu Reduzierung der Lohnzahlungen geführt

36521.5231100 Mieten und Pachten 38.709,64 65.000,00 65.000 65.000 26.290,36 0,00 0,00 Miete Cörnchen in 2020 erst ab Mitte des Jahres
36521.5429000 Sonstige Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von Rechten 
und Diensten

95.733,20 0,00 0 0 ‐95.733,20 0,00 0,00 2020 Aufwendungen für die Aufstellung der Container‐Kita

36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

44.570,77 15.000,00 15.000 10.300 ‐34.270,77 ‐4.700,00 ‐4.700,00 2020 umfangreiche Malerarbeiten

36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

33.622,11 89.000,00 21.000 12.000 ‐21.622,11 ‐77.000,00 ‐9.000,00 2020 umfangreiche Malerarbeiten

36523.5213000 Inanspruchnahme von 
Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung

‐21.828,78 0,00 0 0 21.828,78 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für 
laufende  Zwecke vom Kreis

550.519,11 600.000,00 600.000 560.000 9.480,89 ‐40.000,00 ‐40.000,00 Ansatz wurde an letzte Jahreswerte angepasst

36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für 
laufende  Zwecke vom Kreis  ‐ 
fiktive Kreisumlage ‐

155.049,12 259.200,00 259.200 258.000 102.950,88 ‐1.200,00 ‐1.200,00 Umlagegrundlagen mussten geändert werden, daher in 2020 noch andere Abrechnung. 

36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren 
ähnliche Entgelte (einmalig)

131.774,70 200.000,00 200.000 180.000 48.225,30 ‐20.000,00 ‐20.000,00 2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre 
angepasst

36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte: Gehalt (brutto)

568.205,31 635.600,00 653.500 618.000 49.794,69 ‐17.600,00 ‐35.500,00 mehrere Langzeiterkrankungen haben zu Reduzierung der Lohnzahlungen geführt

36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

9.029,87 31.500,00 6.500 6.500 ‐2.529,87 ‐25.000,00 0,00 Reparatur Treppengeländer in 2021 geplant

51101.5431190 Geschäftsaufwand: 
Sachverständigen‐, Gerichts‐ u 
ähnliche Kosten

121.005,31 25.000,00 1.000 42.000 ‐79.005,31 17.000,00 41.000,00 2020 Ausgaben Verkehrskonzept, 2022 drei Gutachten geplant, die sich erst nach 
Abschluss des Plans 2021 ergeben haben

51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für 
kommunale Planungen

9.809,52 20.000,00 50.000 20.000 10.190,48 0,00 ‐30.000,00 ab 2022 zwei B‐Pläne eingeplant

52201.4592000 Periodenfremde ordentliche 
Erträge

124.687,04 0,00 0 0 ‐124.687,04 0,00 0,00 nicht planbar, in 2020 nachträgliche Abrechnung der Wohnungsverwaltung

52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

144.678,86 155.000,00 150.000 110.000 ‐34.678,86 ‐45.000,00 ‐40.000,00 2020 Kosten für Umbau Kommunalgalerie, 2021 erhöhte Aufwendungen für die 
Instandsetzung einiger Wohnungen zur Weitervermietung

52201.5493000 Periodenfremde ordentliche 
Aufwendungen

85.142,07 0,00 0 0 ‐85.142,07 0,00 0,00 nicht planbar, in 2020 nachträgliche Abrechnung der Wohnungsverwaltung

52204.4592000 Periodenfremde ordentliche 
Erträge

25.596,32 0,00 0 0 ‐25.596,32 0,00 0,00 nicht planbar, in 2020 nachträgliche Abrechnung der Pachtobjekte

52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken und baulichen 
Anlagen

14.704,24 5.000,00 5.000 25.000 10.295,76 20.000,00 20.000,00 Abriss Bungalow in 2022 geplant
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53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände 
und dergl.

98.898,30 105.000,00 110.000 143.000 44.101,70 38.000,00 33.000,00 Erhöhung Gebühren Zweckverband

53801.5493000 Periodenfremde ordentliche 
Aufwendungen

0,00 0,00 0 128.800 128.800,00 128.800,00 128.800,00 Nachzahlung Abrechnung 2019 und 2020

54103.4161000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuweisungen 
der öffentlichen Hand ‐ Bund

67.403,53 0,00 0 0 ‐67.403,53 0,00 0,00 Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den 
Kontengruppen 416, 437, 457

54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus objektkonkrete 
investive Zuweisungen vom Land

7.944,26 67.500,00 67.500 67.500 59.555,74 0,00 0,00 Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den 
Kontengruppen 416, 437, 457

54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus privaten 
Beiträgen

229.801,54 133.100,00 133.100 218.600 ‐11.201,54 85.500,00 85.500,00 Erhöhung nach Aktivierung von Baumaßnahmen, Umstrukturierung der Kontengruppen 
416, 437, 457

54103.4487000 Erträge aus Erstattungen von 
privaten Unternehmen

73.000,00 0,00 0 0 ‐73.000,00 0,00 0,00 2020 Kostenbeteiligung Industriestraße

54103.4571000 Erträge aus Auflösung von 
sonstigen Sonderposten

18.120,99 27.800,00 27.800 100 ‐18.020,99 ‐27.700,00 ‐27.700,00 Umstrukturierung der Kontengruppen 416, 437, 457

54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte: Gehalt (brutto)

311.056,98 327.500,00 336.400 341.300 30.243,02 13.800,00 4.900,00 Stellennachbesetzungen konnte nicht sofort erfolgen

54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen 
unterlassene Instandhaltung

‐20.956,65 0,00 0 0 20.956,65 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des 
sonstigen unbeweglichen 
Vermögens

349.779,53 100.000,00 150.000 200.000 ‐149.779,53 100.000,00 50.000,00 2020 Umbau Industriestraße (einmalig), in den Folgejahren Mittel budgetiert

54103.5431190 Geschäftsaufwand: 
Sachverständigen‐, Gerichts‐ u 
ähnliche Kosten

10.366,22 44.000,00 1.000 0 ‐10.366,22 ‐44.000,00 ‐1.000,00 in 2021 Klageverfahren und Straßenschau eingeplant

54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen

553.985,75 640.000,00 685.000 576.200 22.214,25 ‐63.800,00 ‐108.800,00 nach erfolgter Nachaktivierung sind die Ansätze nun exakter planbar, daher Ansätze 
angepasst

54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen 
unterlassene Instandhaltung

‐47.424,29 0,00 0 0 47.424,29 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

54104.5271100 Besondere Verwaltungs‐ u. 
Betriebsaufwendungen: 
Energiekosten 
Straßenbeleuchtung

43.934,75 56.800,00 56.800 70.000 26.065,25 13.200,00 13.200,00 Stromkostensteigerungen

54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen

15.143,78 0,00 0 31.500 16.356,22 31.500,00 31.500,00 Straßenreinigungsfahrzeug bisher in 11121 veranlagt

54700.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke 
von Landkreise/Gemeinde

0,00 47.200,00 94.400 47.800 47.800,00 600,00 ‐46.600,00 in 2021 Buslinie geplant ‐ hier Zuschuss Hohen Neuendorf

54700.5291000 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen

0,00 252.500,00 505.000 0 0,00 ‐252.500,00 ‐505.000,00 in 2021 Buslinie geplant ‐ hier Kosten für Evaluierung

54700.5317000 Zuschüsse an private 
Unternehmen

0,00 0,00 #NV 367.500 367.500,00 367.500,00 #NV Evaluierung Buslinie ‐ Änderung der Kontenzuordnung

55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen 
unterlassene Instandhaltung

‐188.548,05 0,00 0 0 188.548,05 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des 
sonstigen unbeweglichen 
Vermögens

55.052,39 3.000,00 3.000 56.500 1.447,61 53.500,00 53.500,00 in 2021 sollten die übertragenen Haushaltsmittel verbraucht werden, daher nur geringer 
Ansatz

56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. 
Zwecke vom Bund

14.423,63 46.600,00 46.600 46.600 32.176,37 0,00 0,00 2020 Fördermittel KSM noch nicht abgerufen

56101.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung 
von Grundstücken

86.062,79 0,00 0 0 ‐86.062,79 0,00 0,00 Hangsanierung Frankestraße in 2020/2021 (höher als geplant)

56101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen 
unterlassene Instandhaltung

‐56.500,00 0,00 0 0 56.500,00 0,00 0,00 wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss



Produktkonto Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Finanzplan‐wert 
2022 aus Plan 

2021

Ansatz 2022 Differenz zum 
Ergebnis 2020

Differenz zum 
Ansatz 2021

Differenz zum 
Finanzplanwert 
2022 aus Plan 

2021

Begründung der Abweichung

56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des 
sonstigen unbeweglichen 
Vermögens

118.789,34 100.000,00 50.000 81.000 ‐37.789,34 ‐19.000,00 31.000,00 Ausgaben zur Kosteneinsparung in 2022 budgetiert

56102.5272100 Aufwendungen für 
Ersatzbeschaffungen (Festwert) 
Baumpflanzungen

2.532,67 10.000,00 10.000 33.000 30.467,33 23.000,00 23.000,00 in 2020 keine Baumpflanzungen durchgeführt

57501.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche 
Bekanntmachung / 
Öffentlichkeitsarbeit

0,00 14.000,00 5.000 24.000 24.000,00 10.000,00 19.000,00 2021/2022 Erstellung/Druck Ortschronik geplant

61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B 
(sonstige Grundstücke)

834.126,28 845.000,00 850.000 990.000 155.873,72 145.000,00 140.000,00 Erhöhung Hebesatz

61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer 1.669.083,26 2.000.000,00 2.100.000 2.100.000 430.916,74 100.000,00 0,00 2020 durch Coronapandemie deutlich niedrigere Gewerbesteuereinnahmen als üblich, 
61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an 

der Einkommensteuer
4.210.365,00 4.500.000,00 4.600.000 4.600.000 389.635,00 100.000,00 0,00 2020 Ertrag pandemiebedingt niedriger als sonst, 2022 vorsichtig geplant, da Steigerung 

nicht zu erwarten ist
61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an 

der Umsatzsteuer
468.032,00 410.000,00 420.000 450.000 ‐18.032,00 40.000,00 30.000,00 2022 vorsichtig geplant, da Steigerung nicht zu erwarten ist

61101.4111000 Erträge aus allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen vom Land

2.237.511,00 2.604.000,00 2.700.000 2.624.000 386.489,00 20.000,00 ‐76.000,00 2022 keine Steigerung lt. Orientierungsdaten möglich

61101.4131100 sonstige allgemeine Zuweisung 
des Landes z.B. für übertragene 
Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.

851.985,48 650.000,00 350.000 370.000 ‐481.985,48 ‐280.000,00 20.000,00 2020‐2022 anteiliger Ersatz der Mindereinnahmen durch die Coronapandemie

61101.4691000 Sonstige Finanzerträge 46.263,69 12.000,00 12.000 12.000 ‐34.263,69 0,00 0,00 Zinserträge sinken stark, 2020 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (nicht planbar)
61101.5341000 Aufwendungen für 

Gewerbesteuerumlage
163.529,00 190.000,00 190.000 205.000 41.471,00 15.000,00 15.000,00 normale Schwankung in Abhängigkeit von den Gewerbesteuererträgen

61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine 
Umlagen an Gemeinden/ GV 
Kreisumlage

3.391.878,47 3.509.100,00 3.550.000 3.432.000 40.121,53 ‐77.100,00 ‐118.000,00 normale Schwankung in Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen

61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine 
Umlagen an Gemeinden/ GV  ‐ 
fiktive Kreisumlage ‐

829.305,21 864.000,00 864.000 860.000 30.694,79 ‐4.000,00 ‐4.000,00 normale Schwankung in Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen und gestiegen durch 
neuen Kitavertrag



2.2 Ergebnisentwicklung 

 

  



  
 

    

 

Übersicht über die Ergebnisentwicklung 
Haushaltsjahr 2022 

-in EUR- 

 

 Ergebnis 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Planung 
2023  

Planung 
2024 

Planung 
2025 

1 2 3 4 5 6 

 ordentliches Ergebnis gemäß 
Ergebnishaushalt/-rechnung -202.226  -1.049.900  -1.362.500  -558.500  -417.100  -395.000  

+ Fehlbeträge aus Vorjahren 0  0  0  0  0  0  

= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von 
Fehlbeträgen aus Vorjahren -202.226  -1.049.900  -1.362.500  -558.500  -417.100  -395.000  

+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren 202.226  1.049.900  1.362.500  558.500  417.100  395.000  

+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des 
laufenden Jahres 0  0  0  0  0  0  

+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli-
chen Ergebnisses aus Vorjahren 0  0  0  0  0  0  

= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von 
Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV 0  0  0  0  0  0  

 Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses gem. § 26  
Abs. 1 KomHKV 0  0  0  0  0  0  

 außerordentliches Ergebnis gemäß 
Ergebnishaushalt/-rechnung -3.565  0  0  0  0  0  

+ Fehlbeträge aus Vorjahren 0  0  0  0  0  0  

= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung 
von Fehlbeträgen aus Vorjahren -3.565  0  0  0  0  0  

- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen 
Ergebnisses 0  0  0  0  0  0  

+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror-
dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 3.565  0  0  0  0  0  

= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung 
als/Heranziehung von 
Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26  
Abs. 3, 5 und 6 KomHKV 0  0  0  0  0  0  

 Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer-
ordentlichen Ergebnisses 0  0  0  0  0  0  

 Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses 17.429.238  16.379.338  15.016.838  14.458.338  14.041.238  13.646.238  

 Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror-
dentlichen Ergebnisses 601.815  601.815  601.815  601.815  601.815  601.815  



Die ab 2017 schrittweise eingeleiteten Maßnahmen (detaillierte Prüfung von Mittelverwendung und 

Mittelbeantragung, Personalaufstockung, Rahmenverträge, umfassendes Projektcontrolling usw.), 

beginnen nach und nach zu wirken. So konnten inzwischen über Rahmenverträge für verschiede-

ne Bereiche (z.B. Malerarbeiten, Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung, Baumpflege 

und –pflanzung, Planungsleistungen, Sanierung des Wohnungsbestandes usw.) die Arbeiten in 

diesen Bereichen beschleunigt werden, da meist keine Einzelausschreibungen mehr notwendig 

sind. Somit wurden in den letzten Jahren viele der notwendigen Maßnahmen abgearbeitet. Aller-

dings gibt es natürlich immer auch wieder Schwierigkeiten, die zu zeitlichen Verzögerungen und 

damit oft auch zu Verzögerungen im Geldmittelfluss führen – Personaleinstellungen verzögern 

sich, Ausschreibungen müssen wiederholt durchgeführt werden oder ungeplanter zeitlicher und 

personeller Aufwand durch Wettereinflüsse wie Sturm, Trockenheit oder Starkregen entsteht. 

Trotzdem wird sukzessiv der in den letzten Jahren entstandene Rückstau der durchzuführenden 

Maßnahmen mittelfristig aufgelöst, dies wird sich aber noch in den nächsten Jahren fortsetzen 

müssen, zumal sich parallel dazu das Aufgabenspektrum der Verwaltung ständig erweitert und 

sich auch neue Problemfelder auftun, wie beispielsweise aktuell in der Clara-Zetkin-Gedenkstätte. 

 

Nachdem in den Jahren 2017 und 2018 das Jahresergebnis weiter gestiegen war, sank es erstma-

lig 2019 in den negativen Bereich, bei durchgeführtem geplantem Grundstücksverkauf wäre es 

nahe Null gewesen. Ebenso 2020 wird das Ergebnis nach derzeitigem Stand negativ werden, auch 

wenn dieses Haushaltsjahr sicherlich aufgrund der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie kein 

Maßstab für vergangene oder zukünftige Planungszeiträume ist.  Die gesamte Entwicklung zeigt 

aber eindeutig, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und konsequent weiter verfolgt werden 

muss, mit dem Ziel, die Planung so aufzustellen, dass sie zu einem sehr hohen Anteil auch umge-

setzt wird. 

 

In den Jahren bis 2018 wurden somit die geplanten Ergebnisse immer weit übertroffen. Das hat zu 

einer positiven Entwicklung der Überschussrücklage (schwarz = Jahresabschluss geprüft, grau = 

Jahresabschluss noch nicht geprüft, grün = Planwerte) geführt: 

 

 
Tabelle 16 

 

Entwicklung der 

Überschussrücklage 2015 2016

2017

(vorläufig)

2018

(vorläufig)

2019

(vorläufig)

2020

(vorläufig)

2021

(Plan)

2022

(Plan)

2023

(Plan)

2024

(Plan)

2025

(Plan)

in TEUR 13.484,4 14.897,7 16.285,9 18.031,0 17.343,9 17.180,7 16.130,8 14.768,3 14.209,8 13.792,7 13.397,7

Zuwachs = 

Jahresergebnis 1.248,9 1.413,3 1.388,2 1.745,1 -687,1 -163,2 -1.049,9 -1.362,5 -558,5 -417,1 -395,0 



 
Abbildung 12 

 

Die Überschussrücklagen (ordentliche und außerordentliche) spiegeln die Sicherung der Liquidität 

der Gemeinde wider, da ihnen (bis auf zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge und offe-

ne Forderungen) weitgehend liquide Mittel gegenüberstehen. Im kameralen Buchhaltungssystem 

war deshalb eine Mindestrücklage von 2% des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre vor-

gesehen. Dies wird im doppischen Buchhaltungssystem seit 2011 nicht mehr so strikt vorgegeben, 

ist aber immer noch eine gute Größenordnung zur Orientierung, denn die Rücklage dient vor allem 

dazu, das Ergebnis in Plan oder Rechnung ausgleichen zu können, wenn es aufgrund konjunktu-

reller Schwankungen oder unvorhersehbarer Ereignisse zu einem Fehlbetrag kommt. Ohne 

Vorhandensein einer ausreichenden Rücklage müsste in diesen Fällen sonst ein Haushaltssiche-

rungskonzept aufgestellt werden. Ebenfalls kann das Ansammeln von Rücklagen ganz bewusst 

erfolgen, um in späteren Jahren größere Projekte finanzieren zu können, ohne einen Kredit auf-

nehmen zu müssen. 

 

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass der Höhe der Rücklagen auch eine entsprechende Hö-

he an Zahlungsmitteln gegenüberstehen, denn anderenfalls kann die Rücklage zwar theoretisch 

ausgeglichen werden, das möglicherweise gleichzeitig entstehende Liquiditätsproblem kann damit 

aber nicht gelöst werden.  

 

 

 

 

  



 

2.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 

 

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt finanzielle Mittel frei, die es 

ermöglichen, investiv tätig zu werden. Ist kein solcher Überschuss vorhanden, kann und wird bei 

Investitionsauszahlungen auf das vorhandene Vermögen an liquiden Mitteln zurückgegriffen. Ist 

auch das nicht möglich, müssen ggf. gemeindliche Investitionen über eine Kreditaufnahme fremd-

finanziert werden. 

 

Durch Investitionstätigkeiten wird neues Vermögen angeschafft oder hergestellt bzw. bestehendes 

Vermögen wird über den ursprünglichen Zustand hinaus erweitert oder wesentlich verbessert. 

Die einzelnen geplanten Investitionstätigkeiten ab einer Höhe von 20.000 € werden in der Investiti-

onsübersicht dargestellt und erläutert. Die Einzelprojekte werden jeweils in einer eigenen 

Maßnahme dargestellt, die in Ihrer Nummernsystematik das Produkt, das Jahr der ersten Veran-

schlagung und eine laufende Nummer enthält. Diese Maßnahmen werden im dritten Jahr nach 

ihrer Beendigung (oder wenn sie keine Werte mehr aufweisen) nicht mehr dargestellt. Für Investi-

tionen, die regelmäßig anfallen (Beschaffung von Möbeln, Landschaftsmöbeln, Spielgeräte, EDV 

usw.) wurden in jedem betreffenden Produkt eine Investitionsmaßnahme angelegt, die nicht jah-

resbezogen ist und die immer weitergeführt wird. Dies alles soll zu einer besseren Übersichtlichkeit 

in diesem Bereich beitragen, da dadurch wirklich nur aktuelle und finanziell relevante Investitions-

maßnahmen einzeln aufgeführt werden. Auszahlungen, die unter die genannte Wertgrenze fallen, 

werden am Ende des Teilfinanzplanes im jeweiligen Produkthaushalt dargestellt. 

 



 
Tabelle 17 – Investitionstätigkeit (Werte in €) 

 

Investitonstätigkeit in €

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

Einzahlungen aus 

Investitionszuwendungen 268.894,33 2.150.700,00 413.432,63 749.200,00 3.435.100,00 3.330.300,00 4.282.300,00

Einzahlungen aus Beiträgen 

und Entgelten 48.627,91 0,00 9.248,82 80.300,00 0,00 28.000,00 0,00

Einzahlungen aus der 

Veräußerung von 

immateriellen 

Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus der 

Veräußerung von 

Grundstücken, 

grundstücksgleichen Rechten 

und Gebäuden 638,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus der 

Veräußerung von übrigem 

Sachanlagevermögen 5.800,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus der 

Veräußerung von 

Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit 323.960,64 2.150.700,00 457.681,45 829.500,00 3.435.100,00 3.358.300,00 4.282.300,00

Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 1.581.496,95 4.378.000,00 1.316.702,45 1.413.500,00 5.590.000,00 3.735.000,00 3.550.000,00

Auszahlungen von 

aktivierbaren Zuwendungen 

für Investitionen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen für den 

Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen 14.384,00 5.000,00 27.853,45 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen für den 

Erwerb von Grundstücken, 

grundstücksgleichen Rechten 

Gebäuden 782.251,31 0,00 17.432,41 30.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00

Auszahlungen für den 

Erwerb von übrigem 

Sachanlagevermögen 662.610,77 240.900,00 715.136,57 206.200,00 532.000,00 18.500,00 14.000,00

Auszahlungen für den 

Erwerb von 

Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit 3.040.743,03 4.623.900,00 2.077.124,88 1.651.200,00 6.192.000,00 3.783.500,00 3.594.000,00

'= Saldo aus 

Investitionstätigkeit -2.716.782,39 -2.473.200,00 -1.619.443,43 -821.700,00 -2.756.900,00 -425.200,00 688.300,00



 
Abbildung 13 

 

Da es sich hier um projektbezogene größere veranschlagte Summen handelt, sind Schwankungen 

zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich, ebenso kann es durch Verzögerungen bei Baumaß-

nahmen oder beim Erwerb von Grundbesitz auch zu größeren Abweichungen des 

Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Planansatz kommen.  

So waren für das Jahr 2017 beispielsweise die Anschaffung eines HLF und in 2019 die eines TLF 

für die Freiwillige Feuerwehr geplant – diese müssen über eine EU-Ausschreibung erfolgen, hier 

ist schon die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sehr aufwendig, die Lieferfristen betragen 

mehr als ein Jahr. So wurde das TLF erst in 2021 ausgeliefert, das HLF möglicherweise sogar erst 

in 2022. Vor allem die Mittel für die Gestaltung der Ortsmitte wurden bisher nicht vollumfänglich 

benötigt, hier stehen immer noch umfangreiche Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr zur 

Verfügung. Gleiches gilt für den Kita-Neubau, da sich gerade hier durch Variantenplanung und 

daraus folgende Phasen der Entscheidungsfindung oftmals Zeitverzögerungen ergeben. Bei die-

sen beiden großen Projekten spielen vor allem auch die Finanzierungsmöglichkeiten der 

gewünschten Bauformen eine entscheidende Rolle 

Dies sind nur einige Beispiele, im Rahmen der Jahresrechnung werden diese Ansätze als Haus-

haltsermächtigungen übertragen, um die Projekte im Folgejahr fortzusetzen oder bestenfalls 

abzuschließen. 

 

Der auffällig hohe Wert in 2021 rührt zum einen von der Maßnahme Kita-Neubau her – hier waren 

zum damaligen Planungszeitraum die verbleibenden Gesamtkosten geplant. Ein weiterer umfang-



reicher Anteil wurde für die Maßnahme der Gestaltung der Ortsmitte veranschlagt, da hier in 

2021 Planungskosten sowie der Beginn der Maßnahme vorgesehen waren. Da die allgemeinen 

Vorbereitungen in Form der beiden Wettbewerbe nun abgeschlossen sind, das Projekt als Bauvor-

haben „Bildungscampus Birkenwerder – BCB“ weitergeführt wird, werden die Mittel ab 2022 in 

einer neuen Maßnahme 211022022001 im Produkt Schule weitergeführt. 

 

Derzeitige Zeitschiene für die Planung der finanziellen Mittel: 

2020 Beginn Planung und Vergabe der Planung – Ansatz 1,5 Mio. € und VE 500 TEUR für 2021 

2021 Planung und Entscheidung zu Varianten und Bauformen, 2 Mio. EUR Ansatz und VE 5 Mio. 

 EUR für 2022, Übernahme von 1,68 Mio. € Ausgabeermächtigungen aus den Vorjahren 

2022 weitere Planung und Vergabe der ersten Gewerke, Ansatz 1 Mio. € 

2023 - 2024 Beauftragung der Gewerke und Umsetzung – Ansatz pro Jahr 5 bzw. Mio. €.  

2023 Bereitstellung von Mitteln durch Kreditaufnahme 

 

 

Weitere wichtige Positionen im Investitionshaushalt 2022: 

- Kita-Neubau – hier sind Mittel i.H.v. 2,86 Mio. € aus den Vorjahren vorhanden, die aufgrund 

der veränderten Beschlusslage notwendige Aufstockung von 2,25 Mio. € wird erst in 2023 

notwendig sein, daher sind in dieser Maßnahme in 2022 keine Planwerte, aber eine ent-

sprechende Verpflichtungsermächtigung für 2023. Dieser Teil der finanziellen Mittel wird 

dann ebenfalls über die genannte Kreditaufnahme finanziert werden 

- Investitionszuschuss zum Umbau des Alten Wasserwerkes (Budgetierung auf 50 TEUR 

p.a., ggf. weitere notwendige Mittel muss der Verein über Fördermittel, Spenden o.ä. ein-

werben) 

- Für die Anschaffung eines Ergänzungsfahrzeugs der Feuerwehr müssen in 2022 entspre-

chende politische Entscheidungen getroffen werden, hier wurden lediglich 

Verpflichtungsermächtigungen für 2023 festgesetzt 

- Weiterführung des aktualisierten Medienentwicklungsplans der Grundschule und Umset-

zung des Digitalpaktes (2022 und 2023 je 140 TEUR) durch Anschaffung von Smartboards, 

Notebooks, Tablets und Dokumentenkameras. Hier liegt bereits ein Fördermittelbescheid 

über eine 90-prozentige Förderung der Maßnahme vor. Die Anschaffungen werden zeitlich 

gestaffelt für den Bestandsbau und für den Neubau erfolgen. 

- Vorbehaltlich eines noch zu fassenden Grundsatzbeschlusses soll in 2022 in die Grund-

schule eine zentrale oder mehrere dezentrale Lüftungsanlagen eingebaut werden, auch 

hier liegt eine Bewilligung von Fördermitteln über 400 TEUR bereits vor. 

- Vorbereitung Ausbau Grenzweg – Verpflichtungsermächtigung von 100 TEUR für 2023 

eingestellt für Planungsvergaben 



- Gehweg und Beleuchtung Gartenallee und Kleiststraße 

- Die Anschaffung neuer Möbel für die Bibliothek wurde im Haushaltsplan 2022 zwar wieder 

vorgeschlagen, aber aus Kostengründen und aufgrund der bevorstehenden umfangreichen 

Baumaßnahmen an der Clara-Zetkin-Gedenkstätte im Rahmen der Haushaltsdiskussionen 

wieder gestrichen 

- Öffentliche Toilette und Spielplatz August-Bebel-Platz, Mittel für die weitere Umsetzung der 

Spielplatzkonzeption sollen in den Folgejahren veranschlagt werden 

 

Im Bereich Straßenbau wurden nur wenige große neue Projekte geplant, da hier noch zahlreiche 

offene Maßnahmen aus den Vorjahren existieren – finanziell umfangreich sind die Erneuerung der 

Straße von Briese nach Borgsdorf und nach Summt, der Straßenausbau „Unter den Ulmen“ sowie 

der gemeindliche Anteil an der Erneuerung der B96. 

 

Eine Aufstellung aller Maßnahmen ab 20.000 € und nähere Erläuterungen zu den einzelnen Maß-

nahmen entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.  

 

Zur Vervollständigung folgt hier eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen und 

bisher gebildeten Rückstellungen von 2020 nach 2021. Diese Mittel wurden in den vergangenen 

Jahren nicht zahlungswirksam verwendet, müssen aber bei der Betrachtung der bestehenden li-

quiden Mittel in der Investitionsplanung mit berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



An‐
trags‐
Nr. Produktkonto

ggf. Investitions‐
nummer Bezeichnung Produkt Begründung HHR in €

1 36512.7831000 365129999001

Anschaffung von 
Sachanlagevermögen Kita 
Rumpelstilzchen

KITA Humboldtallee (ohne 
Immobilie)  

Laptop mit Zubehör konnte erst Anfang 2021 angeschafft 
werden 512,94

2 36511.7831000 365119999001

Anschaffung von 
Sachanlagevermögen Kita 
Birkenpilz

KITA Burgstellenweg (ohne 
Immobilie)  

Kippbratpfanne einschließlich der dafür (und für die 
elektrische Verschattungsanlage der Schlafräume) 
notwendige Ertüchtigung des Stromanschlusses 22.318,20

3 36531.7832000 365319999001
Betriebs‐ und 
Geschäftsausstattung Hort

Hort‐Leistungen (ohne 
Immobilien)  

Anschaffung Garderobenschränke konnte erst Anfang 2021 
durchgeführt werden 4.500,00

4 12601.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung   

Feuerwehrleistungen (ohne 
Immobilie)  

Mehrere Lehrgänge wurden zwar noch in 2020 beauftragt, 
wurden aber durch Corona nach 2021 verschoben 7.100,00

5 12601.5431170 Aufwand

Geschäftsaufwand öffentliche 
Bekanntmachung / 
Öffentlichkeitsarbeit   

Feuerwehrleistungen (ohne 
Immobilie)  

Aufträge für Internetpräsenz ausgelöst, aber nicht  
ausgeführt 3.890,00

6 12601.5261100 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Dienst‐ u. 
Schutzkleidung   

Feuerwehrleistungen (ohne 
Immobilie)   Feuerwehrstiefel und ‐kleidung ‐ Lieferung erst in 2021 1.000,00

7 54103.7853000 541032016002
Pergola August‐Bebel‐Platz ‐ 
Erneuerung

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Pergola August‐Bebel‐Platz. Planung läuft, FM sind 
genehmigt, Ausführung ist im 2. Quartal 2021 geplant 41.094,81

8 54103.7852000 541032019002
Gehwegfurten in 
Großpflasterstraßen

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

barrierefreies Rathausumfeld muss noch hergestellt 
werden, warten auf gemeinsame Maßnahmen mit 
Landesbetrieb 82.403,56

9 54104.7852000 541042017001
Straßenbeleuchtung Weimarer 
Straße von Clara‐Zetkin bis OA Straßenbeleuchtung    Schlussrechnung und Gewährleistung 0,00

10 54103.7852000 541032015011

Im Vogelsang ‐ 
Gehweg/Beleuchtung zw. Am 
Quast & Luisenstr.

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Schlussrechnung und Gewährleistung 0,00

11 54103.7852000 541032015007
Luisenstraße ‐ Gehweg und 
Beleuchtung

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Schlussrechnung und Gewährleistung 0,00

12 54103.7852000 541042017007

Straßenbeleuchtung 
Leistikowstraße von Bergfelder 
bis Karl‐Marx‐Straße

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Schlussrechnung und Gewährleistung 0,00

13 54103.7852000 541042017006
Straßenbeleuchtung 
Humboldtallee

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Schlussrechnung und Gewährleistung 0,00

14 54103.7852000 541042016001

Hauptstraße (B96) ‐ 
Straßenbeleuchtung (L.‐Richter‐
Str. bis Ortsausgang & Nr. 36‐
42)

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Schlussrechnung und Gewährleistung 0,00

15 54103.6811110 541032017005
Modernisierung Radfernweg 
(Lückenschluss) ca. 1,2 km)

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Maßnahme ruht bis zur Bewilligung der FM durch die ILB 520.000,00

16 54103.7852000 541032017005
Modernisierung Radfernweg 
(Lückenschluss) ca. 1,2 km)

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Maßnahme ruht bis zur Bewilligung der FM durch die ILB 506.979,16

17 55101.7853000 551012016002

Wanderweg Paradiesgarten 
vom Stolper Weg bis 
Humboldtallee

Grünflächen und 
Wanderwege   

Maßnahme ist in Entwurfsplanung und soll weitergeführt 
werden 50.000,00



An‐
trags‐
Nr. Produktkonto

ggf. Investitions‐
nummer Bezeichnung Produkt Begründung HHR in €

18 54103.7852000 541032011079

Straßenausbau Havelstraße  ‐ 
Gehweg/Beleuchtung 
Fontaneweg bis Industriestr.

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Ausbau soll weiterverfolgt werden, Planung soll beginnen 0,00

19 54103.7852000 541032017001 Grenzweg ‐ Ausbau

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

neu einstellen, wenn personelle/zeitliche Kapazitäten 
vorhanden sind 0,00

20 11102.7291800 Rückstellung

Auszahlungen für sonstige 
Dienstleistungen: Datensupport 
& GIS   

Innere 
Verwaltungsangelegenheiten   

GIS‐Schulungen beauftragt und auch begonnen, aber keine 
Terminmöglichkeiten mehr bis 31.12.2020 6.000,00

21 54103.7852000 541032014001
Straßenausbau B 96 A ‐ 
Bergfelder Straße

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Baumaßnahme soll laut Zeitplan Landesbetrieb 09/2021 
beginnen 751.360,36

22 54103.7852000 541032017007
Straßenausbau von Briese nach 
Summt

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Maßnahme verschiebt sich weiter, da mehrere Kommunen 
beteiligt sind. Von den beantragten Mitteln verfallen daher 
500 T€ 0,00

23 54103.7852000 541032014007
Fahrradstellflächen am 
Bahnhof

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Kosten im Zusammenhang mit Gewährleistungsabnahme 2.000,00

24 54700.7852000 547002018001 Neubau Bushaltestellen ÖPNV   

Maßnahme wurde begonnen, hat sich aber finanziell noch 
nicht ausgewirkt, da zahlreiche politische Diskussionen und 
Entscheidungen sowie die vertragliche Ausarbeitung mit 
Hohen Neuendorf und der OVG in den letzten Jahren 
erfolgten. Nun steht eine Entscheidung bevor, in 2021 soll 
die Buslinie installiert werden, daher müssen die Mittel 
weiter übertragen werden. 0,00

25 56101.7211100 Rückstellung
Auszahlung für Unterhaltung 
Gebäude u. Aufbauten     Umweltschutz   

Maßnahme noch nicht abgeschlossen, da die Arbeiten 
umfangreicher sind als ursprünglich geplant und 
witterungsbedingte Verzögerungen auftraten 25.437,21

26 51101.7851000 511012017001 Gestaltung des Ortszentrums
Räumliche Planungs‐ und 
Entwicklungsmaßnahmen  

Projekt läuft, Abschluss LP 2, Entscheidung über 
Konstruktionsart muss getroffen werden 1.595.605,56

27 36514.7851000 365142019001
Neubau Kita Geschwister‐Scholl‐
Straße (bisher 111042019001) Kita Geschwister‐Scholl‐Straße  Projekt läuft, Abschluss LP 2 2.862.275,08

28 54104.7221000 Rückstellung

Auszahlungen für Unterhaltung 
des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens    Straßenbeleuchtung   

verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht 
umgesetzt 20.000,00

29 54103.7832000 541039999001

Sachanlagevermögen im 
öffentlichen Straßenraum 
(Bänke, Schilder usw.)

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Folgende Maßnahmen wurden aus Kapazitätsgründen nicht 
umgesetzt: Einhausung Containerstellplatz, Umgestaltung 
Behindertenparkplätze, Findlinge, Austausch Bänke 
Wanderwege 40.000,00

30 54103.7831000 541039999001

Sachanlagevermögen im 
öffentlichen Straßenraum 
(Bänke, Schilder usw.)

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Anschaffung zusätzlicher Stadtmöbel, Austausch, 
Geschwindigkeitsanzeiger 2.053,05

31 55101.7852000 551012017003 Neugestaltung Dorfanger
Grünflächen und 
Wanderwege   

Verzögerungen durch Insolvenz der ausführenden Firma, 
Zahlungen aus Vergleich noch erforderlich, Restarbeiten 60.000,00

32 57501.7853000 575019999001

Auszahlungen für sonstige 
Baumaßnahmen (Anlagen im 
Bau)   

Tourismusförderung/Ortsmar
keting   

Fertigstellung historischer Lehrpfad (Stelen) verzögert sich 
durch Insolvenz der ausführenden Firma 12.989,95

33 54104.5271100 Aufwand

Besondere Verwaltungs‐ u. 
Betriebsaufwendungen: 
Energiekosten 
Straßenbeleuchtung   Straßenbeleuchtung    Schlussrechnung Stromanbieter liegt noch nicht vor 0,00

34 54103.7221000 Rückstellung

Auszahlungen für Unterhaltung 
des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens   

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Brückenreparaturen, Sanierung Radfernweg, Rechnung 
Brückenprüfung und die Beendigung der Herstellung 
Industriestraße als Baustraße stehen noch aus  118.072,87

35 11121.7831110 111212017002
Kommunalgeräteträger 
(Fahrzeug) mit Anbaugeräten

Bauhofleistungen (ohne 
Immobilie)   

Anbaugeräte für neu angeschafften Kommunalgeräteträger 
fehlen noch. 476,16



An‐
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Nr. Produktkonto

ggf. Investitions‐
nummer Bezeichnung Produkt Begründung HHR in €

36 11121.7831111 111212015002 Fahrzeug
Bauhofleistungen (ohne 
Immobilie)   

Hochplane für die Laubentsorgung muss noch beschafft und 
angebaut werden 1.500,00

37 11121.7831000 111219999001
Betriebs‐ und 
Geschäftsausstattung Bauhof

Bauhofleistungen (ohne 
Immobilie)   

verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 
nicht realisiert werden 14.000,00

38 11121.7831313 111212020001
Tank/Gießanlage für LKW und 
Hansa

Bauhofleistungen (ohne 
Immobilie)    Anschaffung konnte in 2020 nicht realisiert werden 44.000,00

39 11121.7831111 111212019001
Kehrmaschine mit Laubsauger 
und Wildkrautbesen

Bauhofleistungen (ohne 
Immobilie)   

Umbuchung auf 111212020001, nachträgliche zusätzliche 
Anschaffungen und Kostenerhöhungen 3.100,00

40 51101.5431230 Aufwand

Geschäftsaufwand: sonstige 
Geschäftsaufwendungen 
(Vervielfältigungen, Plots)   

Räumliche Planungs‐ und 
Entwicklungsmaßnahmen  

Drucke und Plots ‐ nicht übernommen, da in jedem Jahr 100 
€ hierfür zur Verfügung stehen 0,00

41 51101.5431210 Aufwand
Geschäftsaufwand. Aufwand 
für kommunale Planungen    

Räumliche Planungs‐ und 
Entwicklungsmaßnahmen   Lärmaktionsplan muss weiter erarbeitet werden 30.241,40

42 51101.5431190 Aufwand

Geschäftsaufwand: 
Sachverständigen‐, Gerichts‐ u 
ähnliche Kosten   

Räumliche Planungs‐ und 
Entwicklungsmaßnahmen  

Interkommunales Verkehrskonzept muss weiter erarbeitet 
werden 111.847,52

43 51101.7851000 511012017001 Gestaltung des Ortszentrums
Räumliche Planungs‐ und 
Entwicklungsmaßnahmen   siehe #026 0,00

44 51101.4141000 Aufwand
Erträge aus Zuweisungen für 
lfd. Zwecke vom Land    

Räumliche Planungs‐ und 
Entwicklungsmaßnahmen  

Anteil FM für interkommunales Verkehrskonzept, werden 
erst nach Ende der Arbeiten ausgezahlt 100.000,00

45 36523.7853000 365232020001
Gartenbewässerungsanlage 
Kita Summter Straße

Immobilie KITA Summter 
Straße (Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)  

Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als 
Hygieneauflage 5.000,00

46 36522.7853000 365222020001
Gartenbewässerungsanlage 
Kita Humboldtallee

Immobilie KITA Humboldtallee 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)  

Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als 
Hygieneauflage 8.000,00

47 36521.7853000 365212020001
Gartenbewässerungsanlage 
Kita Burgstellenweg

Immobilie KITA 
Burgstellenweg 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung))  

Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als 
Hygieneauflage 8.500,00

48 11102.5291500 Aufwand
Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen: Datenschutz   

Innere 
Verwaltungsangelegenheiten   

Schulung/Beratung wurde coronabedingt vom Anbieter auf 
Sommer 2021 verschoben 2.200,00

49 11102.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung   

Innere 
Verwaltungsangelegenheiten   

verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden 
pandemiebeding auf 2021 verschoben 3.050,00

50 11121.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung   

Bauhofleistungen (ohne 
Immobilie)   

Qualifizierungslehrgang Fachwirt Technische Verwaltung 
startet coronabedingt erst in 2021 3.500,00

51 21101.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung   

Schulleistungen (ohne 
Immobilie)  

Fortbildung Schulsozialarbeiterin findet erst Anfang 2021 
statt 220,00

52 36511.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung   

KITA Burgstellenweg (ohne 
Immobilie)  

verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden 
pandemiebeding auf 2021 verschoben 3.500,00

53 36513.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung   

KITA Summter Straße (ohne 
Immobilie)  

verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden 
pandemiebeding auf 2021 verschoben 1.305,00

54 36531.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung   

Hort‐Leistungen (ohne 
Immobilien)  

Fortbildung sexuelle Gewalt im Internet wurde 
pandemiebedngt auf 2021 verschoben 1.000,00

55 56101.5261200 Aufwand

Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte: Aus‐ u. 
Fortbildung    Umweltschutz   

Fortbildung wurde in 2020 beauftragt, findet aber erst im 
Januar 2021 statt 60,00

56 12205.7291400 Rückstellung

Auszahlung en für sonstige 
Dienstleistungen: EMA & 
Standesamt Hohen Neuendorf   

Melde‐ und 
Personenstandswesen    Abrechnung 2020 steht noch aus 99.000,00

57 12601.7831110 126012017001 Hilfeleistungslöschfahrzeug
Feuerwehrleistungen (ohne 
Immobilie)  

Lieferung erfolgt nun in 2021, Abschlagszahlung für 
Fahrzeug ist in 2021 bereits erfolgt, derzeit erfolgt der 
Aufbau 644.642,04

58 12601.7831110 126012019001 Ersatzbeschaffung für TLF 6000
Feuerwehrleistungen (ohne 
Immobilie)  

Lieferung erfolgt nun in 2021, Abschlagszahlung für 
Fahrzeug ist in 2021 bereits erfolgt, derzeit erfolgt der 
Aufbau 419.537,17

59 11104.5431190 Aufwand

Geschäftsaufwand: 
Sachverständigen‐, Gerichts‐ u 
ähnliche Kosten   

Liegenschafts‐ und 
Gebäudemanagement   

Erneute europaweite Ausschreibung 
Reinigungsrahmenvertrag nach Kündigung, konnte in 2020 
nicht beendet werden 4.284,00

60 36522.7211100 Rückstellung
Auszahlung für Unterhaltung 
Gebäude u. Aufbauten    

Immobilie KITA Humboldtallee 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)  

Instandsetzung Rollerbahn wird aus Zeitgründen erst im 
Frühjahr 2021 durchgeführt 6.856,29



An‐
trags‐
Nr. Produktkonto

ggf. Investitions‐
nummer Bezeichnung Produkt Begründung HHR in €

61 52201.7851000 522012019001
Modernisierung/Umbau 
Mietwohnung Ahornallee 49 Wohnhäuser   

Planung zur Ermittlung der notwendigen Arbeiten und 
Kosten konnte in 2020 nicht begonnen werden, muss aber 
in 2021 erfolgen um die Kosten spätestens für 2023 im 
Haushalt einzustellen 0,00

62 52201.7851000 522012017001
Modernisierung MFH 
Birkensteig 1 Wohnhäuser    Baugenehmigung wird für das zweite Quartal 2021 erwartet 759.739,40

63 52201.7851000 522012016001
Modernisierung/Umbau 
Mietwohnung Ahornallee 32 Wohnhäuser   

Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zurückgestellt, 
Mittel hätten haushaltsrechtlich ohnehin nicht noch einmal 
übertragen werden können 0,00

64 11104.5211100 Aufwand

Aufwendungen für 
Unterhaltung von 
Grundstücken und baulichen 
Anlagen   

Liegenschafts‐ und 
Gebäudemanagement   

verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht 
umgesetzt 126.891,70

65 11104.7821094 111049999001

Grundstücke und Gebäude 
(Ankauf, werterhöhende 
Maßnahmen usw.)

Liegenschafts‐ und 
Gebäudemanagement   

verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht 
umgesetzt 45.500,00

66 11104.7851000 111042019002
Umbau Gelände Altes 
Wasserwerk zum Kulturpark

Liegenschafts‐ und 
Gebäudemanagement   

zeitliche Verzögerungen (Auflagen Brand‐ und 
Denkmalschutz usw.) 70.927,54

67 42421.7211100 Rückstellung
Auszahlung für Unterhaltung 
Gebäude u. Aufbauten    

Immobilie Ruderhaus 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)  

Nachbesserung der eingebauten Kellerbelüftung und 
Prüfung der ov. E‐Anlagen sollte in 2020 durchgeführt 
werden 1.676,34

68 12602.7851000 126022019001

Neubau Garage/Halle 
Feuerwehr Gartenstadt 
Briesetal 5 Immobilie Feuerwehr    Erteilung der Baugenehmigung hat sich verzögert 0,00

69 11123.7851000 111232018001

Umbau Bauhof 
(Verwaltungsgebäude und 
Außenanlagen) Immobilie Bauhof    Schlussrechnungen Maler und Elektro stehen noch aus 64.722,86

70 11123.7831000 111239999001

Auszahlungen für den Erwerb 
von übrigem 
Sachanlagevermögen über 
1000 €    Immobilie Bauhof   

Möblierung nach Umbau Bauhof ‐ auf Maßnahme 
111232018001 umgebucht (siehe #069) 0,00

71 55302.7211100 Rückstellung
Auszahlung für Unterhaltung 
Gebäude u. Aufbauten    

Immobilie Friedhof 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)   Instandsetzung Friedhofsmauer und Tor Vordereingang 0,00

72 36521.7851000 365212019001 Umbau Küche Kita Birkenpilz

Immobilie KITA 
Burgstellenweg 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung))  

Stromanschluss muss ertüchtigt werden, da nicht 
ausreichend für weitere Kapazitäten, daher hat sich das 
Projekt verschoben. Weiterhin wurden FM an 
verschiedenen Stellen abgefragt, dies sollte ebenfalls erst 
abgewartet werden 100.000,00

73 27202.7211100 Rückstellung
Auszahlung für Unterhaltung 
Gebäude u. Aufbauten     Immobilie Bibliothek   

Schaden ist schwerwiegender als von außen erkennbar, 
daher dauert die Beseitigung deutlich länger 39.295,04

74 11105.7211100 Rückstellung
Auszahlung für Unterhaltung 
Gebäude u. Aufbauten    

Immobilie Rathaus 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)  

Sanierung Rathausturm/Turmuhr/Geländer hat sich 
verzögert durch Genehmigung und FM‐Antrag 
Denkmalschutz und personelle Engpässe bei der 
beauftragten Planungsfirma 59.000,00

75 36521.7851000 365212019002
Außenverschattung 
Schlafräume Kita Birkenpilz

Immobilie KITA 
Burgstellenweg 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung))  

Fehlende Kapazitäten und vorher notwendige Prüfung und 
Aufstockung des Stromanschlusses haben die Maßnahme 
verzögert. Weiterhin wurden FM gesucht und beantragt. 60.000,00

76 54103.7852000 541032013002 Stichweg Boddensee

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Gewährleistungsabnahme steht noch aus, Maßnahme ist 
aber schon seit 2017 beendet, daher keine Übernahme 
mehr möglich 0,00

77 54103.7852000 541032011076
Florastraße: S.‐Vanzetti bis 
Boddensee

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Gewährleistungsabnahme steht noch aus, aber da die 
Maßnahme über die GbR abgerechnet wurde, stehen keine 
weiteren Mittel zur Verfügung 0,00

78 55102.7853000 551022018001
Umsetzung der 
Spielplatzkonzeption Spielplätze   

Planungsleistungen für Spielplatz Stolper Weg und August‐
Bebel‐Platz werden ausgeschrieben, Baumaßnahmen folgen 
in 2022 150.000,00

79 11121.7832000 111219999001
Betriebs‐ und 
Geschäftsausstattung Bauhof

Bauhofleistungen (ohne 
Immobilie)   

verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 
nicht realisiert werden 1.000,00

80 54103.5231100 Aufwand Mieten und Pachten     

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

öffentliches WC am Bahnhof, in 2020 aufgrund von 
Standortentscheidung, personellen Kapazitäten und nicht 
umsetzbaren Hygienekonzept durch Corona nicht 
umgesetzt. 30.000,00



An‐
trags‐
Nr. Produktkonto

ggf. Investitions‐
nummer Bezeichnung Produkt Begründung HHR in €

81 28121.5271500 Aufwand

Besondere Verwaltungs‐ u. 
Betriebsaufwendungen: 
Ausstellungen u. kulturelle 
Veranstaltungen, Heimatfeste  

Heimat‐ und sonstige 
Kulturpflege Sonstige 
Förderung ‐ Ortsfeste  

Jubiläum 120 Jahr FFW Birkenwerder und Kunstfest 
Skulpturenboulevard konnten pandemiebedngt nicht 
sattfinden und sollen 2021 nachgeholt werden
fällt auch in 2021 aus, daher nicht übernommen 0,00

82 11102.7831000 111022019001
Ersatzbeschaffung 
Telefonanlage

Innere 
Verwaltungsangelegenheiten   

Verzögerungen durch Corona, personelle Engpässe und 
langwierige Ausschreibung.  25.000,00

83 11102.7853000 111029999002

Betriebs‐ und 
Geschäftsausstattung EDV ‐ 
Verwaltung

Innere 
Verwaltungsangelegenheiten   

verschiedene Maßnahmen konnten in 2020 nicht oder nur 
teilweise umgesetzt werden (Nacharbeiten 
Konferenzanlage, DMS‐Einführung, AO‐WF usw.) ‐ 
gestrichen, da bereits mehrfach übertragen und DMS erst 
eingeführt sein muss 0,00

84 21101.7831000 211012013001
Umsetzung Medienkonzept 
Schule

Schulleistungen (ohne 
Immobilie)  

Anschaffung Lehrernotebooks und SW ‐ Verzögerungen 
durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung 
Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 
2021. 7.137,10

85 21101.7832000 211012013001
Umsetzung Medienkonzept 
Schule

Schulleistungen (ohne 
Immobilie)  

Anschaffung Notebookwagen ‐ Verzögerungen durch 
Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung 
Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 
2021. 45.147,99

86 21101.7853000 211012013001
Umsetzung Medienkonzept 
Schule

Schulleistungen (ohne 
Immobilie)  

Anschaffung Lehrernotebooks und SW ‐ Verzögerungen 
durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung 
Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 
2021. 30.000,00

87 57501.5271500 Aufwand

Besondere Verwaltungs‐ u. 
Betriebsaufwendungen: 
Ausstellungen u. kulturelle 
Veranstaltungen, Heimatfeste  

Tourismusförderung/Ortsmar
keting   

Beleuchtung an 2 Skulpturen muss noch angebracht 
werden. Graffitischutz und Erweiterung Wandkunst Netto 
konnte nicht durchgeführt werden. 8.280,47

88 11101.5271200 Aufwand

Besondere Verwaltungs‐ u. 
Betriebsaufwendungen: 
Aufwendungen für 
Repräsentationen, Ehrungen, 
Pflege partnerschaftlicher 
Beziehungen Gemeindeorgane   

Veranstaltungen Städtepartnerschaft konnten 
pandemiebedingt nicht stattfinden und werden nachgeholt. 
Bestellungen für Babypakete konnten mangels zeitlicher 
Kapazitäten noch nicht umgesetzt werden. 8.600,00

89 27202.5431190 Aufwand

Geschäftsaufwand: 
Sachverständigen‐, Gerichts‐ u 
ähnliche Kosten    Immobilie Bibliothek   

Potentialanalyse Außenbereich Gedenkstätte ist noch nicht 
abgeschlossen 6.490,58

90 55101.7221000 Rückstellung

Auszahlungen für Unterhaltung 
des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens   

Grünflächen und 
Wanderwege   

Wiesenmahd, Biotop‐ und Wanderwegsunterhaltung 
müssen nachgeholt werden, aufgrund von Corona 
weggefallen. 50.000,00

91 11101.5291200 Aufwand
Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen     Gemeindeorgane   

Einführung und Installation der Smart Village App konnten 
erst im Januar 2021 beendet werden 10.720,00

92 12601.7831000 126019999001
Betriebs‐ und 
Geschäftsausstattung FFW

Feuerwehrleistungen (ohne 
Immobilie)  

verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 
nicht realisiert werden, da entweder die Firmen 
Lieferschwierigkeiten hatten, z.T. durch Corona bedingt, und 
zusätzlich noch die personelle Abdckung der Vergabestelle 
zeitweise nicht gegeben war. 48.542,93

93 12601.7832000 126019999001
Betriebs‐ und 
Geschäftsausstattung FFW

Feuerwehrleistungen (ohne 
Immobilie)  

verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 
nicht realisiert werden, da entweder die Firmen 
Lieferschwierigkeiten hatten, z.T. durch Corona bedingt, und 
zusätzlich noch die personelle Abdckung der Vergabestelle 
zeitweise nicht gegeben war. 12.184,80

94 55301.7832000 553019999001
Anschaffung von 
Sachanlagevermögen Friedhof Friedhöfe (ohne Immobilie)   Laubcontainer wurden erst Anfang 2021 angeschafft 3.000,00

95 56102.5272100 Aufwand

Aufwendungen für 
Ersatzbeschaffungen (Festwert) 
Baumpflanzungen    Baumschutz   

Durch Insolvenz der vertraglich gebundenen Firma und 
personelle Engpässe durch Corona konnten die Pflanzungen 
auch in 2020 nicht wie beauftragt umgesetzt werden, daher 
erneute Mittelübernahme nötig. Inzwischen wurde eine 
neue Firma gebunden, die die Pflanzungen bis zum 
Jahresende vornehmen wird. 48.000,00

96 55101.5221000 Aufwand

Aufwendungen: Unterhaltung 
des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens   

Grünflächen und 
Wanderwege   

Auftrag 18000025 Hangebefestigung Fontaneweg‐
Wanderweg 1.899,83

97 54103.7852000 541032015002

Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 
Summter Str. ‐ Gehweg und 
Beleuchtung

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 18000006 LP9 248,49



An‐
trags‐
Nr. Produktkonto

ggf. Investitions‐
nummer Bezeichnung Produkt Begründung HHR in €

98 54103.7852000 541032012007 Straßenausbau

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 18000007 LP9 3.648,59

99 54103.7852000 541032015013
Straßenausbau 
Birkenwerderstraße

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 18000023 Entwicklungs‐ und Fertigstellungspflege 0,00

100 54103.7852000 541032015013
Straßenausbau 
Birkenwerderstraße

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 18000024 LP9 205,13

101 36522.7851000 365222018001
Neu‐ und Umbau Küche Kita 
Rumpelstilzchen

Immobilie KITA Humboldtallee 
(Instandhaltung & 
Bewirtschaftung)   Auftrag 18000028 LP9 317,88

102 54103.7852000 541032011076
Florastraße: S.‐Vanzetti bis 
Boddensee

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 19000019 LP9 178,50

103 54103.7852000 541032011076
Florastraße: S.‐Vanzetti bis 
Boddensee

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 19000021 Entwicklungspflege 2.196,00

104 54103.7852000 541032014007
Fahrradstellflächen am 
Bahnhof

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 20000002 LP9 176,91

105 54104.7852000 541042017001
Straßenbeleuchtung Weimarer 
Straße von Clara‐Zetkin bis OA Straßenbeleuchtung    Auftrag 20000006 LP9 189,88

106 55101.7852000 551012017003 Neugestaltung Dorfanger
Grünflächen und 
Wanderwege    Auftrag 20000007 LP9 80,47

107 54103.7852000 541032015007
Luisenstraße ‐ Gehweg und 
Beleuchtung

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 20000008 LP9 173,00

108 54103.7852000 541032015011

Im Vogelsang ‐ 
Gehweg/Beleuchtung zw. Am 
Quast & Luisenstr.

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau)  Auftrag 20000009 LP9 41,11

109 54103.7852000 541032017005
Modernisierung Radfernweg 
(Lückenschluss) ca. 1,2 km)

Straßen (Instandhaltung, 
Unterhaltung und 
Investitionen (Neu‐, 
Ergänzungs‐ und 
Erweiterungsbau) 

Auftrag 18000022 Objektplanungsleistungen für 
Verkehrsanlagen
Neubau Radfernweg von der Brücke BAB A10 bis nach 
Briese. Vertrag vom 08.05.2018 gem. Beschluss 1243/2018 
vom 28.04.2018 22.298,62

110 55101.7852000 551012017003 Neugestaltung Dorfanger
Grünflächen und 
Wanderwege   

Auftrag 19000002 Neugestaltung Dorfanger
Angebot vom 25.02.2019. Auftrag‐Nr. 4/ÖA/002/19 30.000,00

111 55101.7852000 551012017003 Neugestaltung Dorfanger
Grünflächen und 
Wanderwege   

Auftrag 20000001 Neugestaltung 
Dorfanger.Ersatzvornahme (Floralia)
Angebot vom 02.12.2019. Auftrags‐Nr. 4/B/003/20 40.595,56

112 56101.5431190 Aufwand

Geschäftsaufwand: 
Sachverständigen‐, Gerichts‐ u 
ähnliche Kosten    Umweltschutz   

Quartierskonzept, hier energetische Sanierungsleitfäden 
werden erst in 2021 erstellt, Verzögerungen durch 
Personalwechsel 40.000,00

Summe Ertrag 100.000,00
Summe Aufwand 454.080,50
Summe Einzahlung 520.000,00
Summe Auszahlung 9.131.438,55

Summe Ertrag/Einzahlung 620.000,00
Summe Aufwand/Auszahlung) 9.585.519,05
Saldo Übertragungsermächtigungen 8.965.519,05

Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt 354.080,50
Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt 8.611.438,55



2.4 Entwicklung der Liquidität 

 

Der Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen stellt den Finanzmittelüberschuss oder –verbrauch 

eines Jahres dar: 

 
Tabelle 18 

Da es sich bei den Maßnahmen und Aufgaben, die aus verschiedensten Gründen nicht oder nur 

teilweise umgesetzt wurden, um zahlungswirksame Aufwendungen oder um Investitionsauszah-

lungen handelt, fielen natürlich auch die Finanzergebnisse der letzten Jahre meist besser aus als 

geplant, so dass mit der Steigerung der Überschussrücklage auch ein Anstieg der Zahlungsmittel-

bestände einherging.  

Der Liquiditätsverbrauch lag in 2020 bei mehr als 3 Mio. €, am Ende des Haushaltsjahres lag der 

Finanzmittelbestand bei ca. 9,76 Mio. €. 2021 lag der Bestand zum Ende des dritten Quartals bei 

ca. 8,4 Mio. €. Unter Beachtung der bestehenden Haushaltsreste (ca. 8,9 Mio. €) und der Planwer-

te 2021 und 2022 würden sich massive Liquiditätsprobleme ergeben. Dies passiert nur deshalb 

nicht, weil die Abarbeitung der offenen Projekte und damit der Abfluss der Finanzmittel aus beste-

henden Ausgabeermächtigungen sehr verzögert erfolgt. Es ist deshalb aber unbedingt erforderlich, 

am Abbau der noch offenen Projekte und damit an der Reduzierung der Übertragungsermächti-

gungen weiter zu arbeiten, da nur dann ein realistisches Bild der mittelfristigen finanziellen Lage 

möglich ist. Hierfür wurden bereits Maßnahmen auf Notwendigkeit und Durchführbarkeit geprüft 

und ggf. gestrichen bzw. verschoben. Und auch bei zukünftigen Planungen muss immer unter Be-

achtung der noch vorhandenen Haushaltsreste über neue Maßnahmen entschieden werden, um 

die Liquidität der Gemeinde sicherzustellen.  

 

Entwicklung der Liquidität in 

€

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

'= Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit -314.281,68 48.300,00 870.161,65 -321.300,00 586.900,00 726.900,00 933.600,00

'= Saldo aus 

Investitionstätigkeit -2.716.782,39 -2.473.200,00 -1.619.443,43 -821.700,00 -2.756.900,00 -425.200,00 688.300,00

'= Finanzmittelüberschuß/-

fehlbetrag (16 ./. 33) -3.031.064,07 -2.424.900,00 -749.281,78 -1.143.000,00 -2.170.000,00 301.700,00 1.621.900,00

'= Saldo aus der 

Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 -771.000,00

'= Veränderung des 

Bestandes an 

Zahlungsmitteln -3.031.064,07 -2.424.900,00 -749.281,78 -1.143.000,00 4.030.000,00 301.700,00 850.900,00

+ vorraussichtlicher Bestand 

an Zahlungsmitteln am 

Anfand des Haushaltsjahres 

(ohne Liquiditätskredite und 

Kontokorrentverbindlichkeit

en) 12.728.289,35 9.756.000,00 9.756.032,79 7.331.100,00 6.188.100,00 10.218.100,00 10.519.800,00

'= voraussichtlicher Bestand 

an Zahlungsmitteln am Ende 

des Haushaltsjahres 9.756.032,79 7.331.100,00 9.605.721,26 6.188.100,00 10.218.100,00 10.519.800,00 11.370.700,00 



Durch die genannten größeren Investitionsmaßnahmen setzt sich der planmäßige Trend des Zah-

lungsmittelabflusses in den Folgejahren fort. Entsprechend den geplanten Ausgaben ist im Jahr 

2023 nach derzeitigem Stand der Zeitpunkt erreicht, an dem die Ausgaben ihren Höhepunkt errei-

chen und nicht mehr mit den vorhandenen Mitteln gedeckt werden können. Daher ist im Jahr 2023 

parallel im Produkt 61201 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,2 Mio. 

€ geplant, das entspricht nach derzeitigem Stand dem Defizit zwischen den beantragten Fördermit-

teln und den Gesamtkosten der Maßnahme BCB. Hierzu liegt aber noch kein bewilligter 

Zuwendungsbescheid vor. Das Projekt kann nur über Fremd- und Drittmittel finanziert werden, 

da alle anderen Eigenmittel in anderen wie bereits beschrieben, anderweitig gebunden sind. 

 

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 ging man noch von anderen Kreditwerten aus, da die 

Gesamtkosten der Maßnahme höher veranschlagt waren. Da sich aber inzwischen sowohl die 

Aufnahme als auch die Tilgung eines Kredites in der ursprünglich geplanten Höhe als nicht um-

setzbar erwiesen haben, wurde das Projekt entsprechend verkleinert und damit die Ausgaben auf 

den maximal möglichen Betrag angepasst (Fördermittel + Kredit). 

 

Hier ein Überblick über den Beginn bzw. Verlauf der Kreditaufnahme und Schuldendienst: 

 

 
Tabelle 19 

 

 

Um geplante Projekte größeren Umfangs dauerhaft finanziell umsetzen zu können, ist deshalb 

einerseits eine stabile Liquiditätsentwicklung notwendig, das heißt, dass den zahlungswirksamen 

Erträgen auch Einzahlungen gegenüberstehen müssen. Andererseits kristallisiert sich inzwischen 

deutlich heraus, dass die Gemeinde zukünftig solche Maßnahmen nur unter Inanspruchnahme von 

Zuschüssen und Fördermitteln durchführen kann. 

 

Finanzierungstätigkeit TEUR

vorläufiges 

Ergebnis 2020

2021

(Plan)

2022

(Plan)

2023

(Plan)

2024

(Plan)

2025

(Plan)

Einzahlungen aus der Aufnahme von 

Krediten für Investitionen 0,0 0,0 0,0 6.200,0 0,0 0,0

Auszahlungen für die Tilgung von 

Krediten für Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 771,0

Sonstige Finanzauszahlungen 9,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0



 
Abbildung 14 

 

In 2021 wurde ein hoher Finanzmittelabfluss eingeplant durch den bevorstehenden Kitaneubau, 

der in 2019 begonnen wurde und der inzwischen auf ca. 6,5 Mio. € geschätzt wird. Durch die Kre-

ditaufnahme in 2023 steigen die liquiden Mittel ab 2022 wieder leicht an. Da aber, wie weiter oben 

bereits erwähnt, schon einige größere Auszahlungen in den vergangenen Jahren nicht erfolgt sind, 

strecken sich diese geplanten Auszahlungen in die Folgejahre. Das hat den positiven Effekt, dass 

(wie in den vergangenen Jahren auch) die Liquidität bei weitem nicht so schnell und stark sinkt, 

wie ursprünglich geplant, die Zahlungsfähigkeit bleibt also gesichert. Es heißt aber auch, dass wir 

bei der Betrachtung des Liquiditätsbestandes immer auch den aktuellen Stand der noch nicht um-

gesetzten Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren betrachten müssen. 

Am Ende des Finanzplanungszeitraums würde die Gemeinde demnach unter Berücksichtigung der 

derzeitigen Übertragungen von Haushaltsermächtigungen noch über einen Finanzmittelbestand 

von ca. 2,4 Mio. € verfügen.  



2.5 Entwicklung des Vermögens  

 

 
Tabelle 20 

 

Der Vermögensbestand hat sich in der Vergangenheit durch investive Ausgaben stetig leicht er-

höht, die wertmäßige Zunahme des Vermögens reduziert sich durch den damit verbundenen 

Werteverzehr (Abschreibung) des Vermögens. Dies macht sich auch noch in den Jahresabschlüs-

sen 2017 bis 2019 bemerkbar, da in diesen beiden Jahren weiterhin noch Maßnahmen endlich 

nachaktiviert werden konnten. Dies zog natürlich auch die Nachberechnung der Abschreibung für 

die Jahre nach sich, in denen die Vermögensgegenstände bereits in Betrieb genommen waren. 

Diese Aufarbeitung von Altfällen nähert sich nun langsam ihrem Ende, die Kämmerei ist in Zu-

sammenarbeit mit dem Bauamt natürlich bestrebt, dass ein solcher Aktivierungsrückstau nicht 

wieder entsteht und damit die Vermögensdarstellung nunmehr so aktuell wie möglich ist.  

 

Perspektivisch wird sich der Vermögensbestand voraussichtlich weiterhin erhöhen, wenn z.B. wie-

der vermehrt Straßenbaumaßnahmen geplant werden, der Neubau der geplanten Kita erfolgt und 

die Gestaltung der Ortsmitte weiter fortgeführt wird. 

 

Abschreibungen werden als Werteverzehr (nicht zahlungswirksamer Aufwand) der Vermögensge-

genstände (auch AfA – Absetzung durch Abnutzung genannt) im Ergebnishaushalt abgebildet. 

Damit muss dieser Ressourcenverbrauch im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses „erwirtschaf-

tet“ werden. Durch die zahlreichen Investitionen sind damit in den Folgejahren auch unbedingt die 

Abschreibungen zu berücksichtigen, die inzwischen immerhin ca. 10% des Aufwandsvolumens 

des Ergebnishaushaltes ausmachen.  

Eine genaue Prognose der Abschreibungen ist oft schwierig, da die Höhe der Abschreibungen 

eines Haushaltsjahres für neu geschaffene oder erworbene Vermögensgegenstände immer auch 

davon abhängt, wann die Anschaffung/Herstellung realisiert wird und aktiviert werden kann. Fak-

tisch wird bei Beibehaltung der derzeitigen Investitionstätigkeit in jedem Fall aber auch die 

Abschreibungshöhe weiter steigen und damit zwar nicht den Finanzhaushalt belasten, sich jedoch 

ergebniswirksam in den Aufwendungen der nächsten Haushaltsjahre auswirken. 

Entwicklung des Vermögensbestandes

Bestand 

31.12.2016

Bestand 

31.12.2017

Bestand 

(vorläufig) 

31.12.2018

Bestand 

(vorläufig) 

31.12.2019

Bestand 

(vorläufig) 

31.12.2020

A K T I V A

Anlagevermögen 49.750.622,08 € 51.359.279,11 € 51.537.816,51 € 52.218.117,82 € 53.761.263,34 €

Immaterielle Vermögensgegenstände 49.415,64 € 55.419,33 € 65.927,86 € 41.330,30 € 40.698,78 €

Sachanlagevermögen 39.878.790,93 € 41.481.444,27 € 41.649.473,14 € 42.354.372,01 € 43.898.149,05 €

Finanzanlagevermögen 9.822.415,51 € 9.822.415,51 € 9.822.415,51 € 9.822.415,51 € 9.822.415,51 €

Umlaufvermögen 12.914.266,18 € 13.377.177,56 € 15.130.912,44 € 13.194.542,73 € 10.196.133,17 €

Aktive Rechnungsabgrenzung 15.852,65 € 19.451,64 € 14.853,80 € 23.627,28 € 52.345,24 €

BILANZSUMME AKTIVA 62.680.740,91 € 64.755.908,31 € 66.683.582,75 € 65.436.287,83 € 64.009.741,75 €



 

 

 
Abbildung 15 

 

 

 

 

 

2.6  Entwicklung der Sonderposten 

 

Sonderposten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und reduzieren somit, entweder als Zu-

weisungen der öffentlichen Hand (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen), 

Investitionszuschüsse Dritter oder Beiträge, die Gesamtkosten für den Erwerb oder die Herstellung 

gemeindlicher Vermögenswerte.  

 

 
Tabelle 21 

 

Entwicklung des Bestands an Sonderposten

Bestand 

31.12.2016

Bestand 

31.12.2017

Bestand 

(vorläufig) 

31.12.2018

Bestand 

(vorläufig) 

31.12.2019

Bestand 

(vorläufig) 

31.12.2020

Sonderposten aus Zuweisungen der 

öffentlichen Hand 9.159.714,76 € 8.879.998,95 € 8.681.872,00 € 8.750.548,19 € 8.559.978,37 €

Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und 

Investitionszuschüssen 5.644.392,03 € 6.531.726,72 € 6.335.506,51 € 6.419.570,05 € 6.130.578,13 €

Sonstige Sonderposten 916.269,56 € 346.194,93 € 344.407,70 € 12.692,10 € 14.293,32 €

Summe Sonderposten 15.720.376,35 € 15.757.920,60 € 15.361.786,21 € 15.182.810,34 € 14.704.849,82 €



So wie die Vermögenswerte nach ihrer Aktivierung einem Werteverzehr unterliegen, werden auch 

die Sonderposten parallel dazu „abgeschrieben“, verringern sich also ebenso über die Lebensdau-

er des Vermögensgegenstandes: 

 

 
Tabelle 22 

 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit schwanken ebenso wie die entsprechenden Auszahlun-

gen – hier allerdings noch mehr, da die Durchführung einer Investitionsmaßnahme aufgrund der 

guten finanziellen Situation der Gemeinde meist nicht davon abhängig gemacht wurde, ob die je-

weilige Maßnahme gefördert wird. Daher gibt es auch zahlreiche Maßnahmen, gerade im Bereich 

des Straßenbaus, die nur über Beiträge der Anwohner gegenfinanziert wurden. Das setzt sich in 

den Finanzplanjahren fort, da Förderprogramme meist relativ kurzfristig bekannt gemacht werden 

und deshalb in die Finanzplanung nicht einfließen konnten. Dazu kommt, dass in Zukunft kaum 

noch Einnahmen aus Beiträgen eingeplant werden können. Natürlich werden bei jeder Maßnahme 

immer alle Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Fördermitteln ausgeschöpft, dies fließt dann 

entweder kurzfristig in die nächstfolgende Haushaltsplanung ein oder es kommt zu außerplanmä-

ßigen Mehreinzahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr.  

 

 
Tabelle 23 

 

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit muss man feststellen, dass sowohl die Beiträge im 

Bereich Straßenbau als auch die investive Schlüsselzuweisung zukünftig eher eine untergeordnete 

Rolle spielen. Nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in 2019 erfolgt lediglich ein Mehrbe-

lastungsausgleich des Landes Brandenburg zwischen 80 und 81 TEUR jährlich, ein weiterer 

Kostenausgleich kann möglicherweise durch Spitzabrechnung erfolgen. 

Erträge aus Auflösung von 

Sonderposten in TEUR

vorläufiges 

Ergebnis 

2019

vorläufiges 

Ergebnis 

2020

Planung 

2021

Planung 

2022

Planung 

2023

Planung 

2024

Planung 

2025

Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten aus 

Zuweisungen der öffentlichen 

Hand 510,2 453,9 409,9 433,1 420,0 407,9 374,4

Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten aus 

Beiträgen, Baukosten und 

Investitionszuschüssen 279,6 268,8 159,7 252,4 251,7 250,9 249,1

Erträge aus der Auflösung 

von sonstigen Sonderposten 62,3 22,0 45,9 3,4 7,7 10,7 10,3

Summe 852,13 744,68 615,50 688,90 679,40 669,50 633,80

vorläufiges

Ergebnis

2020 Ansatz 2021

Ergebnis

2021 per 

30.11.2021

Ansatz

2022

FPL

2023

FPL

2024

FPL

2025

Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit 323.960,64 2.150.700,00 457.681,45 829.500,00 3.435.100,00 3.358.300,00 4.282.300,00



Im Jahr 2021 stellt sich einmalig ebenfalls einmalig ein sehr hoher Wert dar, da in diesem Jahr die 

Einzahlung des Investors gemäß städtebaulichem Vertrag eingeplant wurde. Da die Auszahlung 

der Summe aber an den Beginn der Baumaßnahme gebunden ist, kann sich der Zeitraum ggf. 

auch noch ändern. 

Ab 2023 ist der Abruf der beantragten Fördermittel aus dem KIP-II-Programm für den Bil-

dungscampus in jährlichen Tranchen eingeplant – dies kann sich aber je nach Abarbeitungsstand 

auch noch verschieben. Auch liegt der Gemeinde derzeit noch kein positiver Zuwendungsbescheid 

vor.  

 

Einen großen Anteil an den ausgewiesenen Sonderposten bilden die allgemeinen investiven 

Schlüsselzuweisungen. Bis zum Jahr 2010 bestand die Möglichkeit, diese pauschal über 20 Jah-

re linear aufzulösen, wenn sie nicht konkreten Einzelmaßnahmen zugeordnet waren. Seit 2011 ist 

dies nicht mehr möglich, so dass nun eine Zuordnung zu einer konkreten investiven Maßnahme 

erforderlich ist und damit die Abschreibung parallel über die jeweilige Nutzungsdauer erfolgt: 

 

 
Tabelle 24 

 

 

 

 

 

  

Jahr

Höhe der 

Schlüssel-

zuweisung in €

Auf-

lösungs-

dauer 

in 

Jahren

ertrags-

wirksame 

Auflösung p.a. 

in €

Produkt-

zuordnung Verwendung

Invest-

maßnahme

2017 169.700,00 40 4.242,50 36602 Neu- und Umbau Jugendklub 366022011002

2018 121.400,00 40 3.035,00 11123 Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof 111232018001

2019 75.300,00 15 5.020,00 36521 Umbau Küche Kita Birkenpilz 365212019001

2020 161.000,00 80 2.012,50 36514 Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße 365142019001

2021 167.000,00 25 6.680,00 54103 Ausbau Unter den Ulmen 541032021001

2022 239.400,00 80 2.992,50 36514 Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße 365142019001

2023 245.000,00 80 3.062,50 21102 Bildungscampus 211022022001

2024 250.000,00 80 3.125,00 21102 Bildungscampus 211022022001

2025 255.000,00 80 3.187,50 21102 Bildungscampus 211022022001



 

3.  Schulden 

 

Die Gemeinde Birkenwerder ist seit dem Haushaltsjahr 2009 schuldenfrei bezüglich aufgenomme-

ner Kredite. 

Im Finanzplanzeitraum ist nach derzeitiger Planung die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 6,2 Mio. € 

im Jahr 2023 beabsichtigt, um die geplanten Maßnahmen des Bildungscampus Birkenwerder 

(BCB) zu finanzieren (siehe Abschnitt 2.4).  

 

Alle anderen in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten resultieren aus dem laufenden Verwal-

tungshandeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe dieser Verbindlichkeiten in etwa 

jährlich gleich bleibend ist. 

 

 

 
  



 

4.  Rückstellungen 

 

Mit der Bildung von Rückstellungen wird dem Vorsichtigkeitsprinzip Rechnung getragen, da somit 

sichergestellt ist, dass bei Eintritt einer (in Höhe und Zeitpunkt noch ungewissen) Verbindlichkeit 

das notwendige Kapital zu Verfügung steht. Sie werden im Rahmen der Jahresrechnung des Jah-

res gebildet, in dem der Aufwand ursprünglich geplant war, und belasten durch die Zuführung vom 

Aufwand in das passive Bilanzkonto den Ergebnishaushalt periodengerecht. Daher werden Rück-

stellungen (bis auf Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) nicht geplant, da der eigentliche Aufwand 

ja bereits veranschlagt wurde. Zur Sicherung der liquiden Mittel werden parallel dazu Haushalts-

reste auf dem Finanzauszahlungskonto gebildet. 

 

 

 

 

  



 

5.  Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen 

 

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen. 

 
 
 
 
 
  



 

6.  Haushaltssperren 

 

Gemäß § 71 Absatz 2 BbgKVerf kann auch die Gemeindevertretung sowie der Hauptausschuss 

Haushaltssperren verhängen, „wenn es die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder der 

Aufwendungen und Auszahlungen erfordert“. 

 

Folgende Positionen wurden im Haushalt 2022 im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssat-

zung bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt: 

 

Investmaßnahme 126012021001 – Ergänzungsfahrzeug Feuerwehr  

420.000 € Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 

 

Investmaßnahme 365142019001 – Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße 

2.250.000 € Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 

 

Investmaßnahme 541032017001 – Ausbau Grenzweg 

100.000 € Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 
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Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 
Haushaltsjahr 2022 

-in EUR- 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Planung 
2023  

Planung 
2024 

Planung 
2025 

1 2 3 4 5 6 

1. Steuern und ähnliche Abgaben  7.759.529,02 8.352.300 8.727.800 8.903.300 9.098.300 9.293.300 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  6.870.047,73 6.981.200 6.888.700 7.173.800 7.218.100 7.221.600 

3. sonstige Transfererträge  0,00 0 0 0 0 0 

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  825.131,40 1.032.100 1.025.200 1.024.500 1.023.700 1.021.900 

5. privatrechtliche Leistungsentgelte  347.556,00 405.600 373.200 371.200 389.700 387.600 

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  204.832,23 116.400 93.800 98.800 106.300 94.300 

7. sonstige ordentliche Erträge  547.422,18 408.400 350.600 354.900 357.900 357.500 

8. aktivierte Eigenleistungen  0,00 0 0 0 0 0 

9. Bestandsveränderungen  0,00 0 0 0 0 0 

10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)  16.554.518,56 17.296.000 17.459.300 17.926.500 18.194.000 18.376.200 

11. Personalaufwendungen  7.332.245,17 7.704.200 7.858.300 8.011.000 8.117.400 8.206.400 

12. Versorgungsaufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  1.779.912,05 2.849.400 2.740.000 2.717.600 2.640.500 2.632.200 

14. Abschreibungen  1.597.463,08 1.711.300 1.730.100 1.824.800 1.813.500 1.962.400 

15. Transferaufwendungen  4.534.857,88 4.752.100 5.039.800 4.732.300 4.874.300 4.838.800 

16. sonstige ordentliche Aufwendungen  1.588.397,74 1.370.500 1.493.600 1.238.700 1.194.800 1.155.800 

17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 
16)  16.832.875,92 18.387.500 18.861.800 18.524.400 18.640.500 18.795.600 

18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 
17)  -278.357,36 -1.091.500 -1.402.500 -597.900 -446.500 -419.400 

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  85.522,86 44.600 43.000 43.000 33.000 28.000 

20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  9.391,95 3.000 3.000 3.600 3.600 3.600 

21. = Finanzergebnis  76.130,91 41.600 40.000 39.400 29.400 24.400 

22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)  -202.226,45 -1.049.900 -1.362.500 -558.500 -417.100 -395.000 

23. außerordentliche Erträge  0,00 0 0 0 0 0 

24. – außerordentliche Aufwendungen  3.564,81 0 0 0 0 0 

25. = außerordentliches Jahresergebnis  -3.564,81 0 0 0 0 0 

26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)  -205.791,26 -1.049.900 -1.362.500 -558.500 -417.100 -395.000 
        

 



  
 

    

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 
Haushaltsjahr 2022 

-in EUR- 
 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Planung 
2023  

Planung 
2024 

Planung 
2025 

1 2 3 4 5 6 

1. Steuern und ähnliche Abgaben  7.784.301,79 8.352.300 8.727.800 8.903.300 9.098.300 9.293.300 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  5.597.531,83 5.707.300 5.595.600 5.863.800 5.900.200 5.917.200 

3. sonstige Transfereinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0 

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  596.351,38 872.400 772.800 772.800 772.800 772.800 

5. privatrechtliche Leistungsentgelte  333.950,47 405.600 373.200 371.200 389.700 387.600 

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  129.561,70 116.400 93.800 98.800 106.300 94.300 

7. sonstige Einzahlungen  536.996,21 362.500 347.200 347.200 347.200 347.200 

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  91.313,67 44.600 43.000 43.000 33.000 28.000 

9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  15.070.007,05 15.861.100 15.953.400 16.400.100 16.647.500 16.840.400 

10. Personalauszahlungen  7.277.664,26 7.701.800 7.858.300 8.011.000 8.117.400 8.206.400 

11. Versorgungsauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  2.718.199,01 2.849.400 2.740.000 2.717.600 2.640.500 2.632.200 

13. Transferauszahlungen  3.730.244,60 3.888.100 4.179.800 3.842.300 3.964.300 3.908.800 

14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  1.658.180,86 1.373.500 1.496.600 1.242.300 1.198.400 1.159.400 

15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  15.384.288,73 15.812.800 16.274.700 15.813.200 15.920.600 15.906.800 

16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)  -314.281,68 48.300 -321.300 586.900 726.900 933.600 

17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  268.894,33 2.150.700 749.200 3.435.100 3.330.300 4.282.300 

18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  48.627,91 0 80.300 0 28.000 0 

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 
Vermögensgegenständen  0,00 0 0 0 0 0 

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 
grundstücksgleichen  Rechten und Gebäuden  638,40 0 0 0 0 0 

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachan-
lagevermögen  5.800,00 0 0 0 0 0 

22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever-
mögen  0,00 0 0 0 0 0 

23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten  0,00 0 0 0 0 0 

24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  323.960,64 2.150.700 829.500 3.435.100 3.358.300 4.282.300 

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen  1.581.496,95 4.378.000 1.413.500 5.590.000 3.735.000 3.550.000 

26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investi-
tionen Dritter  0,00 0 0 0 0 0 

27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö-
gensgegenständen  14.384,00 5.000 1.500 0 0 0 

28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund-
stücksgleichen  Rechten und Gebäuden  782.251,31 0 30.000 70.000 30.000 30.000 

29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage-
vermögen  662.610,77 240.900 206.200 532.000 18.500 14.000 

30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  0,00 0 0 0 0 0 

31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  0,00 0 0 0 0 0 

32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  3.040.743,03 4.623.900 1.651.200 6.192.000 3.783.500 3.594.000 

33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)  -2.716.782,39 -2.473.200 -821.700 -2.756.900 -425.200 688.300 

34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)  -3.031.064,07 -2.424.900 -1.143.000 -2.170.000 301.700 1.621.900 

35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investiti-
onen  0,00 0 0 6.200.000 0 0 

36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne 
Kassenkredite)  0,00 0 0 0 0 0 

37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  0,00 0 0 6.200.000 0 0 

38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  0,00 0 0 0 0 771.000 

39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
(ohne Kassenkredite)  0,00 0 0 0 0 0 

40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  0,00 0 0 0 0 771.000 

41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 37./. 40)  0,00 0 0 6.200.000 0 -771.000 

42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0,00 0 0 0 0 0 

43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  0,00 0 0 0 0 0 

44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsre-
serven (42 ./. 43)  0,00 0 0 0 0 0 

45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 
+ 41 + 44)  -3.031.064,07 -2.424.900 -1.143.000 4.030.000 301.700 850.900 

46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang 
des        



  
 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Planung 
2023  

Planung 
2024 

Planung 
2025 

1 2 3 4 5 6 

 Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent-
verbindlichkeiten)  12.728.289,35 9.756.000 7.331.100 6.188.100 10.218.100 10.519.800 

47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 
Ende des Haushaltsjahres  9.697.225,28 7.331.100 6.188.100 10.218.100 10.519.800 11.370.700 
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